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Die in den Bedingungen genutzten personenbezogenen 
Formulierungen schließen im Sinne der Gleichbehandlung alle 
Geschlechter ein. 

Teil A Hausratversicherung  
A 1 Welche Gefahren sind versichert? Welche Gefah-

ren sind zusätzlich versicherbar? Welche Schäden 
sind versichert? 
Der Versicherer entschädigt für versicherte Sachen, 
die durch folgende Ereignisse (Gefahren) zerstört 
oder beschädigt werden oder infolge solcher Ereig-
nisse abhandenkommen: 

A 1.1 Brand; Blitzschlag; Überspannung durch Blitz; Explo-
sion; Verpuffung; Implosion; Anprall oder Absturz 
eines Luftfahrzeugs; Fahrzeuganprall; Sengschäden; 
Rauch- und Rußschäden; 

A.1.2 Einbruchdiebstahl, Vandalismus nach einem Ein-
bruch sowie Raub oder den Versuch einer solchen 
Tat; 

A 1.3 Leitungswasser; 

A 1.4 Naturgefahren 

A 1.4.1 Sturm, Hagel; 

A 1.4.2 Soweit zusätzlich vereinbart: 

Die weiteren Naturgefahren (Elementargefahren) 
Überschwemmung, Rückstau, Erdbeben, Erdsen-
kung, Erdrutsch, Schneedruck, Lawinen und Vulkan-
ausbruch. 

A 2 Welche generellen Ausschlüsse gibt es? 
A 2.1 Ausschluss Krieg 

Nicht versichert sind Schäden durch Krieg, kriegs-
ähnliche Ereignisse, Bürgerkrieg, Revolution, Rebel-
lion oder Aufstand. Das gilt ohne Berücksichtigung 
mitwirkender Ursachen. 

A 2.2 Ausschluss Innere Unruhen 
Nicht versichert sind Schäden durch Innere Unruhen. 
Das gilt ohne Berücksichtigung mitwirkender Ursa-
chen. 

A 2.3 Ausschluss Kernenergie 
Nicht versichert sind Schäden durch Kernenergie, 
nukleare Strahlung oder radioaktive Substanzen. Das 
gilt ohne Berücksichtigung mitwirkender Ursachen. 
Eingeschlossen sind jedoch Schäden an versicherten 
Sachen, die infolge eines Versicherungsfalls durch 
radioaktive Isotope entstehen. Versichert sind insbe-
sondere Schäden durch Kontamination und Aktivie-
rung. Die radioaktiven Isotope müssen auf dem 
Versicherungsgrundstück betriebsbedingt vorhan-
den sein. Dies gilt nicht für radioaktive Isotope von 
Kernreaktoren. 

A 3 Was ist unter Brand; Blitzschlag; Überspannung 
durch Blitz und Explosion zu verstehen? Welche 
Schäden sind darüber hinaus versichert? Welche 
Schäden sind hier nicht versichert? 

A 3.1 Brand 
Brand ist ein Feuer, das ohne einen bestimmungs-
gemäßen Herd entstanden ist oder ihn verlassen hat 
und das sich aus eigener Kraft auszubreiten vermag. 

Versichert sind auch Schäden durch einen Brand, der 
aus einem Nutzfeuer entstanden ist. 

A 3.2 Blitzschlag 
Blitzschlag ist der unmittelbare Übergang eines Blit-
zes auf Sachen. 

Auch Überspannungs-, Überstrom- oder Kurz-
schlussschäden an elektrischen Einrichtungen und 
Geräten können Blitzschlagschäden sein. Das ist der 
Fall, wenn über diese Schäden hinaus auf dem 
Versicherungsgrundstück der Einschlag eines Blit-
zes zumindest durch Spuren nachweisbar ist. 

A 3.3 Überspannung durch Blitz 
Überspannung durch Blitz ist ein Schaden, der durch 
Überspannung, Überstrom oder Kurzschluss infolge 
eines Blitzes oder durch sonstige atmosphärisch 
bedingte Elektrizität an versicherten elektrischen 
Einrichtungen und Geräten entsteht. 

A 3.4 Explosion, Verpuffung 
Explosion und Verpuffung sind plötzlich verlaufende 
Kraftäußerungen, die auf dem Ausdehnungsbestre-
ben von Gasen oder Dämpfen beruht. Der Unerschied 
zwischen Explosion und Verpuffung liegt in der 
Intensität der Kraftäußerung. 

Die Explosion eines Behälters (Kessel, Rohrleitung 
usw.) liegt nur unter besonderen Voraussetzungen 
vor. Die Wandung muss in einem solchen Umfang 
zerrissen werden, dass ein plötzlicher Ausgleich des 
Druckunterschieds innerhalb und außerhalb des 
Behälters stattfindet. Wird im Innern eines Behälters 
eine Explosion durch chemische Reaktion hervor-
gerufen, so ist ein Zerreißen seiner Wandung nicht 
erforderlich. 

A 3.5 Implosion 
Implosion ist ein plötzlicher, unvorhersehbarer 
Zusammenfall eines Hohlkörpers durch äußeren 
Überdruck infolge eines inneren Unterdrucks. 

A 3.6 Anprall oder Absturz eines Luftfahrzeugs, seiner 
Teile oder Ladung 
Versichert ist der Anprall oder Absturz eines Luft-
fahrzeugs. Gleiches gilt für den Anprall oder Absturz 
seiner Teile oder seiner Ladung. 

A 3.7 Fahrzeuganprall durch Straßen-, Schienen- oder 
Wasserfahrzeuge 
Versichert ist der Anprall von Straßen-, Schienen- 
oder Wasserfahrzeugen an versicherten Sachen. Das 
gilt auch für den Anprall ihrer Teile oder ihrer 
Ladung.  

Nicht versichert sind Schäden, die durch Straßen- 
oder Wasserfahrzeuge entstehen, deren Halter oder 
Lenker der Versicherungsnehmer oder ein Bewohner 
des Gebäudes ist. 

A 3.8 Sengschäden 
Versichert sind Sengschäden, die aus einem Ereignis 
nach A 3.1 bis A 3.7 entstanden sind. 

Sengschäden aus anderen Ursachen sind nicht 
versichert. 

A 3.9 Rauch- und Rußschäden 
Versichert sind Rauch- und Rußschäden, die aus ei-
nem Ereignis nach A 3.1 bis A 3.8 entstanden sind. 

Rauch- und Rußschäden aus anderen Ursachen sind 
nicht versichert. 

A 3.10 Nicht versicherte Schäden 
Nicht versichert sind 

A 3.10.1 Schäden durch Erdbeben. Das gilt ohne Berücksich-
tigung mitwirkender Ursachen. 
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A 3.10.2 Schäden an Verbrennungsmotoren durch die im Ver-
brennungsraum der Maschine auftretenden Explo-
sionen. Ferner Schäden, die an Schaltorganen von 
elektrischen Schaltern entstehen, und zwar durch 
den in ihnen auftretenden Gasdruck. Versicherungs-
schutz besteht aber, wenn diese Schäden Folge eines 
versicherten Schadenereignisses nach A 3.1 sind. 

A 4 Was ist unter Einbruchdiebstahl, Vandalismus 
nach einem Einbruch sowie Raub zu verstehen? 
Welche Schäden sind hier nicht versichert? 

A 4.1 Einbruchdiebstahl 
Einbruchdiebstahl ist in folgenden Fällen gegeben: 

A 4.1.1 Unberechtigtes Eindringen in einen Raum eines 
Gebäudes 

Das liegt vor, wenn der Dieb in einen Raum eines 
Gebäudes einbricht, einsteigt, mit falschem 
Schlüssel oder mit Hilfe von anderen Werkzeugen 
eindringt. Ein Schlüssel ist falsch, wenn seine 
Anfertigung für das Schloss nicht von einer dazu 
berechtigten Person veranlasst oder gebilligt wurde. 
Der Gebrauch eines falschen Schlüssels ist nicht 
schon dann bewiesen, wenn feststeht, dass versi-
cherte Sachen abhandengekommen sind. 

A 4.1.2 Aufbrechen eines Behältnisses in einem Raum eines 
Gebäudes 

Das liegt vor, wenn der Dieb das in einem Raum 
befindliche Behältnis aufbricht. Das gilt auch, wenn 
er das Behältnis mit falschem Schlüssel oder mit 
Hilfe von anderen Werkzeugen öffnet. Ein Schlüssel 
ist falsch, wenn seine Anfertigung für das Schloss 
nicht von einer dazu berechtigten Person veranlasst 
oder gebilligt wurde. Der Gebrauch eines falschen 
Schlüssels ist nicht schon dann bewiesen, wenn fest-
steht, dass versicherte Sachen abhandengekommen 
sind. 

A 4.1.3 Einschleichen oder Verborgen halten 

Das liegt vor, wenn der Dieb Sachen aus einem ver-
schlossenen Raum eines Gebäudes entwendet, in 
das er sich zuvor eingeschlichen oder in dem er sich 
verborgen gehalten hatte. 

A 4.1.4 Gewaltsame Sicherung des Diebesgutes 

Der Dieb wird in einem Raum eines Gebäudes auf fri-
scher Tat angetroffen und wendet Gewalt an, um sich 
den Besitz gestohlener Sachen zu erhalten. Eine 
Androhung von Gewalt mit Gefahr für Leib oder 
Leben ist der Anwendung von Gewalt gleichzusetzen. 

A 4.1.5 Unberechtigtes Eindringen mit richtigem Schlüssel 

Dies liegt in folgenden Fällen vor: 

A 4.1.5.1 Der Dieb dringt in den Raum eines Gebäudes mit 
einem richtigen Schlüssel ein oder öffnet dort damit 
ein Behältnis. Den richtigen Schlüssel hat sich der 
Dieb vorher durch Einbruchdiebstahl (A 4.1) oder 
Raub (A 4.3) beschafft. Der Einbruchdiebstahl oder 
Raub dieses Schlüssels kann auch außerhalb des 
Versicherungsorts erfolgt sein. 

A 4.1.5.2 Der Dieb dringt in einen Raum eines Gebäudes mit 
einem richtigen Schlüssel ein. Den richtigen Schlüs-
sel hat sich der Dieb vorher durch Diebstahl 
beschafft. Dabei hat weder der Versicherungsneh-
mer noch der Gewahrsamsinhaber den Diebstahl des 
Schlüssels durch fahrlässiges Verhalten ermöglicht. 
Der Diebstahl dieses Schlüssels kann auch außerhalb 
des Versicherungsorts erfolgt sein. 

A 4.2 Vandalismus nach einem Einbruch 
Vandalismus nach einem Einbruch liegt vor, wenn 
der Täter wie in A 4.1.1 oder A 4.1.5 beschrieben in 

den Versicherungsort eindringt und dort versicherte 
Sachen vorsätzlich zerstört oder beschädigt. 

A 4.3 Raub 
Raub ist in folgenden Fällen gegeben: 

A 4.3.1 Anwendung von Gewalt 

Der Räuber wendet gegen den Versicherungsnehmer 
Gewalt an, um dessen Widerstand gegen die Weg-
nahme versicherter Sachen auszuschalten.  

Gewalt liegt nicht vor, wenn versicherte Sachen ohne 
Überwindung eines bewussten Widerstandes ent-
wendet werden (einfacher Diebstahl / Trickdiebstahl). 

A 4.3.2 Androhung einer Gewalttat mit Gefahr für Leib oder 
Leben 

Der Versicherungsnehmer gibt Sachen heraus oder 
lässt sie sich wegnehmen, weil der Räuber eine 
Gewalttat mit Gefahr für Leib oder Leben androht. 
Dabei soll die angedrohte Gewalttat innerhalb des 
Versicherungsorts verübt werden. Bei mehreren Ver-
sicherungsorten ist der Versicherungsort maßgeb-
lich, an dem die Drohung ausgesprochen wird. 

A 4.3.3 Wegnahme nach Verlust der Widerstandskraft 

Dem Versicherungsnehmer werden versicherte 
Sachen weggenommen, weil seine Widerstandskraft 
ausgeschaltet war. Der Verlust der Widerstandskraft 
muss seine Ursache in einer Beeinträchtigung des 
körperlichen Zustands des Versicherungsnehmers 
haben. Diese Beeinträchtigung muss unmittelbar vor 
der Wegnahme bestanden haben und durch einen 
Unfall oder eine sonstige nicht verschuldete Ursache 
wie z. B. eine Ohnmacht oder ein Herzinfarkt entstan-
den sein. 

Dem Versicherungsnehmer stehen Personen gleich, 
die mit seiner Zustimmung in der Wohnung anwe-
send sind. 

A 4.4 Nicht versicherte Schäden 
A 4.4.1 Nicht versicherte Schäden bei Einbruchdiebstahl, 

Vandalismus nach einem Einbruch sowie Raub 

Versicherungsschutz besteht nicht für Schäden, die 
durch weitere Naturgefahren (Überschwemmung, 
Erdbeben, Erdsenkung, Erdrutsch, Schneedruck, 
Lawinen, Vulkanausbruch) verursacht werden. Das 
gilt ohne Berücksichtigung mitwirkender Ursachen. 

A 4.4.2 Nicht versicherte Schäden bei Raub 

Sachen, die erst auf Verlangen des Täters herange-
schafft werden, sind nicht versichert. Geschieht dies 
allerdings innerhalb des Versicherungsorts an dem 
die Tathandlungen nach A 4.3.1 bis A 4.3.3 verübt 
werden, sind diese Sachen versichert. 

A 5 Was ist unter der Gefahr Leitungswasser zu verste-
hen? Welche Schäden sind hier nicht versichert? 

A 5.1 Versicherte Gefahren und Schäden 
Unter die Gefahr Leitungswasser fallen: 

A 5.1.1 Leitungswasserschäden 

A 5.1.2 Bruchschäden 

A 5.2 Leitungswasserschäden 
Leitungswasser ist Wasser, das bestimmungswidrig 
ausgetreten ist aus: 

A 5.2.1 Rohren der Wasserversorgung (Zu- und Ableitungen) 
oder damit verbundenen Schläuchen, 

A 5.2.2 den mit diesen Rohren bzw. Schläuchen verbunde-
nen sonstigen Einrichtungen oder deren wasserfüh-
renden Teilen, 
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A 5.2.3 Heizungs- oder Klimaanlagen, 

A 5.2.4 Wasserlösch- oder Berieselungsanlagen, 

A 5.2.5 Wasserbetten oder Aquarien, 

A 5.2.6 Als Leitungswasser gelten auch Betriebsflüssigkei-
ten aus Heizungs- oder Klimaanlagen sowie 
Wasserdampf. Ausgenommen davon sind die 
Flüssigkeiten, die zur Energieerzeugung bestimmt 
sind. 

Versichert sind auch Schäden, die durch Wasser 
entstehen, welches aus innerhalb des Gebäudes 
verlaufenden Regenrohren bestimmungswidrig 
ausgetreten ist. 

Der Ausschluss von Schäden durch Witterungs-
niederschläge nach A 5.4.3 gilt nicht. 

A 5.3 Bruchschäden 
Soweit die folgenden Rohre und Installationen zum 
versicherten Hausrat gehören, sind folgende Bruch-
schäden innerhalb von Gebäuden versichert: 

A 5.3.1 frostbedingte und sonstige Bruchschäden an Rohren 

A 5.3.1.1 der Wasserversorgung (Zu- oder Ableitungen) und 
der Gasversorgung oder den damit verbundenen 
Schläuchen; 

A 5.3.1.2 von Heizungs- oder Klimaanlagen; 

A 5.3.1.3 von Wasserlösch- oder Berieselungsanlagen. 

A 5.3.1.4  der Regenentwässerung. 
A 5.3.1.5 Das setzt voraus, dass diese Rohre nach A 5.3.1 kein 

Bauteil von Heizkesseln, Boilern oder vergleichbaren 
Anlagen sind. 

A 5.3.2 frostbedingte Bruchschäden an folgenden Installa-
tionen: 

A 5.3.2.1 Badeeinrichtungen, Waschbecken, Spülklosetts, 
Armaturen (z. B. Wasser- und Absperrhähne, Ventile, 
Geruchsverschlüsse, Wassermesser) sowie deren 
Anschlussschläuche; 

A 5.3.2.2 Heizkörper, Heizkessel, Boiler oder vergleichbare 
Teile von Heizungs- oder Klimaanlagen. 

A 5.3.3 Als innerhalb des Gebäudes gilt der gesamte Baukör-
per, einschließlich der Bodenplatte. 

Rohre von Solarheizungsanlagen auf dem Dach gel-
ten als Rohre innerhalb des Gebäudes. 

Rohre und Installationen unterhalb der Bodenplatte 
(tragend oder nicht tragend) sind nicht versichert. 

A 5.4 Nicht versicherte Schäden 
Nicht versicherte Leitungswasserschäden sind ohne 
Berücksichtigung mitwirkender Ursachen – es sei 
denn, im Folgenden sind solche genannt – Schäden 
durch 

A 5.4.1 Plansch- oder Reinigungswasser; 

A 5.4.2 Schwamm sowie alle Arten von Hausfäulepilzen; 

A 5.4.3 Grundwasser, stehendes oder fließendes Gewässer, 
Überschwemmung oder Witterungsniederschläge 
oder einen durch diese Ursachen hervorgerufenen 
Rückstau; 

A 5.4.4 Erdbeben, Schneedruck, Lawinen, Vulkanausbruch; 

A 5.4.5 Erdsenkung oder Erdrutsch, es sei denn, dass Lei-
tungswasser nach A 5.2 die Erdsenkung oder den 
Erdrutsch verursacht hat; 

A 5.4.6 Öffnen der Sprinkler oder Bedienen der Beriese-
lungsdüsen wegen eines Brandes, durch Druckpro-
ben oder durch Umbauten oder Reparaturarbeiten 
an dem versicherten Gebäude oder an der Wasser-
lösch- oder Berieselungsanlage. 

Nicht versichert sind Schäden an 

A 5.4.7 Gebäuden oder an Gebäudeteilen, die nicht bezugs-
fertig sind. Dies gilt auch für die in diesen Gebäuden 
oder Gebäudeteilen befindlichen Sachen. 

A 5.4.8 dem Inhalt eines Aquariums, die dadurch entstehen, 
dass Wasser aus dem Aquarium ausgetreten ist. 

A 6 Was ist unter Naturgefahren Sturm und Hagel 
sowie den weiteren Naturgefahren (soweit zusätz-
lich vereinbart) zu verstehen? Welche Schäden 
sind versichert? Welche Schäden sind hier nicht 
versichert? 

A 6.1 Sturm 
A 6.1.1 Ein Sturm ist eine wetterbedingte Luftbewegung von 

mindestens Windstärke 8 nach der Beaufortskala 
(Windgeschwindigkeit mindestens 62 km pro 
Stunde). 

Ist die Windstärke für den Schadenort nicht feststell-
bar, wird Sturm unterstellt, wenn der Versicherungs-
nehmer einen der folgenden Sachverhalte nachweist: 

A 6.1.1.1 Die Luftbewegung hat in der Umgebung des Versi-
cherungsgrundstücks Schäden an Gebäuden in 
einwandfreiem Zustand oder an ebenso wider-
standsfähigen anderen Sachen angerichtet. 

A 6.1.1.2 Der Schaden kann wegen des einwandfreien 
Zustands des versicherten Gebäudes oder des 
Gebäudes, in dem sich die versicherten Sachen 
befunden haben, nur durch Sturm entstanden sein. 
Das gilt auch für Gebäude, die baulich mit dem ver-
sicherten Gebäude verbunden sind. 

A 6.2 Hagel 
Hagel ist ein fester Witterungsniederschlag in Form 
von Eiskörnern. 

A 6.3 Versicherte Sturm- / Hagelereignisse 
Versichert sind nur Schäden, die wie folgt entstehen: 

A 6.3.1 Sturm oder Hagel wirken unmittelbar auf versicherte 
Sachen oder auf Gebäude ein, in denen sich versi-
cherte Sachen befinden. Daraus entstehende Folge-
schäden an versicherten Sachen sind versichert. 

A 6.3.2 Sturm oder Hagel wirken unmittelbar auf Gebäude 
ein, die mit dem versicherten Gebäude baulich ver-
bunden sind. 

A 6.3.3 Sturm oder Hagel wirken unmittelbar auf Gebäude 
ein, die mit Gebäuden, in denen sich versicherte 
Sachen befinden, baulich verbunden sind. 

A 6.3.4 Sturm oder Hagel werfen Gebäudeteile, Bäume oder 
andere Gegenstände auf versicherte Sachen oder auf 
Gebäude, in denen sich versicherte Sachen befinden. 
Daraus entstehende Folgeschäden an versicherten 
Sachen sind versichert. 

A 6.3.5 Sturm oder Hagel werfen Gebäudeteile, Bäume oder 
andere Gegenstände auf Gebäude, die mit dem ver-
sicherten Gebäude baulich verbunden sind. 

A 6.3.6 Sturm oder Hagel werfen Gebäudeteile, Bäume oder 
andere Gegenstände auf Gebäude, die mit Gebäu-
den, in denen sich versicherte Sachen befinden, bau-
lich verbunden sind. 

A 6.4 Weitere Naturgefahren (Elementargefahren) – 
soweit zusätzlich vereinbart 

A 6.4.1 Überschwemmung und Rückstau durch eine Aus-
uferung von oberirdischen (stehenden oder flie-
ßenden) Gewässer 

A 6.4.1.1 Überschwemmung ist die Überflutung von Grund 
und Boden des Versicherungsgrundstücks oder von 
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unmittelbar angrenzenden Grund- und Boden-
flächen, Straßen, Geh- und Radwegen mit 
erheblichen Mengen von Oberflächenwasser. Dies 
gilt nur, wenn  

• eine Ausuferung von oberirdischen (stehenden 
oder fließenden) Gewässern (z. B. Hochwasser) 

oder  

• ein Austritt von Grundwasser an die Erdober-
fläche als Folge der Ausuferung von oberir-
dischen (stehenden oder fließenden) Gewässern 

die Überflutung verursacht haben. 

A 6.4.1.2 Rückstau liegt vor, wenn Wasser aus den gebäude-
eigenen Ableitungsrohren oder damit verbundenen 
Einrichtungen in das Gebäude eindringt. Dies gilt 
nur, wenn eine Ausuferung von oberirdischen (ste-
henden oder fließenden) Gewässern (z. B. Hochwas-
ser) den Rückstau verursacht hat. 

A 6.4.2 Überschwemmung und Rückstau durch Witte-
rungsniederschläge  

A 6.4.2.1 Überschwemmung ist die Überflutung von Grund 
und Boden des Versicherungsgrundstücks oder von 
unmittelbar angrenzenden Grund- und Bodenflä-
chen, Straßen, Geh- und Radwegen mit erheblichen 
Mengen von Oberflächenwasser. Dies gilt nur, wenn  

• Witterungsniederschläge (z. B. Starkregen) 

oder  

• ein Austritt von Grundwasser an die Erdober-
fläche als Folge der Witterungsniederschläge  

die Überflutung verursacht haben. 

A 6.4.2.2 Rückstau liegt vor, wenn Wasser aus den gebäude-
eigenen Ableitungsrohren oder damit verbundenen 
Einrichtungen in das Gebäude eindringt. Dies gilt 
nur, wenn Witterungsniederschläge (z. B. Starkre-
gen) den Rückstau verursacht haben. 

A 6.4.3 Erdbeben 
Erdbeben ist eine naturbedingte Erschütterung des 
Erdbodens, die durch geophysikalische Vorgänge im 
Erdinneren ausgelöst wird. 

Erdbeben wird unterstellt, wenn der Versicherungs-
nehmer einen der folgenden Sachverhalte nachweist: 

A 6.4.3.1 Die naturbedingte Erschütterung des Erdbodens hat 
in der Umgebung des Versicherungsorts Schäden an 
Gebäuden im einwandfreien Zustand oder an ebenso 
widerstandsfähigen anderen Sachen angerichtet. 

A 6.4.3.2 Der Schaden kann wegen des einwandfreien 
Zustands der versicherten Sachen nur durch ein Erd-
beben entstanden sein. 

A 6.4.4 Sonstige Naturgefahren (Erdsenkung, Erdrutsch, 
Schneedruck, Lawinen, Vulkanausbruch) 

A 6.4.4.1 Erdsenkung ist eine naturbedingte Absenkung des 
Erdbodens über naturbedingten Hohlräumen. 

A 6.4.4.2 Erdrutsch ist ein naturbedingtes Abrutschen oder 
Abstürzen von Erd- oder Gesteinsmassen. 

A 6.4.4.3 Schneedruck ist die Wirkung des Gewichts von 
Schnee- oder Eismassen. 

Als Schneedruck gilt auch das Abrutschen von 
Schnee- oder Eismassen von Dächern.  

A 6.4.4.4 Lawinen sind Schnee- oder Eismassen, die an Berg-
hängen niedergehen. 

A 6.4.4.5 Vulkanausbruch ist eine plötzliche Druckentladung 
beim Aufreißen der Erdkruste, verbunden mit Lava-
ergüssen, Asche-Eruptionen oder dem Austritt von 
sonstigen Materialien und von Gasen. 

A 6.5 Nicht versicherte Schäden 
Nicht versichert sind ohne Berücksichtigung mitwir-
kender Ursachen – es sei denn, im Folgenden sind 
solche genannt – Schäden durch 

A 6.5.1 Sturmflut; 

A 6.5.2 Eindringen von Regen, Hagel, Schnee oder Schmutz 
durch nicht ordnungsgemäß geschlossene Fenster, 
Außentüren oder andere Öffnungen. Dies gilt nicht, 
wenn diese Öffnungen durch Sturm oder Hagel ent-
standen sind und einen Gebäudeschaden darstellen; 

A 6.5.3 Grundwasser, soweit nicht infolge von Witterungs-
niederschlägen oder Ausuferung von oberirdischen 
Gewässern an die Erdoberfläche gedrungen; 

A 6.5.4 Brand; Blitzschlag; Überspannung durch Blitz; Explo-
sion; Verpuffung; Implosion; Anprall oder Absturz 
eines Luftfahrzeugs; Fahrzeuganprall; Sengschäden; 
Rauch- und Rußschäden. Dies gilt nicht, soweit diese 
Gefahren durch ein versichertes Erdbeben ausgelöst 
wurden; 

A 6.5.5 Trockenheit oder Austrocknung. 

Nicht versichert sind Schäden an 

A 6.5.6 Gebäuden oder an Gebäudeteilen, die nicht bezugs-
fertig sind. Dies gilt auch für die in diesen Gebäuden 
oder Gebäudeteilen befindlichen Sachen. 

A 6.5.7 Sachen, die sich außerhalb von Gebäuden befinden. 
Ausgenommen hiervon sind Antennenanlagen, 
Markisen, Balkonkraftwerke (sog. Steckersolar-
anlagen, steckerfertige Mini-PV-Anlagen; deren 
Installation und Betrieb genehmigt ist) und 
Sicherungsanlagen nach A 9.3.3.  

A 7 Welche weiteren Leistungen bietet die Hausratver-
sicherung? 

A 7.1 Diebstahl aus Kraftfahrzeugen  
Der Versicherer leistet Entschädigung für versicherte 
Sachen, wenn sie durch Aufbrechen verschlossener 
Kraftfahrzeuge (auch Wohnmobile) und Wohn-
wagenanhänger abhandenkommen oder bei diesem 
Ereignis zerstört oder beschädigt werden. Dem Auf-
brechen steht die Verwendung falscher Schlüssel 
(siehe A 4.1.1) oder anderer Werkzeuge zum Öffnen 
der Türen des Fahrzeuges gleich.  

Versicherungsschutz besteht in Europa sowie den 
außereuropäischen Gebieten, die zum Geltungsbe-
reich des Vertrages über die Europäische Union 
gehören. 

Voraussetzungen sind, dass 

• die Sachen Eigentum des Versicherungsnehmers 
sind oder seinem Gebrauch dienen. Dies gilt 
auch für Sachen der mit ihm in häuslicher 
Gemeinschaft lebenden Personen;  

• sich die Sachen nur vorübergehend außerhalb 
des Versicherungsorts befinden. Zeiträume von 
mehr als 6 Monaten gelten nicht als vorüber-
gehend; 

• das Kraftfahrzeug zum Zeitpunkt des Versiche-
rungsfalls zugelassen war;  

• keine Entschädigung aus einem anderen Versi-
cherungsvertrag beansprucht werden kann. 

Keine Entschädigung wird geleistet für Wertsachen 
und Kunstgegenstände nach A 19.1 sowie für Foto-, 
Film-, Videogeräte und Geräte der Informationstech-
nologie (z. B. Laptop, Mobiltelefon, Multimedia- und 
Navigationsgeräte), jeweils einschließlich des Zube-
hörs. 
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A 7.2 Diebstahl aus Kfz-Dachboxen, Motorradkoffern /  
-Topcases  
Der Versicherer leistet Entschädigung für versicherte 
Sachen, wenn sie durch Aufbrechen fest mit dem 
Kraftfahrzeug verbundener und verschlossener 
Behältnisse (z. B. Dachboxen, Motorradkoffern oder 
Motorrad-Topcases) abhandenkommen oder bei die-
sem Ereignis zerstört oder beschädigt werden. Dem 
Aufbrechen steht die Verwendung falscher Schlüssel 
(siehe A 4.1.1) oder anderer Werkzeuge zum Öffnen 
dieser Behältnisse gleich. 

Versicherungsschutz besteht in Europa sowie den 
außereuropäischen Gebieten, die zum Geltungsbe-
reich des Vertrages über die Europäische Union 
gehören. 

Voraussetzungen sind, dass  

• die Sachen Eigentum des Versicherungsnehmers 
sind oder seinem Gebrauch dienen. Dies gilt 
auch für Sachen der mit ihm in häuslicher 
Gemeinschaft lebenden Personen; 

• sich die Sachen nur vorübergehend außerhalb 
des Versicherungsorts befinden. Zeiträume von 
mehr als 6 Monaten gelten nicht als vorüberge-
hend; 

• keine Entschädigung aus einem anderen Versi-
cherungsvertrag beansprucht werden kann. 

Keine Entschädigung wird geleistet für Wertsachen 
und Kunstgegenstände nach A 19.1 sowie für Foto-, 
Film-, Videogeräte und Geräte der Informationstech-
nologie (z. B. Laptop, Mobiltelefon, Multimedia- und 
Navigationsgeräte), jeweils einschließlich des Zube-
hörs. 

Die Entschädigung ist je Versicherungsfall auf 
500 EUR begrenzt. 

A 7.3 Einbruchdiebstahl aus Schiffskabinen oder 
 Zugabteilen  

Der Versicherer leistet Entschädigung für versicherte 
Sachen, wenn sie durch Aufbrechen verschlossener 
Schiffskabinen oder verschlossener Zugabteile abhan-
denkommen oder bei diesem Ereignis zerstört oder 
beschädigt werden. Dem Aufbrechen steht die Ver-
wendung falscher Schlüssel (siehe A 4.1.1) oder 
anderer Werkzeuge zum Öffnen der Türen gleich. 

Voraussetzungen sind, dass 

• die Sachen Eigentum des Versicherungsnehmers 
sind oder seinem Gebrauch dienen. Dies gilt 
auch für Sachen der mit ihm in häuslicher 
Gemeinschaft lebenden Personen;  

• sich die Sachen nur vorübergehend außerhalb 
des Versicherungsorts befinden. Zeiträume von 
mehr als 6 Monaten gelten nicht als vorüberge-
hend; 

• keine Entschädigung aus einem anderen Versi-
cherungsvertrag beansprucht werden kann.  

A 7.4 Diebstahl von Rollstühlen, Rollatoren und 
Kinderwagen 
Der Versicherer leistet Entschädigung bei einfachem 
Diebstahl von Kinderwagen (auch Babyjogger), Roll-
stühlen oder Rollatoren sowie nicht versicherungs-
pflichtigen Krankenfahrstühlen die sich außerhalb 
des Versicherungsorts befinden (z. B. beim Abstellen 
in Fluren).  

Für Gegenstände, die mit den oben genannten 
Sachen lediglich lose verbunden sind, aber 
regelmäßig deren Gebrauch dienen, besteht 

Versicherungsschutz nur, wenn sie zusammen mit 
diesen entwendet werden. 

Voraussetzung ist, dass die Sachen Eigentum des 
Versicherungsnehmers sind oder seinem Gebrauch 
dienen. Dies gilt auch für Sachen der mit ihm in 
häuslicher Gemeinschaft lebenden Personen. 

A 7.5 Diebstahl von Gartenmöbeln, Gartengeräten und 
weiterem Garteninventar  
Der Versicherer leistet Entschädigung bei einfachem 
Diebstahl von  

• Gartenmöbeln,  

dazu gehören Gartentische, -bänke, -stühle, -auf-
bewahrungsboxen, Hollywoodschaukeln, Gar-
ten-Sitzgarnituren / -gruppen, Garten-Lounge-
Möbel, Strandkörbe und Sonnenschirme. 

• Gartengeräten, 

das sind Arbeitsgeräte, die der Pflege des Gar-
tens dienen. Dazu gehören z. B. Rasenmäher 
(auch Rasenmähroboter inkl. Ladestation), Verti-
kutierer, Laubsauger / -bläser, Gartenhäcksler, 
Baum-, Ast und Heckenscheren, Baumsägen, Lei-
tern, Rechen, Harken, Schaufeln und Spaten. 

• weiterem Garteninventar; 

dazu gehören ausschließlich folgende bewegli-
chen Sachen:  

- Grills, 

- Wäschespinnen,  

- Zierbrunnen, 

- Pflanzkübel, 

- Gartenskulpturen oder -plastiken, 

- Trampolins, 

- Kinderspielgerüste (z. B. Rutschen, Schau-
keln, Wippen, Klettergerüste), 

- Planschbecken, 

- Aufstellpools mit Filteranlagen, Filterpum-
pen, Beleuchtungselementen und Leitern, 

- Garten- oder Terrassenheizstrahler.  

Voraussetzungen sind, dass 

• die Sachen Eigentum des Versicherungsnehmers 
sind oder seinem Gebrauch dienen. Dies gilt 
auch für Sachen der mit ihm in häuslicher 
Gemeinschaft lebenden Personen; 

• sich die Sachen auf dem Versicherungsgrund-
stück oder in gemeinschaftlich genutzten Räu-
men befinden.  

A 7.6 Diebstahl von privat genutzten Antennenanlagen, 
Markisen, Balkonkraftwerken und Sicherungsanla-
gen 
Der Versicherer leistet Entschädigung bei einfachem 
Diebstahl von privat genutzte Antennenanlagen, 
Markisen, Balkonkraftwerken (sog. Steckersolar-
anlagen, steckerfertige Mini-PV-Anlagen; deren 
Installation und Betrieb genehmigt ist) und Siche-
rungsanlagen, die ausschließlich der versicherten 
Wohnung nach A 11 dienen. Diese müssen sich auf 
dem Versicherungsgrundstück befinden. 

A 7.7 Diebstahl von Wäsche und Kleidung 
Der Versicherer leistet Entschädigung bei einfachem 
Diebstahl von Wäsche und Kleidung, die sich zum 
Waschen, Trocknen, Bleichen oder Lüften tagsüber 
auf dem Versicherungsgrundstück oder in 
gemeinschaftlich genutzten Räumen befinden.  
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Voraussetzung ist, dass die Sachen Eigentum des 
Versicherungsnehmers sind oder seinem Gebrauch 
dienen. Dies gilt auch für Sachen der mit ihm in 
häuslicher Gemeinschaft lebenden Personen. 

Keine Entschädigung wird geleistet für Pelze, Leder- 
und Alcantarawaren. 

A 7.8 Diebstahl während eines stationären Aufenthalts 
Der Versicherer leistet Entschädigung bei einfachem 
Diebstahl versicherter Sachen aus einem Kranken-
zimmer während eines stationären Aufenthaltes in 
einem Krankenhaus, einer Rehabilitationsklinik, 
einem Sanatorium, einer Kurzzeitpflegeeinrichtung 
oder bei einem Kuraufenthalt. Das Gleiche gilt bei 
einer ambulanten Behandlung oder Beratung beim 
Arzt oder Therapeuten.  

Voraussetzung ist, dass die Sachen Eigentum des 
Versicherungsnehmers sind oder seinem Gebrauch 
dienen. Dies gilt auch für Sachen der mit ihm in häus-
licher Gemeinschaft lebenden Personen. 

Keine Entschädigung wird geleistet für Foto-, Film-, 
Videogeräte und Geräte der Informationstechnolo-
gie (z. B. Laptop, Mobiltelefon, Multimedia- und 
Navigationsgeräte), jeweils einschließlich des Zube-
hörs. 

Die Entschädigung ist je Versicherungsfall auf 
1.500 EUR und für Wertsachen auf 300 EUR 
begrenzt. 

A 7.9 Diebstahl bei häuslicher Pflege oder Betreuung 
Der Versicherer leistet Entschädigung bei einfachem 
Diebstahl versicherter Sachen am Versicherungsort 
durch Personal, welches mit der Pflege oder 
Betreuung des Versicherungsnehmers oder mit ihm 
in häuslicher Gemeinschaft lebenden Personen 
beauftragt ist. 

Voraussetzung ist, dass die Sachen Eigentum des 
Versicherungsnehmers sind oder seinem Gebrauch 
dienen. Dies gilt auch für Sachen der mit ihm in häus-
licher Gemeinschaft lebenden Personen. 

Die Entschädigung ist je Versicherungsfall auf 
500 EUR und für Wertsachen auf 150 EUR begrenzt. 

A 7.10 Diebstahl in der Schule oder Kindertagesstätte 
Der Versicherer leistet Entschädigung bei einfachem 
Diebstahl versicherter Sachen, die Kinder vorüberge-
hend in der Schule oder Kindertageseinrichtung 
(auch Hort) mit sich führen sowie bei von diesen 
Institutionen durchgeführten Veranstaltungen (z. B. 
Landheimaufenthalt). 

Voraussetzungen sind, dass  

• die Sachen Eigentum des Versicherungsnehmers 
sind oder seinem Gebrauch dienen. Dies gilt 
auch für Sachen der mit ihm in häuslicher 
Gemeinschaft lebenden Personen; 

• die Kinder mit dem Versicherungsnehmer in 
häuslicher Gemeinschaft leben. 

Keine Entschädigung wird geleistet für Wertsachen 
und Kunstgegenstände nach A 19.1 sowie für Foto-, 
Film-, Videogeräte und Geräte der Informationstech-
nologie (z. B. Laptop, Mobiltelefon, Multimedia- und 
Navigationsgeräte), jeweils einschließlich des Zube-
hörs. 

Die Entschädigung ist je Versicherungsfall auf 
500 EUR begrenzt. 

A 7.11 Diebstahl von Ski, Snowboards und Schlitten 
Der Versicherer leistet Entschädigung bei einfachem 
Diebstahl von Skier, Snowboards und Schlitten, die 

sich vorübergehend außerhalb des Versiche-
rungsorts befinden, wenn 

• die Sachen zur Zeit des Diebstahls in verkehrsüb-
licher Weise durch ein eigenständiges Schloss 
gegen Diebstahl gesichert waren oder  

• sich die Sachen zur Zeit des Diebstahls in 
Gebrauch oder in einem gemeinschaftlichen 
Abstellraum befanden. 

Voraussetzung ist, dass die Sachen Eigentum des 
Versicherungsnehmers sind oder seinem Gebrauch 
dienen. Dies gilt auch für Sachen der mit ihm in häus-
licher Gemeinschaft lebenden Personen. 

Keine Entschädigung wird geleistet für Zubehör 
sowie Bekleidung. 

Die Entschädigung ist je Versicherungsfall auf 
500 EUR begrenzt. 

A 7.12 Schäden an Gefriergut  
Der Versicherer leistet Entschädigung für Schäden 
an Gefrier- und Tiefkühlgut, die dadurch entstehen, 
dass eine Tiefkühlanlage durch eine Unterbrechung 
der öffentlichen Stromversorgung ausfällt.  

Keine Entschädigung wird geleistet, wenn das 
Gefrier- bzw. Tiefkühlgerät älter als 10 Jahre ist. 
Nicht versichert sind Schäden durch Bedienungs-
fehler. 

A 7.13 Schäden an der Wäsche in der Waschmaschine  
Der Versicherer leistet Entschädigung für Schäden 
an Wäsche in der Waschmaschine durch den unvor-
hersehbaren Ausfall der Steuerungsautomatik /  
-elektronik.  

A 7.14 Missbrauch von Kunden-, Scheck- und Kreditkar-
ten  
Der Versicherer leistet Entschädigung für Schäden, 
die durch den Missbrauch von Kunden-, Scheck- und 
Kreditkarten entstehen.  

Voraussetzungen sind, dass  

• die Karten durch Einbruchdiebstahl oder Raub in 
der ständig bewohnten Wohnung abhandenge-
kommen sind;  

• der Versicherungsnehmer die abhandengekom-
menen Karten unverzüglich sperren lässt; 

• keine Entschädigung aus einem anderen Versi-
cherungsvertrag beansprucht werden kann; 

• die Karten Eigentum des Versicherungsnehmers 
sind. Dies gilt auch für Karten der mit ihm in 
häuslicher Gemeinschaft lebenden Personen. 

Keine Entschädigung wird geleistet für Schäden, die 
das Kreditkartenunternehmen ersetzt. 

Die Entschädigung ist je Versicherungsfall auf 
1.000 EUR begrenzt. 

A 7.15 Vorsorgeversicherung bei Auszug eines Kindes  
In Erweiterung von A 11 gilt als Versicherungsort 
auch die erste eigene Wohnung eines Kindes.  

Voraussetzungen sind, dass  

• es sich um ein leibliches Kind, Adoptivkind, Stief- 
oder Pflegekind des Versicherungsnehmers han-
delt. Gleichgestellt sind Kinder des Ehe- oder 
Lebenspartners, der mit dem Versicherungsneh-
mer in häuslicher Gemeinschaft lebt;  

• das Kind erstmals einen eigenen Haushalt 
gründet; 
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• das Kind bis zum Auszug ununterbrochen mit 
dem Versicherungsnehmer in häuslicher Gemein-
schaft gelebt hat; 

• keine Entschädigung aus einem anderen Versi-
cherungsvertrag beansprucht werden kann.  

Versicherungsschutz besteht bis zu 6 Monaten ab 
dem Auszug des Kindes. Fremdes Eigentum ist nur 
versichert, wenn es dem Gebrauch des Kindes dient.  

Die Entschädigung ist je Versicherungsfall auf 15 % 
der Versicherungssumme, höchstens 15.000 EUR 
begrenzt. Einen Abzug wegen Unterversicherung 
nach A 18 nehmen wir bei der Vorsorgeversicherung 
nicht vor. 

A 8 Welche Sachen sind versichert? 
A 8.1 Versichert ist der gesamte Hausrat innerhalb des im 

Versicherungsschein bezeichneten Versicherungs-
orts.  

Hausrat, der anlässlich eines – auch unmittelbar 
bevorstehenden – Versicherungsfalls aus dem Versi-
cherungsort entfernt und bei dieser Gelegenheit zer-
stört oder beschädigt wird oder abhandenkommt, ist 
versichert. 

Hausrat außerhalb des im Versicherungsschein 
bezeichneten Versicherungsorts ist nur im Rahmen 
der Außenversicherung nach A 13 sowie im Rahmen 
der Leistungserweiterungen nach A 6.5.7 und A 7 
versichert. Er ist auch versichert, soweit dies zusätz-
lich vereinbart ist. 

A 8.2 Nicht versichert sind  

A 8.2.1 Wertsachen nach A 19 in nicht ständig bewohnten 
Wohnungen (Zweitwohnungen) in ständig bewohn-
ten Gebäuden.  

A 8.2.2 in nicht ständig bewohnten Gebäuden, auch z. B. 
Garten-, Wochenend-, Ferien-, Land-, Jagd- und 
Weinberghäuser u. ä., zusätzlich zu A 8.2.1  

• Schusswaffen sowie  

• Foto- und optische Apparate. 

A 9 Was gehört zum Hausrat? 
A 9.1 Zum Hausrat gehören alle Sachen, die dem Haushalt 

des Versicherungsnehmers zur privaten Nutzung 
(Gebrauch bzw. Verbrauch) dienen. 

A 9.2 Wertsachen und Bargeld gehören ebenfalls zum 
Hausrat. Hierfür gelten besondere Voraussetzungen 
und Entschädigungsgrenzen nach A 19. 

A 9.3 Ferner gehören zum Hausrat 

A 9.3.1 alle in das Gebäude eingefügten Sachen (z. B. Ein-
baumöbel und Einbauküchen). Dies gilt aber nur, 
wenn der Versicherungsnehmer diese als Mieter 
oder Wohnungseigentümer auf seine Kosten 
beschafft oder übernommen hat. Er muss aufgrund 
dessen hierfür die Gefahr tragen. 

A 9.3.2 Anbaumöbel und Anbauküchen, die serienmäßig 
vorgefertigt und lediglich mit geringem Einbauauf-
wand an die Gebäudeverhältnisse angepasst worden 
sind. 

A 9.3.3 privat genutzte Antennenanlagen, Markisen, Balkon-
kraftwerke (sog. Steckersolaranlagen, steckerfertige 
Mini-PV-Anlagen; deren Installation und Betrieb 
genehmigt ist) und Sicherungsanlagen, die aus-
schließlich der versicherten Wohnung nach A 11 die-
nen. Diese müssen sich auf dem Grundstück befin-
den, auf dem die versicherte Wohnung liegt. 

Die Entschädigung für Balkonkraftwerke ist je Versi-
cherungsfall auf 2.500 EUR begrenzt. 

A 9.3.4 selbstfahrende Krankenfahrstühle, Rasenmäher 
(auch Rasenmähroboter), Go-Karts, Modell- und 
Spielfahrzeuge, soweit diese nicht versicherungs-
pflichtig sind. 

A 9.3.5 Winter- / Sommerreifen einschließlich Felgen, Kin-
dersitze, Dach- oder Heckgepäckträger, Dachboxen, 
Motorradkoffer / -Topcase oder Fahrradträger, soweit 
sie nicht am Fahrzeug angebracht sind. Vorausset-
zung ist, dass keine Entschädigung aus einem ande-
ren Versicherungsvertrag (z. B. Kfz-Versicherung) 
beansprucht werden kann. Dazu zählt auch Motor-
radschutzbekleidung. Die Entschädigung einer evtl. 
vereinbarten Selbstbeteiligung aus einem anderen 
Versicherungsvertrag ist kein Bestandteil des Versi-
cherungsschutzes aus diesem Vertrag. 

A 9.3.6 Kanus, Ruder-, Falt- und Schlauchboote einschließ-
lich ihrer Motoren sowie Surfgeräte. 

A 9.3.7 Fall- und Gleitschirme sowie nicht motorisierte Flug-
drachen. 

A 9.3.8 Arbeitsgeräte, Einrichtungsgegenstände, Handels-
waren, Musterkollektionen und selbst hergestellte 
Sachen. Diese Sachen müssen dem Versicherungs-
nehmer oder einer Person, die mit ihm in häuslicher 
Gemeinschaft lebt, zu ausschließlich beruflichen 
oder gewerblichen Zwecken dienen.  

Handelswaren, Musterkollektionen und selbst her-
gestellte Sachen sind bis 1.500 EUR mitversichert, 
sofern keine Entschädigung aus einem anderen 
Versicherungsvertrag beansprucht werden kann.  

A 9.3.9 Haustiere, d. h. Tiere, die regelmäßig artgerecht in 
Wohnungen nach A 11.1 gehalten werden (z. B. 
Fische, Katzen, Vögel). 

A 9.4 Zum Hausrat gehört auch fremdes Eigentum nach 
A 9.1 bis A 9.3, das sich im Haushalt des Versiche-
rungsnehmers befindet. Das gilt nicht für Sachen von 
Mietern bzw. Untermietern des Versicherungsneh-
mers nach A 10.1.5. 

A 10 Was gehört nicht zum Hausrat? 
A 10.1 Nicht zum Hausrat gehören 

A 10.1.1 Gebäudebestandteile, es sei denn, sie sind in A 9.3.1 
genannt. 

A 10.1.2 vom Gebäudeeigentümer eingebrachte oder in sein 
Eigentum übergegangene Sachen, für die er die 
Gefahr trägt. Sofern diese Sachen danach durch den 
Mieter oder Wohnungseigentümer ersetzt werden, 
sind diese ebenfalls nicht versichert. 

A 10.1.3 Kraftfahrzeuge aller Art und Anhänger, unabhängig 
von deren Versicherungspflicht, sowie Teile und 
Zubehör von Kraftfahrzeugen und Anhängern, soweit 
nicht unter A 9.3.4 oder A 9.3.5 genannt. 

A 10.1.4 Luft- und Wasserfahrzeuge, unabhängig von deren 
Versicherungspflicht, einschließlich nicht eingebau-
ter Teile, soweit nicht unter A 9.3.4 bis A 9.3.6 
genannt. 

A 10.1.5 Hausrat von Mietern und Untermietern in der Woh-
nung des Versicherungsnehmers, es sei denn, dieser 
wurde ihnen vom Versicherungsnehmer überlassen. 

A 10.1.6 Sachen im Privatbesitz, die durch einen gesonderten 
Versicherungsvertrag (z. B. für Schmucksachen und 
Pelze, Kunstgegenstände, Musikinstrumente bzw. 
Jagd- und Sportwaffen) versichert sind. 

A 10.1.7 elektronisch gespeicherte Daten und Programme.  

Ausgenommen hiervon sind nach A 14.18 Kosten für 
die technische Wiederherstellung von elektronisch 
gespeicherten, ausschließlich für die private Nut-
zung bestimmten Daten und Programme.  
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A 11 Was ist unter dem Versicherungsort zu verstehen? 
Was ist das Versicherungsgrundstück? 
Versicherungsort ist die im Versicherungsschein 
bezeichnete Wohnung. Zur Wohnung gehören 

A 11.1 diejenigen Räume, die Wohnzwecken dienen und 
eine selbständige Lebensführung ermöglichen. Dies 
sind die ausschließlich vom Versicherungsnehmer 
privat genutzten Flächen eines Gebäudes. 

Der Nutzung durch den Versicherungsnehmer steht 
eine Nutzung durch Personen, die mit dem Versiche-
rungsnehmer in häuslicher Gemeinschaft leben, 
gleich. 

Räume, die ausschließlich beruflich oder gewerblich 
genutzt werden, gehören nicht zur Wohnung. Davon 
ausgenommen sind Räume, die ausschließlich über 
die Wohnung zu betreten sind (sog. Arbeitszimmer 
in der Wohnung). 

A 11.2 Loggien, Balkone sowie an das Gebäude unmittelbar 
anschließende Terrassen. Gleiches gilt für aus-
schließlich vom Versicherungsnehmer zu privaten 
Zwecken genutzte Räume in Nebengebäuden ein-
schließlich Garagen. Diese müssen sich auf dem 
Versicherungsgrundstück befinden. Der Nutzung 
durch den Versicherungsnehmer steht eine Nutzung 
durch Personen, die mit dem Versicherungsnehmer 
in häuslicher Gemeinschaft leben, gleich. 

A 11.3 gemeinschaftlich genutzte, verschließbare Räume, 
in dem Hausrat bestimmungsgemäß vorgehalten 
wird (z. B. ausgewiesene Stellflächen in Fluren, Fahr-
radkeller, Waschkeller). Diese müssen sich auf dem 
Versicherungsgrundstück befinden. 

A 11.4 privat genutzte Garagen, soweit sich diese in der 
Nähe des Versicherungsgrundstücks befinden. 

A 11.5 privat genutzte Garagen, die sich nicht in der Nähe 
des Versicherungsgrundstücks jedoch im Gebiet der 
gleichen oder unmittelbar angrenzenden Gemeinde 
befinden.  

Die Entschädigung ist für Garagen, die sich nicht in 
der Nähe des Versicherungsgrundstücks befinden, je 
Versicherungsfall auf 15 % der Versicherungs-
summe, höchstens 15.000 EUR begrenzt. 

A 11.6 Das Versicherungsgrundstück ist das Flurstück / sind 
die Flurstücke, auf dem die im Versicherungsschein 
bezeichnete Wohnung liegt. Stehen auf einem Flur-
stück mehrere Gebäude, ist derjenige Teil des Flur-
stücks Versicherungsgrundstück, der durch Einfrie-
dung oder anderweitige Abgrenzung ausschließlich 
zu der versicherten Wohnung gehört. 

A 12 Was gilt für Selbstbeteiligungen und Entschädi-
gungsgrenzen im Versicherungsvertrag? 
Eine Selbstbeteiligung ist der Anteil der Entschädi-
gung oder der Betrag, den der Versicherungsnehmer 
je Versicherungsfall selbst zu tragen hat. Eine Ent-
schädigungsgrenze begrenzt die Entschädigungs-
höhe je Versicherungsfall nach oben. 

Selbstbeteiligungen und Entschädigungsgrenzen 
können individuell vereinbart werden. Sie können 
sich je nach versicherter Gefahr und Versicherungs-
leistung voneinander unterscheiden. 

A 13 Was ist unter der Außenversicherung zu verste-
hen? Was beinhaltet sie? 

A 13.1 Begriff und Geltungsdauer der Außenversicherung 
Außerhalb des Versicherungsorts besteht für versi-
cherte Sachen weltweit Versicherungsschutz unter 
folgenden Voraussetzungen: 

A 13.1.1 Die Sachen sind Eigentum oder dienen dem 
Gebrauch des Versicherungsnehmers. Dies gilt auch 
für Sachen der mit ihm in häuslicher Gemeinschaft 
lebenden Personen. 

A 13.1.2 Die Sachen befinden sich nur vorübergehend außer-
halb des Versicherungsorts. Zeiträume von mehr als 
sechs Monaten gelten nicht als vorübergehend. 

A 13.2 Besondere Regelung für Sportausrüstungen und 
Gartenmöbel, Gartengeräte sowie Garteninventar 

A 13.2.1 Gartenmöbel, Gartengeräte und weiteres Garten-
inventar sind auf dem Versicherungs-grundstück 
auch außerhalb von Gebäuden gegen Sturm und 
Hagel versichert.  

Für nachfolgend benannte versicherte Sachen gilt 
der Versicherungsschutz der Außenversicherung 
abweichend zu A 13.1.2 unabhängig von der Dauer 
des Aufenthaltes außerhalb von Gebäuden auf dem 
Versicherungsgrundstück, auf dem die im Versiche-
rungsschein bezeichnete Wohnung liegt. 

• Gartenmöbel, 

dazu gehören Gartentische, -bänke, -stühle, -auf-
bewahrungsboxen, Hollywoodschaukeln, Gar-
ten-Sitzgarnituren / -gruppen, Garten-Lounge-
Möbel, Strandkörbe und Sonnenschirme.  

• Gartengeräte 

das sind Arbeitsgeräte, die der Pflege des Gar-
tens dienen. Dazu gehören z. B. Rasenmäher 
(auch Rasenmähroboter inkl. Ladestation), Verti-
kutierer, Laubsauger / -bläser, Gartenhäcksler, 
Baum-, Ast und Heckenscheren, Baumsägen, Lei-
tern, Rechen, Harken, Schaufeln und Spaten.  

• Weiteres Garteninventar, 

dazu gehören ausschließlich folgende 
beweglichen Sachen:  

- Grills,  

- Wäschespinnen,  

- Zierbrunnen,  

- Pflanzkübel,  

- Gartenskulpturen oder -plastiken,  

- Trampolins,  

- Kinderspielgerüste (z. B. Rutschen, Schau-
keln, Wippen, Klettergerüste),  

- Planschbecken,  

- Aufstellpools mit Filteranlagen, Filterpum-
pen, Beleuchtungselementen und Leitern,  

- Garten- oder Terrassenheizstrahler. 

Diese Erweiterung gilt nicht für den zusätzlichen 
Versicherungsort im Lauben-Schutz nach C 5. 

A 13.2.2  Keine Begrenzung der Geltungsdauer für 
Sportausrüstungen 

Für versicherte Sachen, die der Ausübung einer 
Sportart dienen, gilt der Versicherungsschutz der 
Außenversicherung abweichend zu A 13.1.2 unab-
hängig von der Dauer des Aufenthaltes außerhalb 
des Versicherungsorts.  

A 13.3 Unselbständiger Hausstand während Ausbildung /  
Studium und Freiwilligendiensten 
Hält sich der Versicherungsnehmer oder eine mit 
ihm in häuslicher Gemeinschaft lebende Person län-
ger außerhalb der Wohnung auf, besteht Versiche-
rungsschutz während: 
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A 13.3.1 der Ausbildung / dem Studium; 

A 13.3.2 einem freiwilligen Wehrdienst; 

A 13.3.3 einem sonstigen gesetzlichen Freiwilligendienst 
(z. B. Freiwilliges Soziales oder Ökologisches Jahr, 
Bundesfreiwilligendienst). 

Das gilt unabhängig von der Dauer des Aufenthalts, 
solange die Person keinen eigenen Hausstand grün-
det. 

A 13.4 Besonderheit bei Einbruchdiebstahl 
Für Schäden durch Einbruchdiebstahl müssen die 
Voraussetzungen nach A 4.1 erfüllt sein. 

A 13.5 Besonderheit bei Raub 
Droht der Räuber eine Gewalttat mit Gefahr für Leib 
oder Leben nach A 4.3.2 an, besteht Außenversiche-
rungsschutz nur unter folgender Voraussetzung: 

Die angedrohte Gewalttat soll an Ort und Stelle ver-
übt werden. 

Dies gilt auch, wenn der Raub an Personen begangen 
wird, die mit dem Versicherungsnehmer in häus-
licher Gemeinschaft leben. 

Sachen, die erst auf Verlangen des Räubers heran-
geschafft werden, sind nicht versichert. 

A 13.6 Besonderheit bei Naturgefahren 
A 13.6.1 Für Schäden durch Naturgefahren besteht Versiche-

rungsschutz grundsätzlich nur innerhalb von 
Gebäuden.  

A 13.6.2 Nicht versichert sind Sachen, welche sich nach 
A 13.1.2 vorübergehend in Lauben, Wochenend- 
oder Sommerhäusern befinden. 

A 13.6.3 Außerhalb von Gebäuden besteht Versiche-
rungsschutz für Schäden durch Naturgefahren nur 
für in A 13.2.1 benannte Gartenmöbel, Gartengeräte 
und weiteres Garteninventar auf dem Versiche-
rungsgrundstück, sofern diese nach A 13.2.1 gegen 
Sturm und Hagel mitversichert sind.  

A 13.7 Entschädigungsgrenzen 
Die Entschädigung im Rahmen der Außenversiche-
rung ist je Versicherungsfall auf 15 % der Versiche-
rungssumme, höchstens 15.000 EUR begrenzt.  

Für Wertsachen (auch Bargeld) gelten die Entschä-
digungsgrenzen nach A 19.3. 

A 14 Welche Kosten sind versichert? 
Der Versicherer ersetzt folgende Kosten, die infolge 
eines Versicherungsfalls erforderlich und tatsächlich 
angefallen sind:  

A 14.1 Aufräumungskosten 
Das sind Kosten, die entstehen, um versicherte 
Sachen aufzuräumen. Dies schließt Aufwendungen 
ein, um zerstörte und beschädigte Sachen wegzu-
räumen, zum nächsten Ablagerungsplatz abzutrans-
portieren und sie zu vernichten. 

A 14.2 Bewegungs- und Schutzkosten 
Das sind Kosten, die entstehen, um andere Sachen zu 
bewegen, zu verändern oder zu schützen. Vorausset-
zung ist, dass diese Maßnahmen dazu dienen, versi-
cherte Sachen wiederherzustellen oder wiederzube-
schaffen. 

A 14.3 Hotelkosten 
Das sind Kosten, die entstehen, um eine Hotel- oder 
ähnliche Unterbringung ohne Nebenkosten (z. B. 
Frühstück) vorzunehmen. Voraussetzung ist, dass 

die ansonsten ständig bewohnte Wohnung unbe-
wohnbar wurde und dem Versicherungsnehmer die 
Beschränkung auf einen bewohnbaren Teil nicht 
zumutbar ist. 

Die Kosten werden bis zu dem Zeitpunkt ersetzt, in 
dem die Wohnung wieder bewohnbar ist. Dies gilt 
längstens für die Dauer von 150 Tagen. Die Entschä-
digung ist pro Tag auf 150 EUR begrenzt, soweit 
nicht etwas anderes vereinbart ist. 

A 14.4 Transport- und Lagerkosten 
Das sind Kosten, die entstehen, um versicherten 
Hausrat zu transportieren und zu lagern. Vorausset-
zung ist, dass die Wohnung unbenutzbar wurde und 
dem Versicherungsnehmer auch die Lagerung in 
einem benutzbaren Teil nicht zumutbar ist. 

Die Kosten für die Lagerung werden bis zu dem Zeit-
punkt ersetzt, in dem die Wohnung wieder benutzbar 
oder eine Lagerung in einem benutzbaren Teil der 
Wohnung wieder zumutbar ist. Dies gilt längstens für 
die Dauer von 150 Tagen. 

A 14.5 Schlossänderungskosten  
Das sind Kosten, die entstehen, um Schlossänderun-
gen vorzunehmen. Voraussetzung ist, dass Schlüssel 
für Türen der Wohnung oder für dort befindliche 
Wertschutzschränke durch einen Versicherungsfall 
abhandengekommen sind. 

Das gilt auch für Schlüssel von Türen der Wohnung, 
welche durch einfachen Diebstahl abhandengekom-
men sind. Ausgeschlossen sind Schäden, die auf Ver-
lieren der Wohnungsschlüssel zurückzuführen sind.  

A 14.6 Bewachungskosten 
Das sind Kosten, die entstehen, um versicherte 
Sachen zu bewachen, wenn die Wohnung unbewohn-
bar wurde und Schließvorrichtungen und sonstige 
Sicherungen keinen ausreichenden Schutz bieten. 

Die Kosten werden bis zu dem Zeitpunkt ersetzt, in 
dem die Schließvorrichtungen oder sonstige Siche-
rungen wieder voll gebrauchsfähig sind. Dies gilt 
längstens für die Dauer von 72 Stunden. 

A 14.7 Reparaturkosten für Gebäudeschäden 
Das sind Kosten, die entstehen, weil Gebäudeschä-
den im Bereich der Wohnung repariert werden müs-
sen. Dies setzt voraus, dass die Schäden durch Ein-
bruchdiebstahl, Raub oder den Versuch einer sol-
chen Tat entstanden sind. 

Schäden innerhalb der Wohnung, die durch Vandalis-
mus nach einem Einbruch oder einem Raub verur-
sacht wurden, zählen ebenfalls dazu. 

A 14.8 Reparaturkosten für Leitungswasserschäden in 
Wohnungen 
Das sind Kosten, die entstehen, weil Leitungswasser-
schäden an Bodenbelägen, Innenanstrichen oder 
Tapeten repariert werden müssen. Dies setzt voraus, 
dass der Schaden in einer gemieteten oder in Son-
dereigentum befindlichen Wohnung entstanden ist. 

A 14.9 Kosten für provisorische Maßnahmen 
Das sind Kosten, die für provisorische Maßnahmen 
entstehen, um versicherte Sachen zu schützen. 

A 14.10 Umzugskosten infolge eines Versicherungsfalls 
Das sind Kosten, die für einen Umzug entstehen. 
Voraussetzung ist, dass die ansonsten ständig 
bewohnte Wohnung auf Dauer unbewohnbar wird.  
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A 14.11 Kosten für Wasser- und Gasverlust 
Das sind Kosten, die dadurch entstehen, dass Wasser 
oder Gas wegen eines Versicherungsfalls bestim-
mungswidrig ausgetreten ist. Hierzu gehören auch 
Mehrkosten für Abwasser. 

A 14.12 Kosten für die Befüllung von Wasserbetten oder 
Aquarien 
Das sind Kosten, die entstehen, um Wasserbetten 
oder Aquarien wieder mit Frischwasser zu befüllen. 
Nicht versichert sind Kosten für den Ersatz des sons-
tigen Inhaltes.  

A 14.13 Kosten für psychologische Hilfe 
Das sind Kosten, die für die psychologische Hilfe 
nach einem traumatischen Ereignis infolge eines 
Versicherungsfalls (z. B. Brand, Einbruchdiebstahl 
oder Raub) für den Versicherungsnehmer entstehen.  

Voraussetzungen sind, dass 

• die medizinische Notwendigkeit durch einen 
Psychologen oder Psychotherapeuten beschei-
nigt wird. 

• keine Entschädigung aus einem anderen Versi-
cherungsvertrag beansprucht werden kann. 

Dies gilt auch, wenn Personen, die mit dem Versiche-
rungsnehmer in häuslicher Gemeinschaft leben, eine 
psychologische Hilfe nach einem traumatischen 
Ereignis infolge eines Versicherungsfalls benötigen. 

Die Entschädigung ist je Versicherungsfall auf 
500 EUR begrenzt.  

A 14.14 Kosten für Telefonmissbrauch nach einem 
Einbruch 
Das sind Telefonkosten, die dadurch entstehen, dass 
ein Täter in einer nach A 4.1 beschriebenen Weise in 
die versicherte Wohnung einbricht und ein dort 
vorhandenes Telefon verwendet. 

Die Entschädigung ist je Versicherungsfall auf 
500 EUR begrenzt.  

A 14.15 Rückreisekosten aus dem Urlaub 
Das sind zusätzliche Reisekosten, die dadurch ent-
stehen, dass der Versicherungsnehmer oder eine mit 
ihm in häuslicher Gemeinschaft lebende Person 
wegen eines erheblichen Versicherungsfalls vor-
zeitig eine Urlaubs- oder Dienstreise abbricht und an 
den Versicherungsort nach A 11.1 reist. Hierzu 
zählen auch die Kosten für mitreisende Personen, die 
mit dem Versicherungsnehmer in häuslicher Gemein-
schaft leben.  

Erheblich ist ein Versicherungsfall, wenn der Scha-
den einen Betrag in Höhe von 2.500 EUR voraus-
sichtlich übersteigt. Weiterhin ist die Anwesenheit 
des Versicherungsnehmers oder einer mit ihm in 
häuslicher Gemeinschaft lebenden Person am Versi-
cherungsort erforderlich.  

Zusätzliche Reisekosten werden nur in ange-
messener Höhe ersetzt. Dies richtet sich nach dem 
ursprünglich vorgesehenen Reisemittel und der 
Dringlichkeit der Rückreise an den Versicherungsort. 

Der Versicherungsnehmer ist verpflichtet, vor Antritt 
der Rückreise Weisungen des Versicherers einzu-
holen, soweit die Umstände dies gestatten. 

Voraussetzung ist, dass keine Entschädigung aus 
einem anderen Versicherungsvertrag beansprucht 
werden kann.  

Die Entschädigung ist je Versicherungsfall auf 
2.500 EUR begrenzt.  

A 14.16 Tierarztkosten 
Das sind Kosten, die für die Behandlung von Haustie-
ren nach A 9.3.9 entstehen.  

Dazu gehören 

• das tierärztliche Honorar,  

• pharmazeutische Ausgaben, 

• chirurgische Eingriffe, 

• radiologische und radiotherapeutische Behand-
lungen sowie  

• Aufenthalte in Tierkliniken. 

Die Entschädigung ist je Versicherungsfall auf 
500 EUR begrenzt.  

A 14.17 Kosten für das Unterbringen von Haustieren 
Das sind Kosten, die für das Unterbringen von Hau-
stieren in einer Tierpension oder einem Tierheim 
entstehen. Voraussetzung ist, dass die ansonsten 
ständig bewohnte Wohnung unbenutzbar wurde und 
die Haltung der Haustiere in einem benutzbaren Teil 
nicht zumutbar ist. 

Die Entschädigung ist je Versicherungsfall auf 
500 EUR begrenzt.  

A 14.18 Datenrettungskosten 
Das sind Kosten, die für die technische Wiederher-
stellung von elektronisch gespeicherten Daten und 
Programmen entstehen. Dies gilt, wenn diese zumin-
dest auch privat genutzt werden.  

Eine Wiederbeschaffung gilt dabei nicht als Wieder-
herstellung. 

Voraussetzung ist, dass die Daten durch eine Sub-
stanzbeschädigung des Datenträgers verloren 
gegangen, beschädigt oder nicht mehr verfügbar 
sind. 

Ersetzt werden auch die Kosten einer versuchten 
technischen Wiederherstellung. 

Nicht ersetzt werden Wiederherstellungskosten für 
Daten und Programme in folgenden Fällen: 

• Der Versicherungsnehmer ist zur Nutzung der 
Daten oder Programme nicht berechtigt. 

• Der Versicherungsnehmer hält die Daten oder 
Programme auf einem Sicherungs- oder Instal-
lationsmedium vor. 

Der Versicherer leistet keine Entschädigung für die 
Kosten eines erneuten Lizenzerwerbs. 

Die Entschädigung ist je Versicherungsfall auf 
1.000 EUR begrenzt.  

A 14.19  Schäden infolge Fehlalarm von Rauch- / Gaswarn-
meldern 
Das sind Kosten, die dadurch entstehen, dass infolge 
eines Wohnungsaufbruches bei Fehlalarm eines 
Rauch- oder Gaswarnmelders versicherte Sachen 
beschädigt oder zerstört wurden sowie Gebäude-
schäden im Bereich der Wohnung repariert werden 
müssen, soweit die Feuerwehr den Aufbruch den 
Umständen nach für geboten halten durfte.  

Die Entschädigung ist je Versicherungsfall auf 
1.000 EUR begrenzt.  

Voraussetzung ist, dass keine Entschädigung aus 
einem anderen Versicherungsvertrag beansprucht 
werden kann.  
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A 15 Was ist der Versicherungswert und die Versiche-
rungssumme? Was sind die Grundlagen der Anpas-
sung der Versicherungssumme? Was ist der Unter-
versicherungsverzicht? Welche Besonderheiten 
gelten für die Änderung der Gefährdungsklasse bei 
den weiteren Naturgefahren? 

A 15.1 Versicherungswert 
Der Versicherungswert bildet die Grundlage für die 
Berechnung der Entschädigung. 

A 15.1.1 Versicherungswert ist der Neuwert. Das ist der 
Betrag, der aufzuwenden ist, um Sachen gleicher Art 
und Güte in neuwertigem Zustand wiederzubeschaf-
fen. 

A 15.1.2 Für Kunstgegenstände nach A 19.1.5 und Antiquitä-
ten nach A 19.1.6 ist der Versicherungswert der 
Betrag, der aufzuwenden ist, um Sachen gleicher Art 
und Güte wiederzubeschaffen. 

A 15.1.3 Sind Sachen für ihren Zweck in dem versicherten 
Haushalt nicht mehr zu verwenden, ist der Versiche-
rungswert der gemeine Wert. Das ist der Betrag, den 
der Versicherungsnehmer dafür bei einem Verkauf 
erzielen kann. 

A 15.1.4 Ist die Entschädigung für Wertsachen auf bestimmte 
Beträge nach A 19.3 begrenzt, werden höchstens 
diese berücksichtigt. 

A 15.2 Versicherungssumme 
A 15.2.1 Die Versicherungssumme wird zwischen Versicherer 

und Versicherungsnehmer vereinbart. Sie soll dem 
Versicherungswert nach A 15.1 entsprechen. Ist die 
Versicherungssumme zu niedrig gewählt, drohen 
Nachteile bei der Entschädigungsberechnung. Auch 
bei einem vereinbarten Unterversicherungsverzicht 
nach A 15.4 erhält der Versicherungsnehmer höchs-
tens die vereinbarte Versicherungssumme (siehe 
A 18.3). 

A 15.2.2 Die Versicherungssumme wird nach A 15.3 ange-
passt. 

A 15.2.3 Die Versicherungssumme erhöht sich um einen Vor-
sorgebetrag von 15 %. 

A 15.3 Grundlagen der Anpassung von Versicherungs-
summe und Beitrag 
Es gelten folgende Grundlagen: 

A 15.3.1 Der Versicherer passt den Versicherungsschutz an 
die Entwicklung der Verbraucherpreise an. Er verän-
dert hierzu die Versicherungssumme. 

Für die Anpassung wird der Index “Verbrauchs- und 
Gebrauchsgüter ohne Nahrungsmittel und ohne die 
normalerweise nicht in der Wohnung gelagerten 
Güter” verwendet. Dieser ist Bestandteil des Ver-
braucherpreisindexes für Deutschland (VPI). Maß-
gebend ist der jeweils für den Monat September vom 
Statistischen Bundesamt veröffentlichte Index. 

Die Versicherungssumme erhöht oder vermindert 
sich entsprechend dem Prozentsatz, um den sich der 
Index im vergangenen Kalenderjahr gegenüber dem 
davorliegenden Kalenderjahr verändert hat. Der Ver-
änderungsprozentsatz wird nur bis zur ersten Stelle 
nach dem Komma berücksichtigt. 

Die neue Versicherungssumme verändert sich je-
weils mit Beginn einer jeden Versicherungsperiode. 
Sie wird auf die nächsten vollen 100 EUR aufgerun-
det. Der Versicherer gibt dem Versicherungsnehmer 
die neue Versicherungssumme bekannt. 

A 15.3.2 Aus der neuen Versicherungssumme ergibt sich ein 
neuer Beitrag. 

A 15.3.3 Der Versicherungsnehmer kann der Anpassung der 
Versicherungssumme widersprechen. Dies muss 
innerhalb eines Monats geschehen, nachdem ihm 
die Mitteilung über die neue Versicherungssumme 
zugegangen ist. Um die Frist zu wahren, genügt es, 
den Widerspruch rechtzeitig abzusenden. Damit wird 
die Anpassung nicht wirksam. 

Die möglichen Auswirkungen des Widerspruchs auf 
einen vereinbarten Unterversicherungsverzicht erge-
ben sich aus A 15.4.4. 

A 15.4 Geltung und Umfang des Unterversicherungs-
verzichts 

A 15.4.1 Unterversicherungsverzicht 

Der Unterversicherungsverzicht bedeutet, dass der 
Versicherer im Versicherungsfall auf den Einwand 
einer Unterversicherung verzichtet. 

Eine Unterversicherung besteht, wenn die verein-
barte Versicherungssumme zum Zeitpunkt des Ver-
sicherungsfalls niedriger als der Versicherungswert 
(siehe A 15.1) ist.  

Das kann dazu führen, dass der Versicherer die Ent-
schädigung wegen Unterversicherung nach A 18.4 
kürzt. Mit dem Verzicht erfolgt bei der Entschädi-
gungsberechnung nach A 18.3 kein Abzug. 

A 15.4.2 Voraussetzungen 

Der Versicherer verzichtet auf den Einwand einer 
Unterversicherung, wenn alle folgenden Vorausset-
zungen vorliegen: 

A 15.4.2.1 Die Wohnfläche nach A 16 entspricht zum Zeitpunkt 
des Versicherungsfalls der im Versicherungsschein 
genannten Wohnfläche. 

A 15.4.2.2 Im Versicherungsschein ist der Unterversicherungs-
verzicht vereinbart. 

A 15.4.2.3 Es besteht kein weiterer Hausratversicherungsver-
trag ohne Unterversicherungsverzicht für denselben 
Versicherungsort. 

A 15.4.3 Wohnungswechsel 

Wechselt der Versicherungsnehmer die Wohnung, 
geht ein bisher vereinbarter Unterversicherungsver-
zicht auf die neue Wohnung über. 

Dies gilt dann, wenn die Voraussetzungen für den 
Unterversicherungsverzicht nach A 15.4.2 für die 
neue Wohnung vorliegen. 

Vergrößert sich die Wohnfläche der neuen Wohnung 
gilt: 

Der Unterversicherungsverzicht besteht bis zu zwei 
Monate nach Umzugsbeginn fort. In dieser Zeit muss 
der Vertrag angepasst werden. Der Unterversiche-
rungsverzicht entfällt nach Ablauf dieser Frist, wenn 
bis dahin keine Anpassung erfolgte. Dies gilt aber 
nur, wenn der Versicherer den Versicherungsnehmer 
über den Wegfall des Unterversicherungsverzichts in 
Textform (z. B. E-Mail, Telefax oder Brief) informiert 
hat. 

A 15.4.4 Auswirkung eines Widerspruchs gegen die Anpas-
sung der Versicherungssumme 

Durch einen Widerspruch des Versicherungsneh-
mers entfällt ein vereinbarter Unterversicherungs-
verzicht. Dies gilt aber nur, wenn der Versicherer den 
Versicherungsnehmer über den Wegfall des Unter-
versicherungsverzichts in Textform (z. B. E-Mail, 
Telefax oder Brief) informiert hat. 
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A 15.4.5 Kündigung 

Versicherungsnehmer und Versicherer können den 
Unterversicherungsverzicht mit einer Frist von drei 
Monaten zum Ende der Versicherungsperiode in 
Textform (z. B. E-Mail, Telefax oder Brief) kündigen. 

Kündigt der Versicherer, kann der Versicherungs-
nehmer den Vertrag zum Ende der laufenden Versi-
cherungsperiode kündigen. Dafür hat er nach 
Zugang der Erklärung des Versicherers einen Monat 
Zeit. 

A 15.5 Änderung der Gefährdungsklasse bei den weiteren 
Naturgefahren 

A 15.5.1 Tarifierung weiterer Naturgefahren (Elementar-
schäden) 
Für die Beitragsbemessung weiterer Naturgefahren 
(Elementarschäden) berücksichtigt der Versicherer 
das Zonierungssystem (ZÜRS), welches vom Gesamt-
verband der Deutschen Versicherungswirtschaft e. V. 
(GDV) zur Verfügung gestellt wird. Es weist das Über-
schwemmungs-, Rückstau- und Starkregenrisiko von 
Objekten (Gebäude bzw. Grundstück) in Deutschland 
aus. Zu diesem Zweck teilt es die Gebäudestandorte 
bzw. Grundstücke in Deutschland in verschiedene 
Zonen ein. 

Der Beitrag für die Versicherung weiterer Naturge-
fahren (Elementarschäden) richtet sich u. a. nach der 
Zone, in welche das versicherte Objekt eingestuft ist. 

A 15.5.2 Beitragsanpassung 
Jährlich wird vom Gesamtverband der Deutschen 
Versicherungswirtschaft e. V. (GDV) anhand statisti-
scher Methoden ermittelt, ob und in welchem 
Umfang sich die Risiken des Zonierungssystems 
(ZÜRS) nach A 15.5.1 ändert. Führt dies für ein Objekt 
zur Einstufung in eine andere Zone, ist der Versiche-
rer berechtigt, dies zu berücksichtigen. Dies kann zur 
Erhöhung oder Verminderung des Beitrags führen. 

Eine Beitragserhöhung wird nur wirksam, wenn der 
Versicherer dem Versicherungsnehmer die Ände-
rung spätestens einen Monat vor Beginn der nächs-
ten Versicherungsperiode mitteilt. In dieser Mittei-
lung hat der Versicherer den Versicherungsnehmer 
auf dessen Kündigungsrecht hinzuweisen.  

A 15.5.3 Kündigung 
Bei einer Beitragserhöhung nach A 15.5.2 kann der 
Versicherungsnehmer die zusätzliche Vereinbarung 
der weiteren Naturgefahren (Elementarschäden) 
oder den gesamten Vertrag mit sofortiger Wirkung, 
frühestens jedoch zum Erhöhungszeitpunkt, kündi-
gen. Die Kündigung ist in Textform (z. B. E-Mail, 
Telefax oder Brief) zu erklären. Der Versicherungs-
nehmer muss innerhalb eines Monats kündigen, 
nachdem ihm die Mitteilung über die Beitragserhö-
hung zugegangen ist. Um die Frist zu wahren, genügt 
es, die Kündigung rechtzeitig abzusenden. 

A 16 Was sind die Grundlagen der Berechnung der 
Wohnfläche? 

A 16.1 Ermittlung der Wohnfläche auf Basis der Grund-
fläche aller Räume  
Die Wohnfläche ist die Grundfläche aller Räume der 
im Versicherungsschein genannten Wohnung ein-
schließlich Hobbyräume, Dielen und Wintergärten. 
Nicht zu berücksichtigen sind Treppen, Balkone, 
Loggien und Terrassen sowie Keller- und Boden-
räume, die nicht zu Wohn- oder Hobbyzwecken 
genutzt werden.  

A 16.2 Ermittlung der Wohnfläche nach DIN-Norm (alter-
nativ) 
Alternativ zu den unter A 16.1 genannten Kriterien 
können auch die DIN-Normen (DIN 277, 283) oder die 
§§ 2 bis 4 der Verordnung zur Berechnung der Wohn-
fläche (WoFIV) zur Ermittlung der Wohnfläche heran-
gezogen werden. 

A 17 Was gilt bei einem Wohnungswechsel? 
A 17.1 Umzug in eine neue Wohnung 

Wechselt der Versicherungsnehmer die Wohnung, 
geht der Versicherungsschutz auf die neue Wohnung 
über. Während des Wohnungswechsels besteht in 
beiden Wohnungen Versicherungsschutz. Der Versi-
cherungsschutz in der bisherigen Wohnung erlischt 
spätestens 2 Monate nach Umzugsbeginn. Der 
Umzug beginnt mit dem Zeitpunkt, in dem erstmals 
versicherte Sachen dauerhaft in die neue Wohnung 
gebracht werden. 

A 17.2 Mehrere Wohnungen 
Bewohnt der Versicherungsnehmer neben der neuen 
weiterhin seine bisherige Wohnung (Doppelwohn-
sitz), geht der Versicherungsschutz nicht über. Für 
eine Übergangszeit von 2 Monaten besteht Versiche-
rungsschutz in beiden Wohnungen. 

A 17.3 Umzug ins Ausland 
Liegt die neue Wohnung nicht innerhalb der Bundes-
republik Deutschland, geht der Versicherungsschutz 
nicht auf die neue Wohnung über. Der Versiche-
rungsschutz in der bisherigen Wohnung erlischt spä-
testens 2 Monate nach Umzugsbeginn. 

A 17.4 Anzeige der neuen Wohnung 
A 17.4.1 Ein Wohnungswechsel muss dem Versicherer spä-

testens bei Umzugsbeginn angezeigt werden. Dabei 
ist die neue Wohnfläche nach A 16 in Quadratmetern 
anzugeben. 

A 17.4.2 Waren für die bisherige Wohnung besondere Siche-
rungen vereinbart, ist dem Versicherer mitzuteilen, 
ob auch in der neuen Wohnung entsprechende 
Sicherungen vorhanden sind. Die Anzeige muss in 
Textform (z. B. E-Mail, Telefax oder Brief) erfolgen. 

A 17.4.3 Verändert sich nach dem Wohnungswechsel die 
Wohnfläche oder der Wert des Hausrats, kann das zu 
Unterversicherung führen, wenn der Versicherungs-
schutz nicht angepasst wird. 

A 17.5 Festlegung des neuen Beitrags, Kündigungsrecht 
A 17.5.1 Mit Umzugsbeginn gelten die Tarifbestimmungen 

des Versicherers, die am Ort der neuen Wohnung 
gültig sind. 

A 17.5.2 Wenn sich der Beitrag aufgrund veränderter Bei-
tragssätze erhöht, kann der Versicherungsnehmer 
den Vertrag kündigen. Dies gilt auch, wenn die 
Selbstbeteiligung erhöht wird. 

Kündigt der Versicherungsnehmer, muss er das in 
Textform (z. B. E-Mail, Telefax oder Brief) tun. Dafür 
hat er einen Monat nach Zugang der Mitteilung über 
die Erhöhung Zeit. Maßgeblich für die Wahrung der 
Frist ist der Zugang beim Versicherer. Die Kündigung 
wird einen Monat, nachdem sie dem Versicherer 
zugegangen ist, wirksam. 

A 17.5.3 Dem Versicherer steht im Fall einer Kündigung der 
Beitrag nur in bisheriger Höhe und zeitanteilig bis 
zur Wirksamkeit der Kündigung zu. 
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A 17.6 Aufgabe einer gemeinsamen Ehewohnung 
Im Fall einer Trennung von Ehegatten gilt Folgendes: 

A 17.6.1 Zieht der Versicherungsnehmer aus der gemeinsa-
men Ehewohnung aus und bleibt der Ehegatte dort 
zurück, gelten als Versicherungsort beide Wohnun-
gen: Die bisherige Ehewohnung und die neue Woh-
nung des Versicherungsnehmers. Dies gilt so lange, 
bis der Versicherungsvertrag geändert wird, längs-
tens bis zum Ablauf von 3 Monaten nach der auf den 
Auszug folgenden Beitragsfälligkeit. Danach besteht 
Versicherungsschutz nur noch in der neuen Woh-
nung des Versicherungsnehmers. 

A 17.6.2 Wenn beide Ehegatten Versicherungsnehmer sind 
und einer von ihnen aus der Ehewohnung auszieht, 
sind Versicherungsort ebenfalls beide Wohnungen: 
Die bisherige Ehewohnung und die neue Wohnung 
des ausziehenden Ehegatten. Dies gilt so lange, bis 
der Versicherungsvertrag geändert wird, längstens 
bis zum Ablauf von 3 Monaten nach der auf den Aus-
zug folgenden Beitragsfälligkeit. Danach erlischt der 
Versicherungsschutz für die neue Wohnung. 

A 17.6.3 Wenn beide Ehegatten Versicherungsnehmer sind 
und beide in neue Wohnungen ziehen, gilt A 17.6.2 
entsprechend. Nach Ablauf der Frist von 3 Monaten 
nach der auf den Auszug folgenden Beitragsfälligkeit 
erlischt der Versicherungsschutz für beide neuen 
Wohnungen. 

A 17.7 Lebensgemeinschaften, Lebenspartnerschaften 
A 17.6 gilt auch für eheähnliche Lebensgemeinschaf-
ten und Lebenspartnerschaften, sofern beide Partner 
am Versicherungsort gemeldet sind. 

A 18 Wie wird die Entschädigung ermittelt? Was gilt bei 
einer Unterversicherung? 

A 18.1 Der Versicherer ersetzt 
A 18.1.1 bei zerstörten oder abhandengekommenen Sachen 

den Versicherungswert nach A 15.1 zum Zeitpunkt 
des Versicherungsfalls. Der erzielbare Verkaufspreis 
von Resten wird bei der Entschädigungsberechnung 
angerechnet. 

A 18.1.2 bei beschädigten Sachen die erforderlichen Repara-
turkosten zum Zeitpunkt des Versicherungsfalls. Der 
Versicherer ersetzt außerdem eine Wertminderung, 
die durch die Reparatur nicht ausgeglichen wird. 
Ersetzt wird aber höchstens der Versicherungswert 
nach A 15.1 zum Zeitpunkt des Versicherungsfalls. 
Der erzielbare Verkaufspreis von Resten wird bei der 
Entschädigungsberechnung angerechnet. 

A 18.1.3 bei beschädigten Sachen, deren Gebrauchsfähigkeit 
nicht beeinträchtigt ist (Schönheitsschaden), einen 
Betrag der dem Minderwert entspricht. Das setzt 
voraus, dass dem Versicherungsnehmer eine Nut-
zung dieser Sache ohne Reparatur zumutbar ist. 

A 18.2 Mehrwertsteuer 
Die Mehrwertsteuer wird nur ersetzt, wenn und 
soweit sie anlässlich der Wiederherstellung oder 
Wiederbeschaffung tatsächlich angefallen ist. Sie 
wird nicht ersetzt, wenn der Versicherungsnehmer 
zum Vorsteuerabzug berechtigt ist. 

A 18.3 Gesamtentschädigung, Kosten auf Weisung des 
Versicherers 
Die Gesamtentschädigung für versicherte Sachen 
einschließlich versicherter Kosten ist je Versiche-
rungsfall auf die zum Zeitpunkt des Versicherungs-
falls geltende Versicherungssumme einschließlich 
Vorsorgebetrag nach A 15.2 begrenzt. 

Schadenabwendungs- und Schadenminderungskos-
ten, die auf Weisung des Versicherers entstanden 
sind, werden unbegrenzt ersetzt. 

Wird die vereinbarte Versicherungssumme ein-
schließlich Vorsorgebetrag für die Entschädigung 
versicherter Sachen bereits vollständig ausge-
schöpft, gilt Folgendes: Versicherte Kosten nach 
A 14 werden darüber hinaus bis zu 10 % der Versi-
cherungssumme nach A 15.2.1 bis A 15.2.3 ersetzt. 

A 18.4 Feststellung und Berechnung einer Unterversiche-
rung 
Ist die Versicherungssumme zum Zeitpunkt des Ver-
sicherungsfalls niedriger als der Versicherungswert 
nach A 15.1, besteht eine Unterversicherung. In die-
sem Fall kann die Entschädigung nach A 18.1 in dem 
Verhältnis von Versicherungssumme zum Versiche-
rungswert gekürzt werden. Es gilt folgende Berech-
nungsformel: Entschädigung = Schadenbetrag mul-
tipliziert mit der Versicherungssumme dividiert 
durch den Versicherungswert. 

Die Erstattung von versicherten Kosten nach A 14 
wird nach der gleichen Berechnungsformel in dem 
Verhältnis von Versicherungssumme zum Versiche-
rungswert gekürzt. Das schließt auch Schadenab-
wendungs-, Schadenminderungs- und Schadener-
mittlungskosten ein. 

A 18.5 Kosten 
Versicherte Kosten nach A 14 werden ersetzt, wenn 
sie nachweislich tatsächlich angefallen sind. Dabei 
werden die jeweils vereinbarten Entschädigungs-
grenzen berücksichtigt. 

A 19 Was sind Wertsachen? Was sind Wertschutz-
schränke? Welche Entschädigungsgrenzen gelten 
für Wertsachen? 

A 19.1 Wertsachen 
A 19.1.1 Versicherte Wertsachen nach A 9.2 sind: 

A 19.1.2 Bargeld sowie auf Karten oder sonstige Datenträger 
geladene Geldbeträge; 

A 19.1.3 Urkunden einschließlich Sparbücher und sonstige 
Wertpapiere; 

A 19.1.4 Schmucksachen, Edelsteine, Perlen, Briefmarken, 
Münzen, Medaillen sowie alle Sachen aus Gold oder 
Platin; 

A 19.1.5 Pelze, handgeknüpfte Teppiche, Gobelins und Kunst-
gegenstände sowie nicht in A 19.1.4 genannte 
Sachen aus Silber; 

A 19.1.6 Antiquitäten, die über 100 Jahre alt sind, mit Aus-
nahme von Möbelstücken. 

A 19.2 Wertschutzschränke 
A 19.2.1 Wertschutzschränke sind Sicherheitsbehältnisse, die 

durch die VdS Schadenverhütung GmbH oder durch 
eine gleichermaßen qualifizierte Prüfstelle aner-
kannt sind. 

A 19.2.2 Zusätzlich gilt: 

Freistehende Wertschutzschränke müssen ein Min-
destgewicht von1.000 kg aufweisen. Bei geringerem 
Gewicht müssen sie nach den Herstellervorschriften 
fachmännisch verankert oder in der Wand oder im 
Fußboden bündig eingelassen sein. 

A 19.3 Entschädigungsgrenzen 
A 19.3.1 Wertsachen werden je Versicherungsfall bis maximal 

15.000 EUR entschädigt, sofern nichts anderes ver-
einbart ist. Die Regelungen zur Vereinbarung der 
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Versicherungssumme nach A 15.2.1 sowie der 
Gesamtentschädigung nach A 18.3 gelten. 

A 19.3.2 Für Bargeld sowie auf Karten oder sonstige Datenträ-
ger geladene Geldbeträge außerhalb eines ver-
schlossenen Wertschutzschranks nach A 19.2 ist die 
Entschädigung je Versicherungsfall auf 10 % der 
Wertsachensumme (Entschädigungsgrenze für Wert-
sachen nach A 19.3.1), maximal 3.000 EUR begrenzt. 
Davon ausgenommen sind Münzen, deren Versiche-
rungswert den Nennbetrag übersteigt. 

A 20 Welche Regeln gelten für das Sachverständigen-
verfahren? 

A 20.1 Feststellung der Schadenhöhe 
Der Versicherungsnehmer kann nach Eintritt des 
Versicherungsfalls verlangen, dass die Höhe des 
Schadens in einem Sachverständigenverfahren fest-
gestellt wird. 

Ein solches Sachverständigenverfahren können der 
Versicherer und der Versicherungsnehmer auch 
gemeinsam vereinbaren. 

A 20.2 Weitere Feststellungen 
Der Versicherungsnehmer und der Versicherer kön-
nen vereinbaren, das Sachverständigenverfahren auf 
weitere Feststellungen zum Versicherungsfall auszu-
dehnen. 

A 20.3 Verfahren vor der Feststellung 
Für das Sachverständigenverfahren gilt: 

A 20.3.1 Jede Partei hat in Textform (z. B. E-Mail, Telefax oder 
Brief) einen Sachverständigen zu benennen. Eine 
Partei, die ihren Sachverständigen benannt hat, kann 
die andere Partei in Textform (z. B. E-Mail, Telefax 
oder Brief) auffordern, den zweiten Sachverständi-
gen zu benennen. Dabei muss sie den von ihr 
benannten Sachverständigen angeben. Der zweite 
Sachverständige muss innerhalb von zwei Wochen 
nach Zugang der Aufforderung benannt werden. 
Wenn das nicht geschieht, kann die auffordernde 
Partei den Sachverständigen durch das für den Scha-
denort zuständige Amtsgericht ernennen lassen. In 
seiner Aufforderung muss der Versicherer den Versi-
cherungsnehmer auf diese Folge hinweisen. 

A 20.3.2 Der Versicherer darf folgende Personen nicht als 
Sachverständigen benennen: 

A 20.3.2.1 Mitbewerber des Versicherungsnehmers, 

A 20.3.2.2 Personen, die mit dem Versicherungsnehmer in dau-
ernder Geschäftsverbindung stehen, 

A 20.3.2.3 Personen, die bei Mitbewerbern oder Geschäftspart-
nern des Versicherungsnehmers angestellt sind oder 
mit ihnen in einem ähnlichen Verhältnis stehen. 

A 20.3.3 Beide Sachverständige benennen in Textform (z. B. 
E-Mail, Telefax oder Brief) vor Beginn ihrer Feststel-
lungen einen dritten Sachverständigen als Obmann. 
Die Regelung nach A 20.3.2 gilt auch für seine 
Benennung. Wenn sich die Sachverständigen nicht 
einigen, wird der Obmann durch das für den Scha-
denort zuständige Amtsgericht ernannt. Dies 
geschieht auf Antrag einer der beiden Parteien. 

A 20.4 Feststellung 
Die Feststellungen der Sachverständigen müssen 
enthalten: 

A 20.4.1 ein Verzeichnis der abhanden gekommenen, der zer-
störten und der beschädigten versicherten Sachen 
mit den dazugehörigen Versicherungswerten zum 
Zeitpunkt des Versicherungsfalls, 

A 20.4.2 die Wiederherstellungs- und Wiederbeschaffungs-
kosten, 

A 20.4.3 die Restwerte der vom Schaden betroffenen Sachen, 

A 20.4.4 die versicherten Kosten. 

Wenn kein Unterversicherungsverzicht gegeben ist, 
muss zudem der Versicherungswert der nicht vom 
Schaden betroffenen versicherten Sachen zum Zeit-
punkt des Versicherungsfalls enthalten sein. 

A 20.5 Verfahren nach der Feststellung 
Jeder Sachverständige übermittelt seine Feststel-
lungen beiden Parteien gleichzeitig. Weichen die 
Feststellungen der Sachverständigen voneinander 
ab, übergibt der Versicherer sie unverzüglich dem 
Obmann. Dieser entscheidet über die darin streitig 
gebliebenen Punkte. Die Feststellungen der Sachver-
ständigen bilden dabei die Grenzen für den Entschei-
dungsspielraum des Obmanns. Seine Entscheidung 
übermittelt der Obmann beiden Parteien gleichzei-
tig. 

Die Feststellungen der Sachverständigen bzw. des 
Obmanns sind für die Vertragsparteien verbindlich. 
Sie sind unverbindlich, wenn nachgewiesen wird, 
dass sie offenbar von der wirklichen Sachlage erheb-
lich abweichen. 

Aufgrund von verbindlichen Feststellungen berech-
net der Versicherer die Entschädigung. Wenn die 
Feststellungen unverbindlich sind, trifft das Gericht 
eine verbindliche Feststellung. Dies gilt auch, wenn 
die Sachverständigen die Feststellung nicht treffen 
können oder wollen oder sie verzögern. 

A 20.6 Kosten 
Sofern nicht etwas anderes vereinbart ist, trägt jede 
Partei die Kosten ihres Sachverständigen. Die Kosten 
des Obmanns tragen beide Parteien je zur Hälfte. 

A 20.7 Obliegenheiten 
Durch das Sachverständigenverfahren werden die 
Obliegenheiten des Versicherungsnehmers nicht 
berührt. 

A 21 Wann wird die Entschädigung gezahlt und wie wird 
sie verzinst? 

A 21.1 Fälligkeit der Entschädigung 
Die Entschädigung wird fällig, wenn der Versicherer 
den Anspruch dem Grund und der Höhe nach 
abschließend festgestellt hat. Der Versicherungs-
nehmer kann einen Monat nach Meldung des Scha-
dens den Betrag als Abschlagszahlung beanspru-
chen, der voraussichtlich mindestens zu zahlen ist. 

A 21.2 Verzinsung 
Für die Verzinsung gelten folgende Regelungen, 
soweit nicht aus einem anderen Rechtsgrund eine 
weitergehende Zinspflicht besteht: 

A 21.2.1 Entschädigung 

Sie ist ab dem Tag der Schadenmeldung zu verzin-
sen. Dies gilt nicht, soweit die Entschädigung inner-
halb eines Monats geleistet wurde. 

A 21.2.2 Zinssatz 

Der Zinssatz liegt 1 Prozentpunkt unter dem jewei-
ligen Basiszinssatz des Bürgerlichen Gesetzbuchs 
(§ 247 BGB), mindestens aber bei 4 % und höchstens 
bei 6 % Zinsen pro Jahr. 

Die Zinsen werden zusammen mit der Entschädigung 
fällig. 



Seite 17 von 38 
Sparkassen-Versicherung Sachsen Allgemeine Versicherung AG 
Allgemeine Bedingungen für die Hausratversicherung (ABHR)  
Ausgabe Mai 2025 

715H-0525 

A 21.3 Hemmung 
Bei der Berechnung der Fristen nach A 21.1 und 
A 21.2.1 gilt: Nicht zu berücksichtigen ist der Zeit-
raum, für den wegen Verschuldens des Versiche-
rungsnehmers die Entschädigung nicht ermittelt 
oder nicht gezahlt werden kann. 

A 21.4 Aufschiebung der Zahlung 
Der Versicherer kann die Zahlung aufschieben, 
solange 

A 21.4.1 Zweifel an der Empfangsberechtigung des Versiche-
rungsnehmers bestehen; 

A 21.4.2 ein behördliches oder strafgerichtliches Verfahren 
gegen den Versicherungsnehmer oder seinen Reprä-
sentanten aus Anlass dieses Versicherungsfalls noch 
läuft. 

A 22 Welche vertraglich vereinbarten Sicherheitsvor-
schriften und zusätzliche Obliegenheiten hat der 
Versicherungsnehmer vor dem Versicherungsfall 
zu erfüllen? 

A 22.1 Sicherheitsvorschriften in der kalten Jahreszeit 
Als vertraglich vereinbarte, zusätzliche Obliegenhei-
ten gelten folgende Sicherheitsvorschriften: 

Der Versicherungsnehmer hat in der kalten Jahres-
zeit die Wohnung nach A 11 zu beheizen und dies 
genügend häufig zu kontrollieren. Alternativ sind 
dort alle wasserführenden Anlagen und Einrichtun-
gen abzusperren, zu entleeren und entleert zu hal-
ten. 

A 22.2 Zusätzliche Obliegenheiten zur Vermeidung von 
Überschwemmungs- und Rückstauschäden 
Als vertraglich vereinbarte, zusätzliche Obliegenhei-
ten gilt: 

Der Versicherungsnehmer hat von sich aus alle not-
wendigen und zumutbaren Vorkehrungen gegen 
Schäden durch Naturgefahren zu treffen. Insbeson-
dere sind zur Vermeidung von Überschwemmungs- 
und Rückstauschäden Wasser führende Anlagen auf 
dem Versicherungsgrundstück freizuhalten. Rück-
stausicherungen sind gemäß der jeweils geltenden 
Landesbauordnung bzw. Verordnung der Kommu-
nen (z. B. Entwässerungssatzung) stets funktionsbe-
reit zu halten.  

A 22.3 Folgen einer Obliegenheitsverletzung 
Verletzt der Versicherungsnehmer eine der in A 22 
genannten Obliegenheiten, gilt unter den Vorausset-
zungen nach Teil B 3.3.1.2 und B 3.3.3 Folgendes: 
Der Versicherer ist berechtigt zu kündigen. Außer-
dem kann er ganz oder teilweise leistungsfrei sein. 

A 23 Welche besondere Obliegenheit hat der Versiche-
rungsnehmer nach dem Versicherungsfall zu erfül-
len? 

A 23.1 Besondere Obliegenheit bei Verlust von Wert-
papieren und Urkunden 
Der Versicherungsnehmer hat bei zerstörten oder 
abhanden gekommenen Wertpapieren und sonsti-
gen Urkunden etwaige Rechte zu wahren. 

Zum Beispiel muss er für aufgebotsfähige Wert-
papiere und Urkunden unverzüglich das Aufgebots-
verfahren einleiten. Ebenso muss er Sparbücher 
sowie andere sperrfähige Urkunden unverzüglich 
sperren lassen. 

A 23.2 Folgen der Obliegenheitsverletzung 
Verletzt der Versicherungsnehmer diese Obliegen-
heit, gilt unter den Voraussetzungen nach Teil 

B 3.3.3 Folgendes: Der Versicherer kann ganz oder 
teilweise leistungsfrei sein. 

A 24 Welche besonderen Umstände erhöhen die 
Gefahr? 

A 24.1 Anzeigepflichtige Gefahrerhöhung 
Eine anzeigepflichtige Gefahrerhöhung nach Teil 
B 3.2 kann insbesondere in den folgenden Fällen vor-
liegen: 

A 24.1.1 Es ändert sich ein Umstand, nach dem der Versiche-
rer vor Vertragsschluss gefragt hat. 

A 24.1.2 Anlässlich eines Wohnungswechsels nach A 17 
ändert sich ein Umstand, nach dem im Antrag gefragt 
worden ist. 

A 24.1.3 Die ansonsten ständig bewohnte Wohnung bleibt 
länger als 3 Monate oder über eine für den Einzelfall 
vereinbarte längere Frist hinaus unbewohnt. 

Sie ist zudem auch nicht beaufsichtigt oder in geeig-
neter Weise gesichert. Beaufsichtigt ist eine Woh-
nung z. B. dann, wenn sich während der Nacht eine 
dazu berechtigte volljährige Person darin aufhält. 

A 24.1.4 Das Gebäude, in dem sich die versicherte Wohnung 
befindet, steht dauernd oder vorübergehend leer. 

A 24.1.5 Vereinbarte Sicherungen wurden beseitigt, vermin-
dert oder sind in nicht gebrauchsfähigem Zustand. 
Das gilt auch bei einem Wohnungswechsel. 

A 24.2 Folgen einer Gefahrerhöhung 
Die Folgen einer Gefahrerhöhung sind in Teil B 3.2.3 
bis B 3.2.5 geregelt. 

A 25 Was gilt für wiederherbeigeschaffte Sachen? 
A 25.1 Anzeigepflicht 

Erlangt der Versicherer oder der Versicherungsneh-
mer Kenntnis über den Verbleib abhandengekom-
mener Sachen, hat er dies dem Vertragspartner 
unverzüglich anzuzeigen. Die Anzeige muss in Text-
form (z. B. E-Mail, Telefax oder Brief) erfolgen. 

A 25.2 Entschädigung 
Hat der Versicherungsnehmer den Besitz einer 
abhandengekommenen Sache wiedererhalten, so 
gilt für die Entschädigung dieser Sache: 

A 25.2.1 Vor Zahlung der abschließenden Entschädigung 

Der Versicherungsnehmer behält den Anspruch auf 
die Entschädigung. Das setzt voraus, dass er dem 
Versicherer die Sache innerhalb von zwei Wochen zur 
Verfügung stellt. Andernfalls ist eine zwischenzeit-
lich geleistete Entschädigung für diese Sache 
zurückzuzahlen. Das gilt auch für eine anteilig geleis-
tete Entschädigung. 

A 25.2.2 Nach Zahlung der abschließenden Entschädigung 

Der Versicherungsnehmer kann innerhalb von zwei 
Wochen nach Empfang einer Aufforderung des Versi-
cherers wählen, die Entschädigung zurückzuzahlen 
und die Sache zu behalten. Andernfalls gelten fol-
gende Regelungen: 

A 25.2.2.1 Bei Entschädigung der Sache in voller Höhe des Ver-
sicherungswerts kann er dem Versicherer die Sache 
zur Verfügung stellen. Dieses Wahlrecht muss er 
innerhalb von zwei Wochen nach Empfang der Auf-
forderung des Versicherers ausüben. Tut der Versi-
cherungsnehmer das nicht, geht das Wahlrecht auf 
den Versicherer über. 

A 25.2.2.2 Bei Entschädigung der Sache in bedingungsgemäß 
anteiliger Höhe des Versicherungswerts muss er sie 
im Einvernehmen mit dem Versicherer öffentlich 
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meistbietend verkaufen lassen. Der Versicherer 
erhält von dem Erlös abzüglich der Verkaufskosten 
höchstens den Anteil, den er bereits für die Sache 
entschädigt hat. 

A 25.3 Beschädigte Sachen 
Behält der Versicherungsnehmer wiederherbeige-
schaffte Sachen und sind diese beschädigt worden, 
kann er auch die bedingungsgemäße Entschädigung 
in Höhe der Reparaturkosten verlangen oder behal-
ten. 

A 25.4 Mögliche Rückerlangung 
Ist es dem Versicherungsnehmer möglich, den Besitz 
einer abhandengekommenen Sache zurück zu erlan-
gen, ohne dass er davon Gebrauch macht, gilt die 
Sache als zurückerhalten. 

A 25.5 Übertragung der Rechte 
Muss der Versicherungsnehmer dem Versicherer 
zurückerlangte Sachen zur Verfügung stellen, gilt: Er 
hat dem Versicherer den Besitz, das Eigentum und 
alle sonstigen Rechte zu übertragen, die ihm an die-
sen Sachen zustehen. 

A 25.6 Rückabwicklung bei kraftlos erklärten Wertpapie-
ren 
Ist ein Wertpapier in einem Aufgebotsverfahren für 
kraftlos erklärt worden, hat der Versicherungs-
nehmer die gleichen Rechte und Pflichten wie bei 
Zurückerlangung des Wertpapiers. Er kann die Ent-
schädigung jedoch behalten, soweit ihm bei der 
Rückabwicklung durch Verzögerung fälliger Leistun-
gen aus den Wertpapieren ein Zinsverlust entstan-
den ist. 

A 26 Aktualitätsgarantie  
Werden die dieser Hausratversicherung zugrunde 
liegenden Versicherungsbedingungen ausschließ-
lich zum Vorteil des Versicherungsnehmers und 
ohne Mehrbeitrag für neu abgeschlossene Verträge 
geändert, so gelten die Inhalte der neuen Versiche-
rungsbedingungen mit deren Inkrafttreten auch für 
diesen Vertrag. 

Teil B Allgemeiner Teil 
B 1 Beginn des Versicherungsschutzes, Beitragszah-

lung  
B 1.1 Beginn des Versicherungsschutzes und Wartezeit 

Der Versicherungsschutz beginnt zu dem im Versi-
cherungsschein angegebenen Zeitpunkt. Dies gilt 
vorbehaltlich der Regelungen über die Folgen ver-
späteter Zahlung oder Nichtzahlung des Erst- oder 
Einmalbeitrags. 

Davon abweichend beginnt der Versicherungsschutz 
für die weiteren Naturgefahren (Elementargefahren) 
nach A 6 erst mit dem Ablauf von 1 Monat ab Versi-
cherungsbeginn (Wartezeit). Dies gilt auch für eine 
möglicherweise zugesagte vorläufige Deckung.  

Die Wartezeit für die weiteren Naturgefahren entfällt, 
soweit Versicherungsschutz unmittelbar vor Versi-
cherungsbeginn anderweitig bereits bestanden hat 
und der Versicherungsschutz ohne zeitliche Unter-
brechung durch den vorliegenden Vertrag fortge-
setzt wird. Für Leistungserweiterungen gegenüber 
dem bisherigen Versicherungsschutz bleibt die War-
tezeit jedoch erhalten. 

Die Wartezeit entfällt auch dann, wenn zwischen 
Antragseingang beim Versicherer und dem bean-
tragten Versicherungsbeginn mehr als ein Monat 
liegt. 

B 1.2 Beitragszahlung, Versicherungsperiode 
B 1.2.1 Beitragszahlung 

Je nach Vereinbarung werden die Beiträge entweder 
durchlaufende Zahlungen monatlich, vierteljährlich, 
halbjährlich, jährlich oder als Einmalbeitrag im 
Voraus gezahlt. 

B 1.2.2 Versicherungsperiode 
Die Versicherungsperiode beträgt ein Jahr. Das gilt 
auch, wenn die vereinbarte Vertragsdauer länger als 
ein Jahr ist. Ist die vereinbarte Vertragsdauer kürzer 
als ein Jahr, so entspricht die Versicherungsperiode 
der Vertragsdauer. 

B 1.3 Fälligkeit des Erst- oder Einmalbeitrags, Folgen 
verspäteter Zahlung oder Nichtzahlung 

B 1.3.1 Fälligkeit des Erst- oder Einmalbeitrags 
Der erste oder einmalige Beitrag ist unverzüglich 
nach dem Zeitpunkt des vereinbarten und im Versi-
cherungsschein angegebenen Versicherungsbe-
ginns zu zahlen. Dies gilt unabhängig von dem 
Bestehen eines Widerrufrechts. 

Liegt der vereinbarte Zeitpunkt des Versicherungs-
beginns vor Vertragsschluss, ist der erste oder ein-
malige Beitrag unverzüglich nach Vertragsschluss zu 
zahlen. 

Zahlt der Versicherungsnehmer nicht unverzüglich 
nach dem in Absatz 1 oder 2 bestimmten Zeitpunkt, 
beginnt der Versicherungsschutz erst, nachdem die 
Zahlung veranlasst ist. 

Weicht der Versicherungsschein vom Antrag des Ver-
sicherungsnehmers oder getroffenen Vereinbarun-
gen ab, ist der erste oder einmalige Beitrag frühes-
tens einen Monat nach Zugang des Versicherungs-
scheins zu zahlen. 

B 1.3.2 Rücktrittsrecht des Versicherers bei Zahlungsver-
zug 
Wird der erste oder einmalige Beitrag nicht rechtzei-
tig nach B 1.3.1 gezahlt, so kann der Versicherer vom 
Vertrag zurücktreten, solange die Zahlung nicht ver-
anlasst ist. 

Der Rücktritt ist ausgeschlossen, wenn der Versiche-
rungsnehmer die Nichtzahlung nicht zu vertreten 
hat. 

B 1.3.3 Leistungsfreiheit des Versicherers 
Wenn der Versicherungsnehmer den ersten oder ein-
maligen Beitrag nicht rechtzeitig nach B 1.3.1 zahlt, 
so ist der Versicherer für einen vor Zahlung des Bei-
trags eingetretenen Versicherungsfall nicht zur Leis-
tung verpflichtet. Voraussetzung ist, dass er den Ver-
sicherungsnehmer durch gesonderte Mitteilung in 
Textform (z. B. E-Mail, Telefax oder Brief) oder durch 
einen auffälligen Hinweis im Versicherungsschein 
auf diese Rechtsfolge der Nichtzahlung des Beitrags 
aufmerksam gemacht hat. 

Die Leistungsfreiheit tritt nur ein, wenn der Versiche-
rungsnehmer die Nichtzahlung zu vertreten hat. 

B 1.4 Folgebeitrag 
B 1.4.1 Fälligkeit 

Ein Folgebeitrag wird entsprechend der vereinbarten 
Zahlungsweise jeweils zu Monats-, Vierteljahres-, 
Halbjahres- oder Jahresbeginn oder zu einem ande-
ren vereinbarten Zeitpunkt fällig. 

Die Zahlung gilt als rechtzeitig, wenn sie zur Fällig-
keit veranlasst wird. 
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B 1.4.2 Verzug und Schadensersatz 
Wird ein Folgebeitrag nicht rechtzeitig gezahlt, gerät 
der Versicherungsnehmer ohne Mahnung in Verzug. 
Dies gilt nur, wenn er die verspätete Zahlung zu ver-
treten hat. 

Ist der Versicherungsnehmer mit der Zahlung eines 
Folgebeitrags in Verzug, ist der Versicherer berech-
tigt, Ersatz des ihm durch den Verzug entstandenen 
Schadens zu verlangen. 

B 1.4.3 Mahnung 
Wird ein Folgebeitrag nicht rechtzeitig gezahlt, kann 
der Versicherer den Versicherungsnehmer auf des-
sen Kosten in Textform (z. B. E-Mail, Telefax oder 
Brief) zur Zahlung auffordern und eine Zahlungsfrist 
bestimmen (Mahnung). Die Zahlungsfrist muss min-
destens zwei Wochen ab Zugang der Zahlungsauffor-
derung betragen. 

Die Mahnung ist nur wirksam, wenn der Versicherer 
je Vertrag die rückständigen Beträge des Beitrags 
sowie der Zinsen und Kosten im Einzelnen beziffert 
und auf die Rechtsfolgen (Leistungsfreiheit und Kün-
digungsrecht) hinweist. 

B 1.4.4 Leistungsfreiheit nach Mahnung 
Tritt nach Ablauf der in der Mahnung gesetzten Zah-
lungsfrist ein Versicherungsfall ein und ist der Versi-
cherungsnehmer bei Eintritt des Versicherungsfalles 
mit der Zahlung des Beitrags oder der Zinsen oder 
Kosten in Verzug, so ist der Versicherer von der Ver-
pflichtung zur Leistung frei. 

B 1.4.5 Kündigung nach Mahnung 
Ist der Versicherungsnehmer mit der Zahlung der 
geschuldeten Beträge in Verzug, kann der Versiche-
rer nach Ablauf der in der Mahnung gesetzten Zah-
lungsfrist den Vertrag ohne Einhaltung einer Kündi-
gungsfrist mit sofortiger Wirkung kündigen. 

Die Kündigung kann mit der Bestimmung der Zah-
lungsfrist verbunden werden. Mit Fristablauf wird die 
Kündigung wirksam, wenn der Versicherungsnehmer 
zu diesem Zeitpunkt mit der Zahlung in Verzug ist. 
Hierauf ist der Versicherungsnehmer bei der Kündi-
gung ausdrücklich hinzuweisen. 

B 1.4.6 Zahlung des Beitrags nach Kündigung 
Die Kündigung wird unwirksam, wenn die Zahlung 
innerhalb eines Monats nach der Kündigung veran-
lasst wird. Wenn die Kündigung mit der Zahlungsfrist 
verbunden worden ist, wird sie unwirksam, wenn die 
Zahlung innerhalb eines Monats nach Fristablauf ver-
anlasst wird.  

Die Leistungsfreiheit des Versicherers nach B 1.4.4 
bleibt bis zur Zahlung bestehen. 

B 1.5 Lastschriftverfahren 
B 1.5.1 Pflichten des Versicherungsnehmers 

Ist zur Einziehung des Beitrags das Lastschriftverfah-
ren vereinbart worden, hat der Versicherungsneh-
mer zum Zeitpunkt der Fälligkeit des Beitrags für 
eine ausreichende Deckung des Kontos zu sorgen. 

Konnte der fällige Beitrag ohne Verschulden des Ver-
sicherungsnehmers vom Versicherer nicht eingezo-
gen werden, ist die Zahlung auch dann noch rechtzei-
tig, wenn sie unverzüglich nach einer in Textform 
(z. B. E-Mail, Telefax oder Brief) abgegebenen Zah-
lungsaufforderung des Versicherers erfolgt. 

B 1.5.2 Fehlgeschlagener Lastschrifteinzug 
Hat es der Versicherungsnehmer zu vertreten, dass 
ein oder mehrere Beiträge, trotz wiederholtem Ein-

ziehungsversuch, nicht eingezogen werden können, 
wird der Versicherer den Versicherungsnehmer in 
Textform (z. B. E-Mail, Telefax oder Brief) darauf hin-
weisen, dass der Versicherungsnehmer verpflichtet 
ist, den ausstehenden Beitrag und zukünftige Bei-
träge selbst zu übermitteln. 

Von Kreditinstituten erhobene Bearbeitungsgebüh-
ren für fehlgeschlagenen Lastschrifteinzug können 
dem Versicherungsnehmer in Rechnung gestellt 
werden. 

B 1.6 Beitrag bei vorzeitiger Vertragsbeendigung 
B 1.6.1 Allgemeiner Grundsatz 

Bei vorzeitiger Beendigung des Vertrags steht dem 
Versicherer nur derjenige Teil des Beitrags zu, der 
dem Zeitraum entspricht, in dem der Versicherungs-
schutz bestanden hat. 

B 1.6.2 Beitrag oder Geschäftsgebühr bei Widerruf, Rück-
tritt, Anfechtung und fehlendem versicherten Inte-
resse 

B 1.6.2.1 Widerruft der Versicherungsnehmer seine Vertrags-
erklärung innerhalb von 14 Tagen, hat der Versiche-
rer nur den auf die Zeit nach Zugang der Widerrufs-
erklärung entfallenden Teil der Beiträge zu erstatten. 
Voraussetzung ist, dass der Versicherer in der Wider-
rufsbelehrung auf das Widerrufsrecht, die Rechts-
folgen des Widerrufs und den zu zahlenden Betrag 
hingewiesen und der Versicherungsnehmer zuge-
stimmt hat, dass der Versicherungsschutz vor Ende 
der Widerrufsfrist beginnt. 

Ist die Widerrufsbelehrung nach Satz 2 unterblieben, 
hat der Versicherer zusätzlich den für das erste Ver-
sicherungsjahr gezahlten Beitrag zu erstatten. Dies 
gilt nicht, wenn der Versicherungsnehmer Leistun-
gen aus dem Versicherungsvertrag in Anspruch 
genommen hat. 

B 1.6.2.2 Tritt der Versicherer wegen Verletzung einer vorver-
traglichen Anzeigepflicht vom Versicherungsvertrag 
zurück, so steht ihm der Beitrag bis zum Zugang der 
Rücktrittserklärung zu. 

Wird der Versicherungsvertrag durch Rücktritt des 
Versicherers beendet, weil der einmalige oder der 
erste Beitrag nicht rechtzeitig gezahlt worden ist, so 
steht dem Versicherer eine angemessene Geschäfts-
gebühr zu. 

B 1.6.2.3 Wird der Versicherungsvertrag durch Anfechtung 
des Versicherers wegen arglistiger Täuschung been-
det, so steht dem Versicherer der Beitrag bis zum 
Zugang der Anfechtungserklärung zu. 

B 1.6.2.4 Fällt das versicherte Interesse nach dem Beginn der 
Versicherung vollständig und dauerhaft weg, steht 
dem Versicherer der Beitrag zu, den er hätte bean-
spruchen können, wenn die Versicherung nur bis zu 
dem Zeitpunkt beantragt worden wäre, zu dem der 
Versicherer vom Wegfall des Interesses Kenntnis 
erlangt hat. 

B 1.6.2.5 Der Versicherungsnehmer ist nicht zur Zahlung des 
Beitrags verpflichtet, wenn das versicherte Interesse 
bei Beginn der Versicherung nicht besteht, oder 
wenn das Interesse bei einer Versicherung, die für 
ein künftiges Unternehmen oder für ein anderes 
künftiges Interesse genommen ist, nicht entsteht. 
Der Versicherer kann jedoch eine angemessene 
Geschäftsgebühr verlangen. 

Hat der Versicherungsnehmer ein nicht bestehendes 
Interesse in der Absicht versichert, sich dadurch 
einen rechtswidrigen Vermögensvorteil zu verschaf-
fen, ist der Vertrag nichtig. Dem Versicherer steht in 
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diesem Fall der Beitrag bis zu dem Zeitpunkt zu, zu 
dem er von den die Nichtigkeit begründenden 
Umständen Kenntnis erlangt. 

B 1.7 Tarifanpassung 
B 1.7.1 Grundsatz 

Der Tarifbeitrag, auch soweit er für erweiterten Ver-
sicherungsschutz vereinbart ist, kann zu Beginn 
einer jeden Versicherungsperiode nach Maßgabe der 
nachfolgenden Regelungen steigen oder sinken. 

B 1.7.2 Anpassungsklausel 

Der Versicherer ist berechtigt, den Tarifbeitrag für 
bestehende Verträge neu zu kalkulieren. Bei der 
Neukalkulation ist außer der bisherigen Schaden-
entwicklung einer ausreichend großen Anzahl von 
Risiken auch die voraussichtliche künftige Schaden- 
und Kostenentwicklung zu berücksichtigen. Eine 
eventuelle Erhöhung des Gewinnansatzes bleibt 
außer Betracht. 

Die sich aufgrund der Neukalkulation ergebenden 
Beitragsänderungen gelten mit Wirkung ab Beginn 
der nächsten Versicherungsperiode für bestehende 
Verträge, wenn ein unabhängiger Treuhänder die der 
Kalkulation zugrunde liegenden Statistiken gemäß 
den anerkannten Grundsätzen der Versicherungs-
technik überprüft und die Angemessenheit der Neu-
kalkulation bestätigt hat. 

B 1.7.3 Beitragserhöhung 

Bei Erhöhungen des Tarifbeitrages ist der Versiche-
rer berechtigt, für die zu diesem Zeitpunkt bestehen-
den Verträge den Tarifbeitrag mit Wirkung vom 
Beginn der nächsten Versicherungsperiode an anzu-
heben. 

Eine Beitragserhöhung nach Absatz 1 wird nur wirk-
sam, wenn der Versicherer dem Versicherungsneh-
mer die Änderung spätestens einen Monat vor 
Beginn der nächsten Versicherungsperiode mitteilt 
und ihn über sein Recht nach B 1.7.4 belehrt. 

B 1.7.4 Kündigung 

Bewirkt eine Änderung des Tarifs eine Beitragser-
höhung nach B 1.7.3, ohne dass sich der Umfang des 
Versicherungsschutzes ändert, kann der Versiche-
rungsnehmer den Vertrag innerhalb eines Monats 
nach Zugang der Mitteilung des Versicherers mit 
sofortiger Wirkung, frühestens jedoch zu dem Zeit-
punkt kündigen, an dem die Erhöhung des Beitrags 
wirksam werden sollte. Die Kündigung ist in Text-
form (z. B. E-Mail, Telefax oder Brief) zu erklären. 

Eine Erhöhung der Versicherungssteuer begründet 
kein Kündigungsrecht. 

B 1.7.5 Beitragsabsenkung 

Vermindert sich der Tarifbeitrag, ist der Versicherer 
verpflichtet, den Beitrag von Beginn der nächsten 
Versicherungsperiode an auf die Höhe des neuen 
Tarifbeitrages zu senken. 

B 2 Dauer und Ende des Vertrags, Kündigung 
B 2.1 Dauer und Ende des Vertrags 
B 2.1.1 Vertragsdauer 

Der Vertrag ist für den im Versicherungsschein ange-
gebenen Zeitraum abgeschlossen. 

B 2.1.2 Stillschweigende Verlängerung 
Bei einer Vertragsdauer von mindestens einem Jahr 
verlängert sich der Vertrag um jeweils ein Jahr. Er 
verlängert sich nicht, wenn einer der Vertragspar-
teien spätestens drei Monate vor dem Ablauf der 

jeweiligen Vertragslaufzeit eine Kündigung zuge-
gangen ist.  

B 2.1.3 Vertragsdauer von weniger als einem Jahr 
Bei einer Vertragsdauer von weniger als einem Jahr 
endet der Vertrag zum vereinbarten Zeitpunkt, ohne 
dass es einer Kündigung bedarf. 

B 2.1.4 Kündigung bei mehrjährigen Verträgen 
Bei einer Vertragsdauer von mehr als drei Jahren 
kann der Versicherungsnehmer den Vertrag zum 
Ablauf des dritten Jahres oder jedes darauffolgen-
den Jahres kündigen; die Kündigung muss dem Ver-
sicherer spätestens drei Monate vor dem Ablauf des 
jeweiligen Jahres zugegangen sein. 

B 2.1.5 Wegfall des versicherten Interesses 
Fällt ein versichertes Interesse nach dem Beginn der 
Versicherung vollständig und dauerhaft weg, endet 
der Vertrag bezüglich dieses Interesses zu dem Zeit-
punkt, zu dem der Versicherer vom Wegfall des Inte-
resses Kenntnis erlangt.  

Für die Hausratversicherung gilt:  

Als Wegfall des versicherten Interesses gilt die 
vollständige und dauerhafte Auflösung des 
versicherten Hausrats. Dazu zählt auch  

a) die Aufnahme des Versicherungsnehmers in eine 
stationäre Pflegeeinrichtung  

oder  

b) die Aufgabe einer Zweit- oder Ferienwohnung.  

Wohnungswechsel gilt nicht als Wegfall des versi-
cherten Interesses.  

Das Versicherungsverhältnis endet bei Tod des Ver-
sicherungsnehmers zum Zeitpunkt der Kenntniser-
langung des Versicherers über die vollständige und 
dauerhafte Haushaltsauflösung, spätestens jedoch 
zwei Monate nach dem Tod des Versicherungsneh-
mers, wenn nicht bis zu diesem Zeitpunkt ein Erbe 
die Wohnung in derselben Weise nutzt wie der ver-
storbene Versicherungsnehmer.  

B 2.1.6 Kündigung weiterer Naturgefahren  
Die zusätzliche Vereinbarung der weiteren Naturge-
fahren kann jede der Vertragsparteien unter Einhal-
tung einer Frist von einem Monat kündigen.  

Kündigt der Versicherungsnehmer, kann er bestim-
men, dass die Kündigung erst zum Ende der laufen-
den Versicherungsperiode, wirksam wird. 

Kündigt der Versicherer, so kann der Versicherungs-
nehmer den gesamten Vertrag innerhalb eines 
Monats nach Zugang der Erklärung des Versicherers 
zum gleichen Zeitpunkt kündigen.  

B 2.2 Kündigung nach Versicherungsfall 
B 2.2.1 Kündigungsrecht 

Nach dem Eintritt eines Versicherungsfalles kann 
jede der Vertragsparteien den Versicherungsvertrag 
kündigen. Die Kündigung ist in Textform (z. B. E-Mail, 
Telefax oder Brief) zu erklären. Die Kündigung ist nur 
bis zum Ablauf eines Monats seit dem Abschluss der 
Verhandlungen über die Entschädigung zulässig. 

B 2.2.2 Kündigung durch Versicherungsnehmer 
Kündigt der Versicherungsnehmer, wird seine Kün-
digung mit ihrem Zugang beim Versicherer wirksam. 
Der Versicherungsnehmer kann jedoch bestimmen, 
dass die Kündigung zu einem späteren Zeitpunkt, 
spätestens jedoch zum Ende der laufenden Versiche-
rungsperiode, wirksam wird. 
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B 2.2.3 Kündigung durch Versicherer 
Eine Kündigung des Versicherers wird einen Monat 
nach ihrem Zugang beim Versicherungsnehmer wirk-
sam. 

B 3 Anzeigepflicht, Gefahrerhöhung, andere Obliegen-
heiten 

B 3.1 Anzeigepflichten des Versicherungsnehmers oder 
seines Vertreters bis zum Vertragsschluss 

B 3.1.1 Vollständigkeit und Richtigkeit von Angaben über 
gefahrerhebliche Umstände 
Der Versicherungsnehmer hat bis zur Abgabe seiner 
Vertragserklärung dem Versicherer alle ihm bekann-
ten Gefahrumstände anzuzeigen, nach denen der 
Versicherer in Textform (z. B. E-Mail, Telefax oder 
Brief) gefragt hat und die für den Entschluss des Ver-
sicherers erheblich sind, den Vertrag mit dem verein-
barten Inhalt zu schließen. Diese Anzeigepflicht gilt 
auch dann, wenn der Versicherer dem Versiche-
rungsnehmer nach seiner Vertragserklärung, aber 
vor der Vertragsannahme Fragen im Sinn von Satz 1 
in Textform stellt. 

Wird der Vertrag von einem Vertreter des Versiche-
rungsnehmers geschlossen, so sind bei der Anwen-
dung von Absatz 1 und B 3.1.2 sowohl die Kenntnis 
und die Arglist des Vertreters als auch die Kenntnis 
und die Arglist des Versicherungsnehmers zu 
berücksichtigen. 

Der Versicherungsnehmer kann sich darauf, dass die 
Anzeigepflicht nicht vorsätzlich oder grob fahrlässig 
verletzt worden ist, nur berufen, wenn weder dem 
Vertreter noch dem Versicherungsnehmer Vorsatz 
oder grobe Fahrlässigkeit zur Last fällt. 

B 3.1.2 Rechtsfolgen der Verletzung der Anzeigepflicht 
B 3.1.2.1 Rücktritt und Wegfall des Versicherungsschutzes 

Verletzt der Versicherungsnehmer seine Anzeige-
pflicht nach B 3.1.1 Absatz 1, kann der Versicherer 
vom Vertrag zurücktreten. Im Fall des Rücktritts 
besteht auch für die Vergangenheit kein Versiche-
rungsschutz. 

Der Versicherer hat jedoch kein Rücktrittsrecht, 
wenn der Versicherungsnehmer nachweist, dass er 
die unrichtigen oder unvollständigen Angaben 
weder vorsätzlich noch grob fahrlässig gemacht hat. 

Das Rücktrittsrecht des Versicherers wegen grob 
fahrlässiger Verletzung der Anzeigepflicht besteht 
nicht, wenn der Versicherungsnehmer nachweist, 
dass der Versicherer den Vertrag auch bei Kenntnis 
der nicht angezeigten Umstände zu gleichen oder 
anderen Bedingungen geschlossen hätte. 

Tritt der Versicherer nach Eintritt des Versicherungs-
falls zurück, darf er den Versicherungsschutz nicht 
versagen, wenn der Versicherungsnehmer nach-
weist, dass der unvollständig oder unrichtig ange-
zeigte Umstand weder für den Eintritt des Versiche-
rungsfalls noch für die Feststellung oder den Umfang 
der Leistung ursächlich war. Auch in diesem Fall 
besteht aber kein Versicherungsschutz, wenn der 
Versicherungsnehmer die Anzeigepflicht arglistig 
verletzt hat. 

B 3.1.2.2 Kündigung 

Verletzt der Versicherungsnehmer seine Anzeige-
pflicht nach B 3.1.1 Absatz 1 leicht fahrlässig oder 
schuldlos, kann der Versicherer den Vertrag kündi-
gen. Das Kündigungsrecht ist ausgeschlossen, wenn 
der Versicherungsnehmer nachweist, dass der Versi-
cherer den Vertrag auch bei Kenntnis der nicht ange-

zeigten Umstände zu gleichen oder anderen Bedin-
gungen geschlossen hätte. 

B 3.1.2.3 Vertragsänderung 

Hat der Versicherungsnehmer seine Anzeigepflicht 
nach B 3.1.1 Absatz 1 nicht vorsätzlich verletzt und 
hätte der Versicherer bei Kenntnis der nicht ange-
zeigten Gefahrumstände den Vertrag auch zu ande-
ren Bedingungen geschlossen, so werden die ande-
ren Bedingungen auf Verlangen des Versicherers 
rückwirkend Vertragsbestandteil. Bei einer vom Ver-
sicherungsnehmer unverschuldeten Pflichtverlet-
zung werden die anderen Bedingungen ab der lau-
fenden Versicherungsperiode Vertragsbestandteil. 

Erhöht sich durch eine Vertragsänderung der Beitrag 
um mehr als 10 % oder schließt der Versicherer die 
Gefahrabsicherung für den nicht angezeigten Umstand 
aus, so kann der Versicherungsnehmer den Vertrag 
innerhalb eines Monats nach Zugang der Mitteilung 
des Versicherers ohne Einhaltung einer Frist kündi-
gen. In dieser Mitteilung hat der Versicherer den Ver-
sicherungsnehmer auf dessen Kündigungsrecht hin-
zuweisen. 

B 3.1.3 Frist und Form für die Ausübung der Rechte des 
Versicherers 
Die Rechte zum Rücktritt, zur Kündigung oder zur 
Vertragsänderung muss der Versicherer innerhalb 
eines Monats schriftlich geltend machen. Dabei hat 
er die Umstände anzugeben, auf die er seine Erklä-
rung stützt. Zur Begründung kann er nachträglich 
weitere Umstände innerhalb eines Monats nach 
deren Kenntniserlangung angeben. Die Monatsfrist 
beginnt mit dem Zeitpunkt, zu dem der Versicherer 
von der Verletzung der Anzeigepflicht und der 
Umstände Kenntnis erlangt, die das von ihm jeweils 
geltend gemachte Recht begründen. 

B 3.1.4 Hinweispflicht des Versicherers  
Die Rechte zum Rücktritt, zur Kündigung oder zur 
Vertragsänderung stehen dem Versicherer nur zu, 
wenn er den Versicherungsnehmer durch geson-
derte Mitteilung in Textform (z. B. E-Mail, Telefax 
oder Brief) auf die Folgen der Verletzung der Anzei-
gepflicht hingewiesen hat. 

B 3.1.5 Ausschluss von Rechten des Versicherers 
Der Versicherer kann sich auf seine Rechte zum 
Rücktritt, zur Kündigung oder zur Vertragsänderung 
nicht berufen, wenn er den nicht angezeigten Gefahr-
umstand oder die Unrichtigkeit der Anzeige kannte. 

B 3.1.6 Anfechtung 
Das Recht des Versicherers, den Vertrag wegen arg-
listiger Täuschung anzufechten, bleibt bestehen. 

B 3.1.7 Erlöschen der Rechte des Versicherers 
Die Rechte des Versicherers zum Rücktritt, zur Kün-
digung und zur Vertragsänderung erlöschen mit 
Ablauf von fünf Jahren nach Vertragsschluss. Diese 
Rechte erlöschen nicht für Versicherungsfälle, die 
vor Ablauf dieser Frist eingetreten sind. Die Frist 
beträgt zehn Jahre, wenn der Versicherungsnehmer 
oder sein Vertreter die Anzeigepflicht vorsätzlich 
oder arglistig verletzt hat. 

B 3.2 Gefahrerhöhung 
B 3.2.1 Begriff der Gefahrerhöhung 
B 3.2.1.1 Eine Gefahrerhöhung liegt vor, wenn nach Abgabe 

der Vertragserklärung des Versicherungsnehmers 
die tatsächlich vorhandenen Umstände so verändert 
werden, dass der Eintritt des Versicherungsfalles 
oder eine Vergrößerung des Schadens oder die 
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ungerechtfertigte Inanspruchnahme des Versiche-
rers wahrscheinlicher wird. 

B 3.2.1.2 Eine Gefahrerhöhung kann insbesondere – aber 
nicht nur – vorliegen, wenn sich ein gefahrerheb-
licher Umstand ändert, nach dem der Versicherer vor 
Vertragsschluss gefragt hat. 

B 3.2.1.3 Eine Gefahrerhöhung nach B 3.2.1.1 liegt nicht vor, 
wenn sich die Gefahr nur unerheblich erhöht hat oder 
nach den Umständen als mitversichert gelten soll. 
Dies ist insbesondere der Fall, wenn auf dem 
Versicherungsgrundstück vorübergehend ein Gerüst 
aufgestellt wird.  

B 3.2.2 Pflichten des Versicherungsnehmers 
B 3.2.2.1 Nach Abgabe seiner Vertragserklärung darf der Ver-

sicherungsnehmer ohne vorherige Zustimmung des 
Versicherers keine Gefahrerhöhung vornehmen oder 
deren Vornahme durch einen Dritten gestatten. 

B 3.2.2.2 Erkennt der Versicherungsnehmer nachträglich, 
dass er ohne vorherige Zustimmung des Versiche-
rers eine Gefahrerhöhung vorgenommen oder 
gestattet hat, so muss er diese dem Versicherer 
unverzüglich anzeigen. 

B 3.2.2.3 Eine Gefahrerhöhung, die nach Abgabe seiner 
Vertragserklärung unabhängig von seinem Willen 
eintritt, muss der Versicherungsnehmer dem 
Versicherer unverzüglich anzeigen, nachdem er von 
ihr Kenntnis erlangt hat. 

B 3.2.3 Kündigung oder Vertragsänderung durch den Ver-
sicherer 

B 3.2.3.1 Kündigungsrecht 

Verletzt der Versicherungsnehmer seine Verpflich-
tung nach B 3.2.2.1, kann der Versicherer den Ver-
trag fristlos kündigen, wenn der Versicherungsneh-
mer seine Verpflichtung vorsätzlich oder grob fahr-
lässig verletzt hat. Das Nichtvorliegen von Vorsatz 
oder grober Fahrlässigkeit hat der Versicherungs-
nehmer zu beweisen. 

Beruht die Verletzung auf einfacher Fahrlässigkeit, 
kann der Versicherer unter Einhaltung einer Frist von 
einem Monat kündigen. 

Wird dem Versicherer eine Gefahrerhöhung in den 
Fällen nach B 3.2.2.2 und B 3.2.2.3 bekannt, kann er 
den Vertrag unter Einhaltung einer Frist von einem 
Monat kündigen. 

B 3.2.3.2 Vertragsänderung 

Statt der Kündigung kann der Versicherer ab dem Zeit-
punkt der Gefahrerhöhung einen seinen Geschäfts-
grundsätzen entsprechenden erhöhten Beitrag ver-
langen oder die Absicherung der erhöhten Gefahr aus-
schließen. 

Erhöht sich der Beitrag als Folge der Gefahrerhöhung 
um mehr als 10 % oder schließt der Versicherer die 
Absicherung der erhöhten Gefahr aus, so kann der 
Versicherungsnehmer den Vertrag innerhalb eines 
Monats nach Zugang der Mitteilung des Versicherers 
ohne Einhaltung einer Frist kündigen. In der Mittei-
lung hat der Versicherer den Versicherungsnehmer 
auf dieses Kündigungsrecht hinzuweisen. 

B 3.2.4 Erlöschen der Rechte des Versicherers 
Die Rechte des Versicherers zur Kündigung oder Ver-
tragsanpassung nach B 3.2.3 erlöschen, wenn diese 
nicht innerhalb eines Monats ab Kenntnis des Versi-
cherers von der Gefahrerhöhung ausgeübt werden 
oder wenn der Zustand wiederhergestellt ist, der vor 
der Gefahrerhöhung bestanden hat. 

B 3.2.5 Leistungsfreiheit wegen Gefahrerhöhung 
B 3.2.5.1 Tritt nach einer Gefahrerhöhung der Versicherungs-

fall ein, so ist der Versicherer nicht zur Leistung ver-
pflichtet, wenn der Versicherungsnehmer seine 
Pflichten nach B 3.2.2.1 vorsätzlich verletzt hat. Ver-
letzt der Versicherungsnehmer diese Pflichten grob 
fahrlässig, so ist der Versicherer berechtigt, seine 
Leistung in dem Verhältnis zu kürzen, das der 
Schwere des Verschuldens des Versicherungsneh-
mers entspricht. Das Nichtvorliegen einer groben 
Fahrlässigkeit hat der Versicherungsnehmer zu bewei-
sen. 

B 3.2.5.2 Nach einer Gefahrerhöhung nach B 3.2.2.2 und 
B 3.2.2.3 ist der Versicherer für einen Versicherungs-
fall, der später als einen Monat nach dem Zeitpunkt 
eintritt, zu dem die Anzeige dem Versicherer hätte 
zugegangen sein müssen, leistungsfrei, wenn der 
Versicherungsnehmer seine Anzeigepflicht vorsätz-
lich verletzt hat. Hat der Versicherungsnehmer seine 
Pflicht grob fahrlässig verletzt, so gilt B 3.2.5.1 Satz 2 
und 3 entsprechend. Die Leistungspflicht des Versi-
cherers bleibt bestehen, wenn ihm die Gefahrerhö-
hung zu dem Zeitpunkt, zu dem ihm die Anzeige 
hätte zugegangen sein müssen, bekannt war. 

B 3.2.5.3 Die Leistungspflicht des Versicherers bleibt beste-
hen, 

a) soweit der Versicherungsnehmer nachweist, 
dass die Gefahrerhöhung nicht ursächlich für 
den Eintritt des Versicherungsfalles oder den 
Umfang der Leistungspflicht war oder 

b) wenn zur Zeit des Eintrittes des Versicherungs-
falles die Frist für die Kündigung des Versiche-
rers abgelaufen und eine Kündigung nicht 
erfolgt war oder 

c) wenn der Versicherer statt der Kündigung ab 
dem Zeitpunkt der Gefahrerhöhung einen seinen 
Geschäftsgrundsätzen entsprechend erhöhten 
Beitrag verlangt. 

B 3.3 Obliegenheiten des Versicherungsnehmers 
B 3.3.1 Obliegenheiten vor Eintritt des Versicherungs-

falles 
B 3.3.1.1 Vertraglich vereinbarte Obliegenheiten, die der Ver-

sicherungsnehmer vor Eintritt des Versicherungs-
falles zu erfüllen hat, sind: 

a) die Einhaltung aller gesetzlichen, behördlichen 
sowie vertraglich vereinbarten Sicherheitsvor-
schriften; 

b) die Einhaltung aller sonstigen vertraglich verein-
barten Obliegenheiten. 

B 3.3.1.2 Rechtsfolgen 

Verletzt der Versicherungsnehmer vorsätzlich oder 
grob fahrlässig eine Obliegenheit, die er vor Eintritt 
des Versicherungsfalles gegenüber dem Versicherer 
zu erfüllen hat, so kann der Versicherer innerhalb 
eines Monats, nachdem er von der Verletzung Kennt-
nis erlangt hat, den Vertrag fristlos kündigen. 

Der Versicherer hat kein Kündigungsrecht, wenn der 
Versicherungsnehmer nachweist, dass er die Oblie-
genheit weder vorsätzlich noch grob fahrlässig ver-
letzt hat. 

B 3.3.2 Obliegenheiten bei und nach Eintritt des Versiche-
rungsfalles 
Der Versicherungsnehmer hat bei und nach Eintritt 
des Versicherungsfalles folgende Obliegenheiten zu 
erfüllen: 
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B 3.3.2.1 Er hat nach Möglichkeit für die Abwendung und Min-
derung des Schadens zu sorgen. Dabei hat der Versi-
cherungsnehmer Weisungen des Versicherers, 
soweit für ihn zumutbar, zu befolgen sowie Weisun-
gen – ggf. auch mündlich oder telefonisch – einzuho-
len, wenn die Umstände dies gestatten. Erteilen 
mehrere an dem Versicherungsvertrag beteiligte 
Versicherer unterschiedliche Weisungen, hat der 
Versicherungsnehmer nach pflichtgemäßem Ermes-
sen zu handeln. 

B 3.3.2.2   zusätzlich zu B 3.3.2.1 gilt: 

Der Versicherungsnehmer hat 

a) dem Versicherer den Schadeneintritt, nachdem 
er von ihm Kenntnis erlangt hat, unverzüglich – 
ggf. auch mündlich oder telefonisch – anzuzei-
gen; 

b) Schäden durch strafbare Handlungen gegen das 
Eigentum unverzüglich der Polizei anzuzeigen;  

c) einen Einbruchdiebstahl in eine verschlossene 
Schiffskabine oder ein verschlossenes Zugabteil 
nach A 7.3 unverzüglich dem zuständigen 
Dienstpersonal des Schiffs- / Bahnbetreibers zu 
melden. Ein Nachweis des Schiffs- / Bahnbetrei-
bers darüber ist auf Anforderung des Versiche-
rers beizubringen; 

d) dem Versicherer und der Polizei unverzüglich ein 
Verzeichnis der abhanden gekommenen Sachen 
einzureichen; 

e) das Schadenbild so lange unverändert zu lassen, 
bis die Schadenstelle oder die beschädigten 
Sachen durch den Versicherer freigegeben wor-
den sind. Sind Veränderungen unumgänglich, 
sind das Schadenbild nachvollziehbar zu doku-
mentieren (z. B. durch Fotos) und die beschädig-
ten Sachen bis zu einer Besichtigung durch den 
Versicherer aufzubewahren; 

f) soweit möglich dem Versicherer unverzüglich 
jede Auskunft in Textform (z. B. E-Mail, Telefax 
oder Brief) zu erteilen, die zur Feststellung des 
Versicherungsfalles oder des Umfanges der Leis-
tungspflicht des Versicherers erforderlich ist 
sowie jede Untersuchung über Ursache und 
Höhe des Schadens und über den Umfang der 
Entschädigungspflicht zu gestatten; 

g) vom Versicherer angeforderte Belege beizubrin-
gen, deren Beschaffung ihm billigerweise zuge-
mutet werden kann. 

h) Steht das Recht auf die vertragliche Leistung des 
Versicherers einem anderen als dem Versiche-
rungsnehmer zu, so hat dieser die Obliegenhei-
ten nach B 3.3.2.1 und B 3.3.2.2 ebenfalls zu 
erfüllen – soweit ihm dies nach den tatsächlichen 
und rechtlichen Umständen möglich ist. 

B 3.3.3 Leistungsfreiheit bei Obliegenheitsverletzung 
B 3.3.3.1 Verletzt der Versicherungsnehmer eine Obliegenheit 

nach B 3.3.1 oder B 3.3.2 vorsätzlich, so ist der Versi-
cherer von der Verpflichtung zur Leistung frei. Bei 
grob fahrlässiger Verletzung der Obliegenheit ist der 
Versicherer berechtigt, seine Leistung in dem Ver-
hältnis zu kürzen, dass der Schwere des Verschul-
dens des Versicherungsnehmers entspricht. 

B 3.3.3.2 Verletzt der Versicherungsnehmer eine nach Eintritt 
des Versicherungsfalles bestehende Auskunfts- oder 
Aufklärungsobliegenheit, ist der Versicherer nur 
dann vollständig oder teilweise leistungsfrei, wenn 
er den Versicherungsnehmer durch gesonderte Mit-

teilung in Textform (z. B. E-Mail, Telefax oder Brief) 
auf diese Rechtsfolge hingewiesen hat. 

B 3.3.3.3 Der Versicherer bleibt zur Leistung verpflichtet, 
wenn der Versicherungsnehmer nachweist, dass er 
die Obliegenheit nicht grob fahrlässig verletzt hat. 
Dies gilt auch, wenn der Versicherungsnehmer nach-
weist, dass die Verletzung der Obliegenheit weder 
für den Eintritt oder die Feststellung des Versiche-
rungsfalls noch für die Feststellung oder den Umfang 
der dem Versicherer obliegenden Leistung ursäch-
lich war. Das gilt nicht, wenn der Versicherungsneh-
mer die Obliegenheit arglistig verletzt hat. 

B 4 Weitere Regelungen 
B 4.1 Mehrere Versicherer, Mehrfachversicherung 
B 4.1.1 Anzeigepflicht 

Wer bei mehreren Versicherern ein Interesse gegen 
dieselbe Gefahr versichert, ist verpflichtet, dem Ver-
sicherer die andere Versicherung unverzüglich mit-
zuteilen. In der Mitteilung sind der andere Versiche-
rer und die Versicherungssumme anzugeben. 

B 4.1.2 Rechtsfolgen der Verletzung der Anzeigepflicht 

Verletzt der Versicherungsnehmer die Anzeige-
pflicht nach B 4.1.1.1 vorsätzlich oder grob fahrläs-
sig, ist der Versicherer unter den in B 3.3 beschrie-
benen Voraussetzungen zur Kündigung berechtigt 
oder auch ganz oder teilweise leistungsfrei. Leis-
tungsfreiheit tritt nicht ein, wenn der Versicherer vor 
Eintritt des Versicherungsfalles Kenntnis von der 
anderen Versicherung erlangt hat. 

B 4.1.3 Haftung und Entschädigung bei Mehrfachversiche-
rung 

a) Ist bei mehreren Versicherern ein Interesse 
gegen dieselbe Gefahr versichert und überstei-
gen die Versicherungssummen zusammen den 
Versicherungswert oder übersteigt aus anderen 
Gründen die Summe der Entschädigungen, die 
von jedem Versicherer ohne Bestehen der ande-
ren Versicherung zu zahlen wären, den Gesamt-
schaden, liegt eine Mehrfachversicherung vor. 

b) Die Versicherer sind in der Weise als Gesamt-
schuldner verpflichtet, dass jeder für den Betrag 
aufzukommen hat, dessen Zahlung ihm nach sei-
nem Vertrage obliegt; der Versicherungsnehmer 
kann aber im Ganzen nicht mehr als den Betrag 
des ihm entstandenen Schadens verlangen. 
Satz 1 gilt entsprechend, wenn die Verträge bei 
demselben Versicherer bestehen. 

Erlangt der Versicherungsnehmer oder der Ver-
sicherte aus anderen Versicherungsverträgen 
Entschädigung für denselben Schaden, so ermä-
ßigt sich der Anspruch aus dem vorliegenden 
Vertrag in der Weise, dass die Entschädigung aus 
allen Verträgen insgesamt nicht höher ist, als 
wenn der Gesamtbetrag der Versicherungssum-
men, aus denen die Beiträge errechnet wurde, 
nur in diesem Vertrag in Deckung gegeben wor-
den wäre. Bei Vereinbarung von Entschädi-
gungsgrenzen ermäßigt sich der Anspruch in der 
Weise, dass aus allen Verträgen insgesamt keine 
höhere Entschädigung zu leisten ist, als wenn 
der Gesamtbetrag der Versicherungssummen in 
diesem Vertrag in Deckung gegeben worden 
wäre. 

c) Hat der Versicherungsnehmer eine Mehrfachver-
sicherung in der Absicht geschlossen, sich 
dadurch einen rechtswidrigen Vermögensvorteil 
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zu verschaffen, ist jeder in dieser Absicht 
geschlossene Vertrag nichtig. 

Dem Versicherer steht der Beitrag bis zu dem 
Zeitpunkt zu, zu dem er von den die Nichtigkeit 
begründenden Umständen Kenntnis erlangt. 

B 4.1.4 Beseitigung der Mehrfachversicherung 

a) Hat der Versicherungsnehmer den Vertrag, 
durch den die Mehrfachversicherung entstanden 
ist, ohne Kenntnis von dem Entstehen der Mehr-
fachversicherung geschlossen, kann er verlan-
gen, dass der später geschlossene Vertrag auf-
gehoben oder die Versicherungssumme unter 
verhältnismäßiger Minderung des Beitrags auf 
den Teilbetrag herabgesetzt wird, der durch die 
frühere Versicherung nicht gedeckt ist. 

Die Aufhebung des Vertrages oder die Herabset-
zung der Versicherungssumme und Anpassung 
des Beitrags werden zu dem Zeitpunkt wirksam, 
zu dem die Erklärung dem Versicherer zugeht. 

b) Die Regelungen nach a) sind auch anzuwenden, 
wenn die Mehrfachversicherung dadurch ent-
standen ist, dass nach Abschluss der mehreren 
Versicherungsverträge der Versicherungswert 
gesunken ist. Sind in diesem Fall die mehreren 
Versicherungsverträge gleichzeitig oder im Ein-
vernehmen der Versicherer geschlossen worden, 
kann der Versicherungsnehmer nur die verhält-
nismäßige Herabsetzung der Versicherungs-
summen und der Beiträge verlangen. 

B 4.2 Erklärungen und Anzeigen, Anschriftenänderung 
B 4.2.1 Form, zuständige Stelle 

Die für den Versicherer bestimmten Erklärungen und 
Anzeigen, die den Versicherungsvertrag betreffen 
und die unmittelbar gegenüber dem Versicherer 
erfolgen, sind in Textform (z. B. E-Mail, Telefax oder 
Brief) abzugeben. Dies gilt nicht, soweit gesetzlich 
Schriftform oder in diesem Vertrag etwas anderes 
bestimmt ist. 

Erklärungen und Anzeigen sollen an die Hauptver-
waltung des Versicherers oder an die im Versiche-
rungsschein oder in dessen Nachträgen als zustän-
dig bezeichnete Stelle gerichtet werden. Die gesetz-
lichen Regelungen über den Zugang von Erklärun-
gen und Anzeigen bleiben bestehen. 

B 4.2.2 Nichtanzeige einer Anschriften- oder Namensän-
derung 
Hat der Versicherungsnehmer eine Änderung seiner 
Anschrift dem Versicherer nicht mitgeteilt, genügt 
für eine Willenserklärung, die dem Versicherungs-
nehmer gegenüber abzugeben ist, die Absendung 
eines eingeschriebenen Briefes an die letzte dem 
Versicherer bekannte Anschrift. Die Erklärung gilt 
drei Tage nach der Absendung des Briefes als zuge-
gangen. Dies gilt entsprechend für den Fall einer 
dem Versicherer nicht angezeigten Namensände-
rung des Versicherungsnehmers. 

B 4.2.3 Nichtanzeige der Verlegung der gewerblichen Nie-
derlassung 
Hat der Versicherungsnehmer die Versicherung 
unter der Anschrift seines Gewerbebetriebs abge-
schlossen, finden bei einer Verlegung der gewerb-
lichen Niederlassung die Bestimmungen nach B 4.2.2 
entsprechend Anwendung. 

B 4.3 Vollmacht des Versicherungsvertreters 
B 4.3.1 Erklärungen des Versicherungsnehmers 

Der Versicherungsvertreter gilt als bevollmächtigt, 
vom Versicherungsnehmer abgegebene Erklärungen 
entgegenzunehmen betreffend 

a) den Abschluss bzw. den Widerruf eines Versiche-
rungsvertrages; 

b) ein bestehendes Versicherungsverhältnis ein-
schließlich dessen Beendigung; 

c) Anzeige- und Informationspflichten vor Abschluss 
des Vertrages und während des Versicherungs-
verhältnisses. 

B 4.3.2 Erklärungen des Versicherers 
Der Versicherungsvertreter gilt als bevollmächtigt, 
vom Versicherer ausgefertigte Versicherungsscheine 
oder deren Nachträge dem Versicherungsnehmer zu 
übermitteln. 

B 4.3.3 Zahlungen an den Versicherungsvertreter 
Der Versicherungsvertreter gilt als bevollmächtigt, 
Zahlungen anzunehmen, die der Versicherungsneh-
mer im Zusammenhang mit der Vermittlung oder 
dem Abschluss eines Versicherungsvertrags an ihn 
leistet. Eine Beschränkung dieser Vollmacht muss 
der Versicherungsnehmer nur gegen sich gelten las-
sen, wenn er die Beschränkung bei der Vornahme der 
Zahlung kannte oder in Folge grober Fahrlässigkeit 
nicht kannte. 

B 4.4 Verjährung 
Die Ansprüche aus dem Versicherungsvertrag ver-
jähren in drei Jahren. Die Verjährung beginnt mit 
dem Schluss des Jahres, in dem der Anspruch ent-
standen ist und der Gläubiger von den Anspruch 
begründenden Umständen und der Person des 
Schuldners Kenntnis erlangt. Die grob fahrlässige 
Unkenntnis steht der Kenntnis gleich. 

Ist ein Anspruch aus dem Versicherungsvertrag bei 
dem Versicherer angemeldet worden, zählt bei der 
Fristberechnung der Zeitraum zwischen Anmeldung 
und Zugang der in Textform (z. B. E-Mail, Telefax oder 
Brief) mitgeteilten Entscheidung des Versicherers 
beim Anspruchsteller nicht mit. 

Im Übrigen richtet sich die Verjährung nach den all-
gemeinen Vorschriften des Bürgerlichen Gesetz-
buchs. 

B 4.5 Außergerichtliche Verbraucherschlichtungsstelle, 
Gerichtsstände 

B 4.5.1 Verbraucherschlichtungsstelle 
B 4.5.1.1 Ansprechpartner bei Beschwerden 

Der Versicherer möchte, dass der Versicherungs-
nehmer zufrieden ist. Sollte dies einmal nicht der Fall 
sein, ist bitte direkt Kontakt mit dem Berater oder mit 
dem Versicherer aufzunehmen, damit dieser die 
Angelegenheit klären kann. 

Telefonisch  0351 4235-680 
Fax  0351 4235-555 
E-Mail  beschwerde@sv-sachsen.de 
Internet  www.sv-sachsen.de/beschwerde 
Brief  An der Flutrinne 12, 01139 Dresden 

Darüber hinaus hat der Versicherungsnehmer auch 
folgende Möglichkeiten. 
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B 4.5.1.2 Versicherungsombudsmann 

Der Versicherer nimmt am Streitbeilegungsverfah-
ren vor dem Versicherungsombudsmann als allge-
meine Schlichtungsstelle teil. Wenn der Versiche-
rungsnehmer Verbraucher ist, kann er das kosten-
lose, außergerichtliche Streitbeilegungsverfahren in 
Anspruch nehmen und seine Beschwerde an den Ver-
sicherungsombudsmann richten. Es gilt die Verfah-
rensordnung des Versicherungsombudsmanns. Unab-
hängig von einer Entscheidung dieser Streitschlich-
tungsstelle steht dem Versicherungsnehmer weiter-
hin der Weg zum Gericht offen. 

Der Versicherungsombudsmann kann über folgende 
Wege erreicht werden: 

Versicherungsombudsmann e. V.  
Postfach 08 06 32,  
10006 Berlin  
Telefon: 0800 3696000 
E-Mail: beschwerde@versicherungsombudsmann.de 
Internet: www.versicherungsombudsmann.de 

B 4.5.1.3 Versicherungsaufsicht 

Ist der Versicherungsnehmer mit der Betreuung 
durch den Versicherer nicht zufrieden oder treten 
Meinungsverschiedenheiten bei der Vertragsab-
wicklung auf, kann sich der Versicherungsnehmer 
auch an die für den Versicherer zuständige Aufsicht 
wenden. Als Versicherungsunternehmen unterliegt 
der Versicherer der Aufsicht der Bundesanstalt für 
Finanzdienstleistungsaufsicht. 

Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht 
(BaFin) 
Sektor Versicherungsaufsicht 
Graurheindorfer Straße 108 
53117 Bonn 
Telefon: 0800 2 100 500 
E-Mail: poststelle@bafin.de 
Internet: www.bafin.de 

Es ist zu beachten, dass die BaFin keine Schiedsstelle 
ist und einzelne Streitfälle nicht verbindlich ent-
scheiden kann.  

B 4.5.1.4 Rechtsweg 

Außerdem hat der Versicherungsnehmer die Mög-
lichkeit, den Rechtsweg zu beschreiten.  

B 4.5.2 Gerichtsstände  
B 4.5.2.1 Wenn der Versicherungsnehmer den Versicherer 

verklagt 

Ansprüche aus dem Versicherungsvertrag kann der 
Versicherungsnehmer insbesondere bei folgenden 
Gerichten geltend machen: 

-  dem Gericht, das für den Wohnsitz des Versiche-
rungsnehmers örtlich zuständig ist, 

-  dem Gericht, das für den Geschäftssitz des Versi-
cherers oder für die den Versicherungsnehmer 
betreuende Niederlassung örtlich zuständig ist. 

B 4.5.2.2 Wenn der Versicherer den Versicherungsnehmer 
verklagt  

Der Versicherer kann Ansprüche aus dem 
Versicherungsvertrag insbesondere bei folgenden 
Gerichten geltend machen:  

-  dem Gericht, das für den Wohnsitz des Versiche-
rungsnehmers örtlich zuständig ist,  

-  dem Gericht des Ortes, an dem sich der Sitz oder 
die Niederlassung des Betriebs vom Versiche-
rungsnehmer befindet, wenn der Versicherungs-
nehmer den Versicherungsvertrag auf seinen 

Geschäfts- oder Gewerbebetrieb abgeschlossen 
hat. 

B 4.5.2.3 Der Versicherungsnehmer hat seinen Wohnsitz oder 
Geschäftssitz ins Ausland verlegt 

Für den Fall, dass der Versicherungsnehmer seinen 
Wohnsitz, seinen gewöhnlichen Aufenthalt oder 
seinen Geschäftssitz außerhalb Deutschlands ver-
legt hat oder sein Wohnsitz, Geschäftssitz oder 
gewöhnlicher Aufenthalt im Zeitpunkt der Klage-
erhebung nicht bekannt ist, gilt abweichend der 
Regelungen nach B 4.5.2.1 und B 4.5.2.2 das Gericht 
als vereinbart, das für den Geschäftssitz des Versi-
cherers zuständig ist. 

B 4.6 Anzuwendendes Recht 
Für diesen Vertrag gilt deutsches Recht. 

B 4.7 Embargobestimmung 
Es besteht – unbeschadet der übrigen Vertragsbe-
stimmungen – Versicherungsschutz nur, soweit und 
solange dem keine auf die Vertragsparteien direkt 
anwendbaren Wirtschafts-, Handels- oder Finanz-
sanktionen bzw. Embargos der Europäischen Union 
oder der Bundesrepublik Deutschland entgegenste-
hen.  

Dies gilt auch für Wirtschafts-, Handels- oder Finanz-
sanktionen bzw. Embargos der Vereinigten Staaten 
von Amerika, soweit dem nicht Rechtsvorschriften 
der Europäischen Union oder der Bundesrepublik 
Deutschland entgegenstehen. 

B 4.8 Überversicherung 
Übersteigt die Versicherungssumme den Wert des 
versicherten Interesses erheblich, so kann sowohl 
der Versicherer als auch der Versicherungsnehmer 
verlangen, dass zur Beseitigung der Überversiche-
rung die Versicherungssumme mit sofortiger Wir-
kung herabgesetzt wird. Ab Zugang des Herabset-
zungsverlangens, ist für die Höhe des Beitrags der 
Betrag maßgebend, den der Versicherer berechnet 
haben würde, wenn der Vertrag von vornherein mit 
dem neuen Inhalt geschlossen worden wäre. 

Hat der Versicherungsnehmer die Überversicherung 
in der Absicht geschlossen, sich dadurch einen 
rechtswidrigen Vermögensvorteil zu verschaffen, ist 
der Vertrag nichtig. Dem Versicherer steht der Bei-
trag bis zu dem Zeitpunkt zu, zu dem er von den die 
Nichtigkeit begründenden Umständen Kenntnis 
erlangt. 

B 4.9 Versicherung für fremde Rechnung 
B 4.9.1 Rechte aus dem Vertrag 

Der Versicherungsnehmer kann den Versicherungs-
vertrag im eigenen Namen für das Interesse eines 
Dritten (Versicherten) schließen. Die Ausübung der 
Rechte aus diesem Vertrag steht nur dem Versiche-
rungsnehmer und nicht auch dem Versicherten zu. 
Das gilt auch, wenn der Versicherte den Versiche-
rungsschein besitzt. 

B 4.9.2 Zahlung der Entschädigung 
Der Versicherer kann vor Zahlung der Entschädigung 
an den Versicherungsnehmer den Nachweis verlan-
gen, dass der Versicherte seine Zustimmung dazu 
erteilt hat. Der Versicherte kann die Zahlung der Ent-
schädigung nur mit Zustimmung des Versicherungs-
nehmers verlangen. 

B 4.9.3 Kenntnis und Verhalten 

B 4.9.3.1 Soweit die Kenntnis und das Verhalten des Versiche-
rungsnehmers von rechtlicher Bedeutung sind, sind 

mailto:beschwerde@versicherungsombudsmann.de
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bei der Versicherung für fremde Rechnung auch die 
Kenntnis und das Verhalten des Versicherten zu 
berücksichtigen. 

Soweit der Vertrag Interessen des Versicherungs-
nehmers und des Versicherten umfasst, muss sich 
der Versicherungsnehmer für sein Interesse das Ver-
halten und die Kenntnis des Versicherten nur zurech-
nen lassen, wenn der Versicherte Repräsentant des 
Versicherungsnehmers ist. 

B 4.9.3.2 Auf die Kenntnis des Versicherten kommt es nicht an, 
wenn der Vertrag ohne sein Wissen abgeschlossen 
worden ist oder ihm eine rechtzeitige Benachrichti-
gung des Versicherungsnehmers nicht möglich oder 
nicht zumutbar war. 

B 4.9.3.3 Auf die Kenntnis des Versicherten kommt es dage-
gen an, wenn der Versicherungsnehmer den Vertrag 
ohne Auftrag des Versicherten geschlossen und den 
Versicherer nicht darüber informiert hat. 

B 4.10 Aufwendungsersatz 
B 4.10.1 Aufwendungen zur Abwendung und Minderung 

des Schadens 
B 4.10.1.1 Versichert sind Aufwendungen, auch erfolglose, die 

der Versicherungsnehmer bei Eintritt des Versiche-
rungsfalles den Umständen nach zur Abwendung 
und Minderung des Schadens für geboten halten 
durfte oder die er auf Weisung des Versicherers 
macht. 

B 4.10.1.2 Macht der Versicherungsnehmer Aufwendungen, um 
einen unmittelbar bevorstehenden Versicherungs-
fall abzuwenden oder in seinen Auswirkungen zu 
mindern, geltend, so leistet der Versicherer Aufwen-
dungsersatz nur, wenn diese Aufwendungen bei 
einer nachträglichen objektiven Betrachtung der 
Umstände verhältnismäßig und erfolgreich waren 
oder die Aufwendungen auf Weisung des Versiche-
rers erfolgten. 

B 4.10.1.3 Ist der Versicherer berechtigt, seine Leistung zu kür-
zen, kann er auch den Aufwendungsersatz nach 
B 4.10.1.1 und B 4.10.1.2 entsprechend kürzen; dies 
gilt jedoch nicht, soweit Aufwendungen auf Weisung 
des Versicherers entstanden sind. 

B 4.10.1.4 Der Ersatz dieser Aufwendungen und die sonstige 
Entschädigung betragen zusammen höchstens die 
Versicherungssumme je vereinbarter Position; dies 
gilt jedoch nicht, soweit Aufwendungen auf Weisung 
des Versicherers entstanden sind. 

B 4.10.1.5 Der Versicherer hat den für die Aufwendungen 
gemäß B 4.10.1.1 erforderlichen Betrag auf Verlan-
gen des Versicherungsnehmers vorzuschießen. 

B 4.10.1.6 Nicht versichert sind Aufwendungen für Leistungen 
der Feuerwehr oder anderer Institutionen, wenn 
diese Leistungen im öffentlichen Interesse kosten-
frei zu erbringen sind. 

B 4.10.2 Kosten der Ermittlung und Feststellung des Scha-
dens 

B 4.10.2.1 Der Versicherer ersetzt die Kosten für die Ermittlung 
und Feststellung eines von ihm zu ersetzenden Scha-
dens, sofern diese den Umständen nach geboten 
waren. 

Zieht der Versicherungsnehmer einen Sachverstän-
digen oder Beistand hinzu, so werden diese Kosten 
nur ersetzt, soweit er zur Zuziehung vertraglich ver-
pflichtet ist oder vom Versicherer aufgefordert 
wurde. 

B 4.10.2.2 Ist der Versicherer berechtigt, seine Leistung zu kür-
zen, kann er auch den Kostenersatz nach B 4.10.2.1 
entsprechend kürzen. 

B 4.11 Übergang von Ersatzansprüchen 
B 4.11.1 Übergang von Ersatzansprüchen 

Steht dem Versicherungsnehmer ein Ersatzanspruch 
gegen einen Dritten zu, geht dieser Anspruch auf den 
Versicherer über, soweit der Versicherer den Scha-
den ersetzt. 

Der Übergang kann nicht zum Nachteil des Versiche-
rungsnehmers geltend gemacht werden. 

Richtet sich der Ersatzanspruch des Versicherungs-
nehmers gegen eine Person, mit der er bei Eintritt 
des Schadens in häuslicher Gemeinschaft lebt, kann 
der Übergang nicht geltend gemacht werden, es sei 
denn, diese Person hat den Schaden vorsätzlich ver-
ursacht. 

B 4.11.2 Obliegenheiten zur Sicherung von Ersatzan-
sprüchen 
Der Versicherungsnehmer hat seinen Ersatzan-
spruch oder ein zur Sicherung dieses Anspruchs die-
nendes Recht unter Beachtung der geltenden Form- 
und Fristvorschriften zu wahren, und nach Übergang 
des Ersatzanspruchs auf den Versicherer bei dessen 
Durchsetzung durch den Versicherer soweit erfor-
derlich mitzuwirken. 

Verletzt der Versicherungsnehmer diese Obliegen-
heit vorsätzlich, ist der Versicherer zur Leistung 
insoweit nicht verpflichtet, als er infolgedessen kei-
nen Ersatz von dem Dritten erlangen kann. Im Fall 
einer grob fahrlässigen Verletzung der Obliegenheit 
ist der Versicherer berechtigt, seine Leistung in 
einem der Schwere des Verschuldens des Versiche-
rungsnehmers entsprechenden Verhältnis zu kür-
zen; die Beweislast für das Nichtvorliegen einer gro-
ben Fahrlässigkeit trägt der Versicherungsnehmer. 

B 4.12 Keine Leistungspflicht aus besonderen Gründen 
B 4.12.1 Vorsätzliche oder grob fahrlässige Herbeiführung 

des Versicherungsfalles 
B 4.12.1.1 Führt der Versicherungsnehmer den Versicherungs-

fall vorsätzlich herbei, so ist der Versicherer von der 
Entschädigungspflicht frei. 

Ist die Herbeiführung des Schadens durch rechts-
kräftiges Strafurteil wegen Vorsatzes in der Person 
des Versicherungsnehmers festgestellt, so gilt die 
vorsätzliche Herbeiführung des Schadens als bewie-
sen. 

B 4.12.1.2 Führt der Versicherungsnehmer den Schaden grob 
fahrlässig herbei, so ist der Versicherer berechtigt, 
seine Leistung in einem der Schwere des Verschul-
dens des Versicherungsnehmers entsprechenden 
Verhältnis zu kürzen. 

B 4.12.2 Arglistige Täuschung nach Eintritt des Versiche-
rungsfalles 
Der Versicherer ist von der Entschädigungspflicht 
frei, wenn der Versicherungsnehmer den Versicherer 
arglistig über Tatsachen, die für den Grund oder die 
Höhe der Entschädigung von Bedeutung sind, täuscht 
oder zu täuschen versucht. 

Ist die Täuschung oder der Täuschungsversuch 
durch rechtskräftiges Strafurteil gegen den Versiche-
rungsnehmer wegen Betruges oder Betrugsversu-
ches festgestellt, so gelten die Voraussetzungen des 
Satzes 1 als bewiesen. 
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B 4.13 Repräsentanten 
Der Versicherungsnehmer muss sich die Kenntnis 
und das Verhalten seiner Repräsentanten zurechnen 
lassen. 

B 4.14 Bedingungsänderungen 
B 4.14.1  Änderungsrecht 

Der Versicherer ist berechtigt, einzelne Regelungen 
dieser Bedingungen mit Wirkung für bestehende 
Verträge zu ändern oder zu ergänzen, wenn 

• ein Gesetz oder eine Rechtsverordnung geän-
dert wird, auf denen einzelne Bedingungen des 
Vertrages beruhen, 

• sich die höchstrichterliche Rechtsprechung 
ändert und dies unmittelbare Auswirkungen auf 
den Versicherungsvertrag hat, 

• ein Gericht einzelne Bedingungen rechtskräftig 
für unwirksam erklärt und die gesetzlichen Vor-
schriften keine Regelungen enthalten, die an 
deren Stelle tritt, oder 

• die Kartellbehörde oder die Versicherungsauf-
sichtsbehörde einzelne Bedingungen durch 
bestandskräftigen Verwaltungsakt als mit dem 
geltenden Recht nicht vereinbar erklärt und die 
gesetzlichen Vorschriften keine Regelung ent-
halten, die an deren Stelle tritt. 

Dies gilt nur, soweit die einzelnen geänderten Bedin-
gungen unmittelbar davon betroffen sind. 

Diese Berechtigung zur Änderung oder Ergänzung 
hat der Versicherer in den Fällen der o. g. gericht-
lichen oder behördlichen Entscheidung auch dann, 
wenn es sich um inhaltsgleiche Bedingungen eines 
anderen Versicherers handelt. 

Der Versicherer darf Bedingungen nur ändern oder 
ergänzen, wenn die Schließung einer durch die 
genannten Änderungsanlässe entstandenen Ver-
tragslücke zur Durchführung des Vertrags erforder-
lich ist oder das bei Vertragsschluss vereinbarte Ver-
hältnis zwischen Leistung und Gegenleistung nicht 
in unbedeutendem Maße gestört ist. 

B 4.14.2 Wirksamkeitsvoraussetzungen 

Die gemäß B 4.14.1 zulässigen Änderungen teilt der 
Versicherer dem Versicherungsnehmer schriftlich 
mit und erläutert sie. Sie finden Anwendung, wenn 
die Änderungen spätestens sechs Wochen vor dem 
Zeitpunkt des Wirksamwerdens mitgeteilt und der 
Versicherungsnehmer schriftlich über sein Kündi-
gungsrecht nach B 4.14.3 belehrt wurde. 

B 4.14.3  Kündigung 

Macht der Versicherer von dem Recht zur Bedin-
gungsänderung gemäß B 4.14.1 Gebrauch, kann der 
Versicherungsnehmer den Vertrag innerhalb von 
sechs Wochen nach Zugang der Mitteilung kündigen. 
Die Kündigung ist sofort wirksam, frühestens jedoch 
zum Zeitpunkt des Wirksamwerdens der Bedin-
gungsänderung. 

Teil C Leistungsbausteine der Hausratversicherung  
(soweit zusätzlich vereinbart)  
Nachfolgende Leistungsbausteine können zusätzlich verein-
bart werden und erweitern den Versicherungsumfang der 
Hausratversicherung. Welche Leistungserweiterungen im Ein-
zelnen vereinbart sind, ist im Versicherungsschein benannt.  

Es gelten die Allgemeine Bedingungen für die Hausratversi-
cherung (ABHR), sofern nach den folgenden Bestimmungen 
nicht etwas anderes vereinbart ist.  

Wird die Hausratversicherung vom Versicherungsnehmer oder 
Versicherer gekündigt, erlischt auch der mit der Hausratversi-
cherung verbundene Leistungsbaustein automatisch zum glei-
chen Zeitpunkt, ohne dass es einer gesonderten Kündigung 
bedarf.  

Die Regelungen zur Kündigung nach B 2 gelten für den einzel-
nen Leistungsbaustein entsprechend. Kündigt der Versicherer, 
so kann der Versicherungsnehmer den gesamten Vertrag 
innerhalb eines Monats nach Zugang der Erklärung des Versi-
cherers zum gleichen Zeitpunkt kündigen. 

C 1 Erweiterte Leistungen  
C 1.1 Grob fahrlässige Herbeiführung des Versiche-

rungsfalls 
Der Versicherer verzichtet auf die Kürzung der Leis-
tung nach B 4.12.1.2, auch wenn der Versicherungs-
nehmer den Schaden grob fahrlässig herbeigeführt 
hat.  

Dies gilt nicht bei Verletzungen von Sicherheitsvor-
schriften und anderen Obliegenheitsverletzungen 
sowie bei Gefahrerhöhungen.  

C 1.2 Sengschäden, Rauch- und Rußschäden 
Der Versicherer leistet in Erweiterung von A 3.8.2 
auch Entschädigung für Sengschäden, die nicht die 
Folge eines versicherten Sachschadens sind.  

Der Versicherer leistet in Erweiterung von A 3.8.3 
auch Entschädigung für Schäden, die dadurch 
entstehen, dass Rauch und Ruß versicherte Sachen 
unmittelbar beschädigt oder zerstört. Vorausset-
zung ist, dass der Rauch und Ruß plötzlich bestim-
mungswidrig aus Feuerungs-, Heizungs-, Koch- oder 
Trocknungsanlagen auf dem Versicherungsgrund-
stück austritt. Nicht versichert sind Schäden, die 
dadurch entstehen, dass Rauch und Ruß allmählich 
einwirken (z. B. Fogging). 

Die Entschädigung ist je Versicherungsfall auf 
5.000 EUR begrenzt. 

C 1.3 Trickdiebstahl aus der versicherten Wohnung 
Der Versicherer leistet in Erweiterung von A 4.3.1 
auch Entschädigung bei Schäden durch Trickdieb-
stahl.  

Versicherungsschutz besteht für versicherte Sachen, 
die ein Dieb, der durch Täuschung durch ihn oder 
weitere Mitwirkende in die Wohnung gelangt ist, 
entwendet. 

Die freiwillige Herausgabe von versicherten Sachen 
nach einer Täuschung stellt keinen versicherten 
Trickdiebstahl dar und ist nicht versichert. 

Die Entschädigung ist je Versicherungsfall auf 
2.000 EUR begrenzt. 

C 1.4 Diebstahl am Arbeitsplatz 
Der Versicherer leistet in Erweiterung von A 4.3.1 
auch Entschädigung bei Schäden durch einfachen 
Diebstahl am Arbeitsplatz. 

Versicherungsschutz besteht für versicherte Sachen, 
welche dauerhaft am Arbeitsplatz des Versiche-
rungsnehmers oder einer mit ihm in häuslicher 
Gemeinschaft lebenden Person aufbewahrt und per-
sönlich genutzt und dort durch einfachen Diebstahl 
entwendet werden. 

Arbeitsplatz ist der räumliche Bereich, an dem regel-
mäßig die Aufgaben einer beruflichen Tätigkeit ver-
richtet werden. Kein Arbeitsplatz sind öffentlich 
zugängliche Bereiche wie z. B. im Restaurant, Café, 
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Hotellobby, Wartebereiche im Bahnhof oder Flug-
hafen, Badeeinrichtung.  

Wertsachen sind nicht versichert. 

Die Entschädigung ist je Versicherungsfall auf 
1.000 EUR begrenzt. 

C 1.5 Erhöhung von Entschädigungsgrenzen  
Für folgende Positionen wird die Entschädigungs-
grenze der Allgemeinen Bedingungen für die Haus-
ratversicherung (ABHR) erhöht:  

C 1.5.1 Diebstahl aus Kfz-Dachboxen, Motorradkoffern/  
-Topcases nach A 7.2 auf 1.000 EUR; 

C 1.5.2 Diebstahl aus Krankenzimmern oder beim Arzt /  
Therapeuten nach A 7.8 auf 3.000 EUR; für Wert-
sachen auf 600 EUR; 

C 1.5.3 Diebstahl bei häuslicher Pflege oder Betreuung nach 
A 7.9 auf 1.000 EUR; für Wertsachen auf 300 EUR; 

C 1.5.4 Diebstahl in der Schule oder Kindertagesstätte nach 
A 7.10 auf 1.000 EUR; 

C 1.5.5 Diebstahl von Ski, Snowboards und Schlitten nach 
A 7.11 auf 1.000 EUR; 

C 1.5.6 Missbrauch von Kunden-, Scheck- und Kreditkarten 
nach A 7.14 auf 2.000 EUR; 

C 1.5.7 Vorsorgeversicherung bei Auszug der Kinder nach 
A 7.15 auf 30 % der Versicherungssumme, höchs-
tens 30.000 EUR; 

C 1.5.8 privat genutzte Garagen, die sich nicht in der Nähe 
des Versicherungsorts jedoch im Gebiet der gleichen 
oder unmittelbar angrenzenden Gemeinde befinden 
nach A 11.5 auf 30 % der Versicherungssumme, 
höchstens 30.000 EUR; 

C 1.5.9 Außenversicherung nach A 13.7 auf 30 % der Ver-
sicherungssumme, höchstens 30.000 EUR; 

C 1.5.10 Hotelkosten nach A 14.3 auf 300 EUR pro Tag für die 
Dauer von 300 Tagen; 

C 1.5.11 Transport- und Lagerkosten nach A 14.4 auf eine 
Dauer von längstens 300 Tage; 

C 1.5.12 Rückreisekosten aus dem Urlaub nach A 14.5 auf 
5.000 EUR; 

C 1.5.13 Bewachungskosten nach A 14.6 auf die Dauer von 
längstens 6 Tagen; 

C 1.5.14 Kosten für psychologische Hilfe nach A 14.13 auf 
1.000 EUR; 

C 1.5.15 Schlossänderungskosten nach A 14.5, Telefonkosten 
nach A 14.14, Tierarztkosten nach A 14.16 und 
Kosten für das Unterbringen von Haustieren nach 
A 14.17 auf jeweils 1.000 EUR; 

C 1.5.16 Datenrettungskosten nach A 14.18 und Schäden 
infolge Fehlalarm von Rauch- / Gaswarnmeldern auf 
jeweils 2.000 EUR; 

C 1.5.17 Vorsorgebetrag nach A 15.2.3 auf 30 % der Versiche-
rungssumme; 

C 1.5.18 Versicherte Kosten über die Versicherungssumme 
hinaus nach A 18.3 auf 20 % der Versicherungs-
summe; 

C 1.5.19 Entschädigungsgrenze für Wertsachen nach A 19.3.1 
auf maximal 30.000 EUR; 

C 1.5.20  Handelswaren, Musterkollektionen und selbst her-
gestellte Sachen nach A 9.3.8 auf 3.000 EUR. 

C 1.6 Vorübergehendes Unbewohntsein  
In Erweiterung von A 24.1.3 liegt nur dann eine 
anzeigepflichtige Gefahrerhöhung vor, wenn die 

ansonsten ständig bewohnte Wohnung länger als 
6 Monate unbewohnt bleibt und auch nicht beauf-
sichtigt wird oder in geeigneter Weise gesichert ist. 

C 1.7 Obliegenheiten 
Es gelten die Obliegenheiten sowie deren Rechts-
folgen nach B 3.3. 

C 1.8 Selbstbeteiligung  
Es gilt die vereinbarte und im Versicherungsschein 
benannte Selbstbeteiligung. 

C 1.9 Sachverständigenkosten  
Im Sachverständigenverfahren ersetzt der Versiche-
rer in Erweiterung zu A 20.6 zusätzlich 90 % vom 
Kostenanteil des Versicherungsnehmers, wenn die 
Schadenhöhe 25.000 EUR übersteigt. Die restlichen 
10 % sind vom Versicherungsnehmer zu tragen.  

C 2 Fahrraddiebstahl 
C 2.1 Versicherungsschutz bei Diebstahl des Fahrrads 
C 2.1.1 Versicherte Gefahren und Schäden  

Der Versicherer leistet in Erweiterung zu A 4.1 auch 
Entschädigung beim Diebstahl von Fahrrädern, die 
zum versicherten Hausrat gehören. Dies schließt 
Fahrradanhänger mit ein sowie Fahrräder mit Elekt-
romotor und Pedelecs, die nicht unter die Versiche-
rungspflicht der Kfz-Haftpflichtversicherung fallen. 

Für Sachen, die mit dem Fahrrad lose verbunden 
sind, aber regelmäßig seinem Gebrauch dienen, 
besteht Versicherungsschutz nur, wenn sie zusam-
men mit dem Fahrrad gestohlen worden sind. Der 
Diebstahl des Fahrrad-Akku ist auch dann versichert, 
wenn dieser nicht zusammen mit dem Fahrrad 
gestohlen wird. 

Die Regelungen zur Außenversicherung nach A 13 
gelten entsprechend.  

C 2.1.2  Besondere Obliegenheiten  
Zusätzlich zu den in B 3.3 genannten Obliegenheiten 
sind folgende Obliegenheiten einzuhalten: 

C 2.1.2.1 Der Versicherungsnehmer muss das Fahrrad und den 
Fahrradanhänger durch ein eigenständiges ver-
kehrsübliches Schloss gegen Diebstahl sichern, 
wenn er es nicht zur Fortbewegung einsetzt.  

C 2.1.2.2 Ist das Fahrrad nicht in Gebrauch, hat der Versiche-
rungsnehmer nach Möglichkeit einen gemeinschaft-
lichen Fahrradabstellraum zu nutzen. Er muss dort 
das Fahrrad durch ein verkehrsübliches Schloss 
gegen Diebstahl sichern.  

C 2.1.2.3 Beim Transport des Fahrrads auf einem Kraftfahr-
zeug muss das Fahrrad am fest montierten Fahrrad-
träger zusätzlich mit einem eigenständigen Schloss 
angeschlossen sein. 

C 2.1.2.4 Der Versicherungsnehmer hat geeignete Unter-
lagen, die den Erwerb und die Identität (Hersteller, 
Marke und Rahmennummer) des Fahrrads belegen, 
zu beschaffen und aufzubewahren. Soweit dies 
unverhältnismäßig oder für den Versicherungs-
nehmer unzumutbar ist, kann er die Entschädigung 
nur verlangen, wenn er die Merkmale des Fahrrads 
anderweitig nachweisen kann. 

C 2.1.2.5 Der Versicherungsnehmer hat bei Diebstahl dem 
Versicherer einen Nachweis darüber zu erbringen, 
dass das Fahrrad nicht innerhalb von drei Wochen 
seit der Anzeige des Diebstahls wieder herbeige-
schafft wurde. 



Seite 29 von 38 
Sparkassen-Versicherung Sachsen Allgemeine Versicherung AG 
Allgemeine Bedingungen für die Hausratversicherung (ABHR)  
Ausgabe Mai 2025 

715H-0525 

C 2.1.2.6 Rechtsfolgen von Obliegenheitsverletzungen 

Verletzt der Versicherungsnehmer eine dieser 
Obliegenheiten, kann der Versicherer nach Teil 
B 3.3.1.2 und B 3.3.3 zur Kündigung berechtigt oder 
auch ganz oder teilweise leistungsfrei sein. 

C 2.1.3 Selbstbeteiligung und Entschädigungsgrenze  
Es gelten die vereinbarten und im Versicherungs-
schein benannten Selbstbeteiligungen und Entschä-
digungsgrenzen. 

C.2.2  Eingeschränkter Fahrraddiebstahl 
Abweichend zu C 2.1 leistet der Versicherer Entschä-
digung nur dann, wenn  

• der Diebstahl zwischen 6 Uhr und 22 Uhr verübt 
wurde oder  

• sich das Fahrrad zur Zeit des Diebstahls in 
Gebrauch befand oder  

• sich das Fahrrad in einem gemeinschaftlichen 
Fahrradabstellraum befand. 

Der Versicherungswert ist abweichend von A 15.1.1 
der Wiederbeschaffungswert. Der Versicherer 
ersetzt den Wiederbeschaffungspreis von Sachen 
gleicher Art und Güte zum Zeitpunkt des Versi-
cherungsfalls (Zeitwert).  

Der Diebstahl des Fahrrad-Akku ist nur dann versi-
chert, wenn der Akku zusammen mit dem Fahrrad 
gestohlen wird.  

Die Entschädigung ist je Versicherungsfall auf 
250 EUR begrenzt.  

C 3 Fahrrad-Kasko 
Die Fahrrad-Kasko kann nur in Verbindung mit Fahr-
raddiebstahl nach C 2.1 vereinbart werden und um-
fasst eine Kaskoversicherung für die versicherten 
Fahrräder. Dies schließt Fahrradanhänger mit ein 
sowie Fahrräder mit Elektromotor und Pedelecs, die 
nicht unter die Versicherungspflicht der Kfz-Haft-
pflichtversicherung fallen. Wird der Fahrraddiebstahl 
vom Versicherungsnehmer gekündigt, so erlischt die 
mit dem Fahrraddiebstahl verbundene Fahrrad-
Kasko automatisch zum gleichen Zeitpunkt, ohne 
dass es einer gesonderten Kündigung bedarf. 

C 3.1 Versicherte Gefahren und Schäden 
Der Versicherungsschutz erstreckt sich auf die 
Beschädigung oder Zerstörung durch folgende 
Ereignisse: 

C 3.1.1 Sturz 
Der Versicherer leistet Entschädigung für Schäden 
am Fahrrad, die durch einen Sturz während der 
Benutzung entstehen. 

C 3.1.2 Unfall 
Versichert sind Schäden am Fahrrad durch Unfall. Ein 
Unfall ist ein unmittelbar von außen plötzlich mit 
mechanischer Gewalt auf die versicherte Sache ein-
wirkendes Ereignis. Keine Unfallschäden sind des-
halb insbesondere Schäden am Fahrrad, die ihre 
alleinige Ursache in einer Materialermüdung, Über-
beanspruchung oder Abnutzung haben.  

C 3.1.3 Mut- oder böswillige Beschädigung 
Versichert sind mut- oder böswillige Beschädigun-
gen am Fahrrad durch unbekannte Dritte (Vandalis-
mus). 

C 3.1.4 Naturgefahren 
In Erweiterung der Regelungen zur Außenversiche-
rung nach A 13.6 besteht für Schäden durch Natur-

gefahren am Fahrrad auch außerhalb von Gebäuden 
Versicherungsschutz. Für die weiteren Naturge-
fahren (Elementargefahren) Nach A 6.4 gilt dies nur, 
soweit diese zusätzlich vereinbart sind. 

C 3.1.5 Elektronik- und Feuchtigkeitsschäden 
Der Versicherer leistet Entschädigung für Elektronik-
schäden (Kurzschluss, Induktion, Überspannung) 
sowie Feuchtigkeitsschäden an folgenden Teilen des 
Fahrrads:  

• Fahrrad-Akku, 

• Elektromotor und  

• Steuerungsgeräten 

Hinweis: Ausgeschlossen bleiben Schäden durch 
eine allmähliche Einwirkung (siehe C 3.5.2).  

C 3.2  Zusätzlich versicherte Sachen 
C 3.2.1 Fahrradhelme 

Für Fahrradhelme besteht Versicherungsschutz, 
wenn sie zusammen mit dem Fahrrad durch eine der 
in C 3.1 genannten Gefahren (z. B. Sturz) beschädigt 
oder zerstört werden. 

Der Versicherer ersetzt innerhalb der ersten fünf 
Jahre nach Neuanschaffung und Vorlage des Kaufbe-
leges den ursprünglichen Kaufpreis des Fahrrad-
helms. Für Fahrradhelme, die älter als fünf Jahre 
sind, erfolgt keine Entschädigung.  

C 3.2.2 Mit dem Fahrrad verbundene Teile 
Für Sachen, die mit dem Fahrrad lose verbunden 
sind, aber regelmäßig seinem Gebrauch dienen, 
besteht Versicherungsschutz nur, wenn sie zusam-
men mit dem Fahrrad beschädigt oder zerstört wor-
den sind.  

Nicht versichert sind Navigationsgeräte und Mobil-
telefone. 

C 3.3 Zusätzlich versicherte Kosten 
C 3.3.1 Kosten für ein Ersatzfahrrad 

Wird das Fahrrad auf einer Reise zerstört oder 
beschädigt und ist deshalb für den bestimmungs-
gemäßen Gebrauch nicht mehr benutzbar, über-
nimmt der Versicherer die Kosten für die Anmietung 
eines gleichwertigen Ersatzfahrrades für maximal 
7 Tage und bis maximal 25 EUR pro Tag.  

C 3.3.2 Prüfkosten bei Carbon-Rahmen  
In Erweiterung von B 4.10.2.1 Absatz 2 ersetzt der 
Versicherer notwendige Prüfkosten zur Feststellung 
eines von ihm zu ersetzenden Schadens an einem 
Carbon-Rahmen auch dann, wenn der Versiche-
rungsnehmer einen Sachverständigen hinzuzieht. 
Dies gilt ausschließlich für den Rahmen und nicht für 
nachträglich angebaute Carbonteile (z. B. Lenker, 
Sattelstützen und Laufradsätze). 

Wird im Ergebnis der Prüfung kein erstattungs-
pflichtiger Kaskoschaden festgestellt, ist die Ent-
schädigung je Versicherungsfall auf 50 % der Kosten 
begrenzt. Eine vereinbarte Selbstbeteiligung wird in 
diesen Fällen nicht berücksichtigt.  

C 3.4 Besondere Obliegenheiten  
Zusätzlich zu den in C 2.1.2 und B 3.3 genannten 
Obliegenheiten sind folgende Obliegenheiten einzu-
halten: 

C 3.4.1  Der Versicherungsnehmer hat die versicherte Sache 
ordnungsgemäß zu gebrauchen und in einem ord-
nungsgemäßen Zustand zu erhalten sowie alle 
zumutbaren Vorkehrungen treffen, um die Gefahr 
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von Schäden oder Verlust abzuwenden. Dazu gehö-
ren insbesondere die Pflicht zur Pflege des Fahrrad-
Akkus nach den Vorgaben des Herstellers. 

C 3.4.2 Der Versicherungsnehmer hat Schäden durch mut- 
oder böswillige Beschädigung (Vandalismus) unver-
züglich der Polizei anzuzeigen. 

C 3.4.3 Der Versicherungsnehmer hat geeignete Unterla-
gen, die den Erwerb und die Identität (Hersteller, 
Marke und Rahmennummer) des Fahrrads belegen, 
zu beschaffen und aufzubewahren. Dies gilt gleicher-
maßen für mit dem Fahrrad verbundene Teile sowie 
Fahrradhelme. Soweit dies unverhältnismäßig oder 
für den Versicherungsnehmer unzumutbar ist, kann 
er die Entschädigung nur verlangen, wenn er die 
Merkmale des Fahrrads, der mit dem Fahrrad verbun-
dene Teile sowie der Fahrradhelme anderweitig 
nachweisen kann. 

C 3.4.5 Rechtsfolgen von Obliegenheitsverletzungen: 

Verletzt der Versicherungsnehmer eine dieser 
Obliegenheiten, kann der Versicherer nach Teil 
B 3.3.1.2 und B 3.3.3 zur Kündigung berechtigt oder 
auch ganz oder teilweise leistungsfrei sein. 

C 3.5  Ausschlüsse 
C 3.5.1 Reifenschäden  

Kein Versicherungsschutz besteht für beschädigte 
oder zerstörte Reifen. Versicherungsschutz für Rei-
fenschäden besteht jedoch, wenn durch dasselbe 
Ereignis gleichzeitig andere unter den Schutz der 
Fahrrad-Kasko fallende Schäden an dem Fahrrad ver-
ursacht werden. 

C 3.5.2 Schäden durch allmähliche Einwirkung, Abnutzung 
und Verschleiß, Korrosion  

Kein Versicherungsschutz besteht für Schäden, die 
durch eine allmähliche Einwirkung oder durch den 
gewöhnlichen Alterungsprozess entstehen (z. B. Leis-
tungsminderung bei ordnungsgemäßem Gebrauch). 
Das gilt auch für Schäden durch Rost oder Oxidation. 

C 3.5.3 Konstruktions- / Materialfehler  

Kein Versicherungsschutz besteht für Schäden durch 
Konstruktions- und Materialfehler des Herstellers.  

C 3.5.4 Schönheitsschäden, Kratzer und Schrammen 

Kein Versicherungsschutz besteht, wenn durch den 
Schaden die Gebrauchsfähigkeit des Fahrrads nicht 
beeinträchtigt wird (z. B. Schäden an der Lackie-
rung).  

C 3.5.5 Unsachgemäß durchgeführte Arbeiten  

Kein Versicherungsschutz besteht für unsachgemäß 
durchgeführte Reparaturen oder Wartungen, Res-
taurierungen, Reinigungen oder ähnliche Arbeiten 
am Fahrrad.  

C 3.5.6 Radsportveranstaltungen 

Kein Versicherungsschutz besteht für Schäden, die 
bei der Beteiligung an Radsportrennen, bei denen es 
auf Erzielung einer Höchstgeschwindigkeit ankommt, 
entstehen.  

Davon ausgenommen ist der einfache Diebstahl des 
Fahrrads bei der Teilnahme an einem organisierten 
Wettbewerb (z. B. Triathlon), wenn der Bereich, in 
dem das Fahrrad ohne Sicherung gegen Diebstahl 
abgestellt ist, nachweislich durch eine vom Veran-
stalter gestellte Aufsichtsperson überwacht wird.  

C 3.5.7 Eigenbauten und Velomobile  

Kein Versicherungsschutz besteht für Eigenbauten 
und Velomobile (vollverkleidete Fahrräder). 

C 3.5.8 Nachträglich angebaute Carbonteile  

Kein Versicherungsschutz besteht für nachträglich 
angebaute Carbonteile (z. B. Lenker, Sattelstützen 
und Laufradsätze). 

C 3.6  Entschädigungsgrenze und Selbstbeteiligung 
Es gelten die vereinbarten und im Versicherungs-
schein benannten Selbstbeteiligungen und Entschä-
digungsgrenzen.  

C 3.7 Verpflichtung Dritter 
Soweit im Versicherungsfall ein Dritter gegenüber 
dem Versicherungsnehmer aufgrund eines Vertrags 
(z. B. Hersteller oder Händler) zur Leistung ver-
pflichtet ist, gehen diese Ansprüche unseren Leis-
tungsverpflichtungen vor.  

C 4 Zweitwohnungs-Schutz 
In Erweiterung von A 11 gilt für versicherte Sachen 
als zusätzlicher Versicherungsort die weitere im 
Versicherungsschein bezeichnete Wohnung, sofern 
die Wohnfläche dieser Wohnung 50 m² nicht 
übersteigt. Voraussetzung ist, dass diese Wohnung 
vom Versicherungsnehmer oder einer mit ihm in 
häuslicher Gemeinschaft lebenden Person genutzt 
wird. Nicht versichert sind Wertsachen nach A 8.2.  

C 4.1 Versicherte Gefahren und Schäden  
Der Versicherer entschädigt für versicherte Sachen, 
die durch die Ereignisse (Gefahren) nach A 1.1 bis 
A 1.4.1 zerstört oder beschädigt werden oder infolge 
solcher Ereignisse abhandenkommen:  

• Brand; Blitzschlag; Überspannung durch Blitz; 
Explosion; Verpuffung; Implosion; Anprall oder 
Absturz eines Luftfahrzeugs; Fahrzeuganprall; 
Sengschäden; Rauch- und Rußschäden; 

• Einbruchdiebstahl, Vandalismus nach einem Ein-
bruch sowie Raub oder den Versuch einer sol-
chen Tat; 

• Leitungswasser; 

• die Naturgefahren Sturm und Hagel.  

Nicht versichert sind ohne Rücksicht auf mitwirkende 
Ursachen Schäden durch weitere Naturgefahren (Ele-
mentarschäden) nach A 1.4.2. 

C 4.2 Gesondert vereinbarte Versicherungssumme  
Die Entschädigung je Versicherungsfall ist auf die für 
den Zweitwohnungs-Schutz gesondert vereinbarte 
und im Versicherungsschein benannte Versiche-
rungssumme begrenzt. Sachen mit gesondert ver-
einbarter Versicherungssumme gelten abweichend 
von A 7 und A 8 nicht als Teil des Hausrats. Für die 
Versicherungssumme gilt die Regelung zur Gesam-
tentschädigung nach A 18.3. 

Die Regelungen zur Außenversicherung nach A 13 
sowie zur Höhe und Anpassung der Versicherungs-
summe nach A 15.2 finden keine Anwendung. 

Die Voraussetzungen für die Gewährung des Unter-
versicherungsverzichtes nach A 15.4 sind für die 
Hauptwohnung zu prüfen. 

C 4.3  Entschädigungsgrenze und Selbstbeteiligung 
Es gelten die vereinbarten und im Versicherungs-
schein benannten Selbstbeteiligungen und Entschä-
digungsgrenzen.  
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C 5 Lauben-Schutz 
C 5.1 Hausratversicherung für Lauben, Wochenend-

häuser o. ä. 
C 5.1.1 Versicherte Sachen und Versicherungsort  

In Erweiterung von A 11 gilt für versicherte Sachen 
als zusätzlicher Versicherungsort die im Versiche-
rungsschein bezeichnete Laube (Garten-, Wochen-
end-, Ferien-, Land-, Jagd- und Weinberghäuser u. ä.) 
sowie dazugehörige Nebengebäude (keine Gewächs-
häuser) bis insgesamt maximal 35 m² Grundfläche.  

Kein Versicherungsschutz besteht für Lauben mit 
einer Grundfläche über 35 m². Wird während der 
Vertragslaufzeit durch bauliche Maßnahmen die 
Grundfläche überschritten, ist dies unverzüglich 
anzuzeigen. Der Beitrag, der für eine nicht versi-
cherbare Laube seit Eintritt der Versicherungsun-
fähigkeit entrichtet wurde, wird durch den Versiche-
rer zurückgezahlt. 

Nicht versichert sind Wertsachen nach A 8.2.  

C 5.1.2 Versicherte Gefahren und Schäden  
Der Versicherer entschädigt für versicherte Sachen, 
die durch die Ereignisse (Gefahren) nach A 1.1 bis 
A 1.4.1 sowie A 7.12 und A 7.13 zerstört oder beschä-
digt werden oder infolge solcher Ereignisse abhan-
denkommen:  

• Brand; Blitzschlag; Überspannung durch Blitz; 
Explosion; Verpuffung; Implosion; Anprall oder 
Absturz eines Luftfahrzeugs; Fahrzeuganprall; 
Sengschäden; Rauch- und Rußschäden; 

• Einbruchdiebstahl, Vandalismus nach einem Ein-
bruch sowie Raub oder den Versuch einer sol-
chen Tat; 

• Leitungswasser; 

• die Naturgefahren Sturm und Hagel; 

• Schäden an Gefriergut; 

• Schäden an der Wäsche in der Waschmaschine. 

Nicht versichert sind ohne Rücksicht auf mitwirkende 
Ursachen Schäden durch weitere Naturgefahren (Ele-
mentarschäden) nach A 1.4.2. 

C 5.1.3 Gesondert vereinbarte Versicherungssumme  
Die Entschädigung je Versicherungsfall ist auf die für 
die Hausratversicherung der Laube bzw. des 
Wochenendhauses gesondert vereinbarte und im 
Versicherungsschein benannte Versicherungs-
summe begrenzt. Sachen mit gesondert vereinbarter 
Versicherungssumme gelten abweichend von A 7 
und A 8 nicht als Teil des Hausrats. Für die Versiche-
rungssumme gilt die Regelung zur Gesamtentschä-
digung nach A 18.3. 

Die Regelungen zur Außenversicherung nach A 13 
sowie zur Höhe und Anpassung der Versicherungs-
summe nach A 15.2 finden keine Anwendung. 

Die Voraussetzungen für die Gewährung des Unter-
versicherungsverzichtes nach A 15.4 sind für die 
Hauptwohnung zu prüfen. 

C 5.1.4 Entschädigungsgrenze und Selbstbeteiligung 
Es gelten die vereinbarten und im Versicherungs-
schein benannten Selbstbeteiligungen und Entschä-
digungsgrenzen. 

C 5.2 Gebäudeversicherung für Lauben, Wochenend-
häuser o. ä.  

C 5.2.1 Versicherte Sachen und Versicherungsort  
Sofern vereinbart erstreckt sich der Versicherungs-
schutz der Hausratversicherung auch auf das Gebäude 
sowie dazugehörige Nebengebäude (keine Gewächs-
häuser) bis insgesamt maximal 35 m² Grundfläche 
mit Gebäudebestandteilen und Gebäudezubehör.  

Kein Versicherungsschutz besteht für Gebäude mit 
einer Grundfläche über 35 m². Wird während der Ver-
tragslaufzeit durch bauliche Maßnahmen die Grund-
fläche überschritten, ist dies unverzüglich anzuzei-
gen. Der Beitrag, der für ein nicht versicherbares 
Gebäude seit Eintritt der Versicherungsunfähigkeit 
entrichtet wurde, wird durch den Versicherer zurück-
gezahlt. 

Die Entschädigung je Versicherungsfall ist auf die für 
die Gebäudeversicherung der Laube bzw. des 
Wochenendhauses gesondert vereinbarte und im 
Versicherungsschein benannte Versicherungs-
summe begrenzt. Die Regelungen zur Höhe und 
Anpassung der Versicherungssumme nach A 15.2 
finden keine Anwendung. 

C 5.2.2 Versicherte Gefahren und Schäden  
Der Versicherer entschädigt für versicherte Sachen, 
die durch die Ereignisse (Gefahren) nach A 1.1, A 1.3 
und A 1.4.1 zerstört oder beschädigt werden oder 
infolge solcher Ereignisse abhandenkommen:  

• Brand; Blitzschlag; Überspannung durch Blitz; 
Explosion; Verpuffung; Implosion; Anprall oder 
Absturz eines Luftfahrzeugs; Fahrzeuganprall; 
Sengschäden; Rauch- und Rußschäden; 

• Leitungswasser; 

• die Naturgefahren Sturm und Hagel.  

Nicht versichert sind ohne Rücksicht auf mitwirkende 
Ursachen Schäden durch Einbruchdiebstahl nach 
A 1.2 und Schäden durch weitere Naturgefahren (Ele-
mentarschäden) nach A 1.4.2.  

Es gelten die Ausschlüsse nach A 2. 

C 5.2.3 Versicherte Kosten  
In Erweiterung von A 14 ersetzt der Versicherer fol-
gende Kosten für die nach C 5.2.1 genannten versi-
cherten Sachen, die infolge eines Versicherungsfalls 
erforderlich und tatsächlich angefallen sind:  

• Aufräumungskosten (A 14.1); 

• Bewegungs- und Schutzkosten (A 14.2); 

• Schlossänderungskosten (A 14.5); 

• Reparaturkosten für Gebäudeschäden (A 14.7); 

• Mehrkosten durch behördliche Wiederherstel-
lungsbeschränkungen; 

• Mehrkosten durch Preissteigerungen. 

C 5.2.3.1 Mehrkosten durch behördliche Wiederherstel-
lungsbeschränkungen  

a) Mehrkosten durch behördliche Wiederherstel-
lungsbeschränkungen sind Aufwendungen, die 
dadurch entstehen, dass die versicherte und vom 
Schaden betroffene Sache aufgrund öffentlich-
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rechtlicher Vorschriften nicht in derselben Art 
und Güte wiederhergestellt oder wiederbe-
schafft werden darf. 

b) Soweit behördliche Anordnungen vor Eintritt des 
Versicherungsfalles erteilt wurden, sind die 
dadurch entstehenden Mehrkosten nicht versi-
chert. 

War aufgrund öffentlich-rechtlicher Vorschriften 
die Nutzung der Sachen zum Zeitpunkt des Ver-
sicherungsfalles ganz oder teilweise untersagt, 
sind die dadurch entstehenden Mehrkosten 
nicht versichert. 

c) Wenn die Wiederherstellung der versicherten 
und vom Schaden betroffenen Sache aufgrund 
behördlicher Wiederherstellungsbeschränkun-
gen nur an anderer Stelle erfolgen darf, werden 
die Mehrkosten nur in dem Umfang ersetzt, in 
dem sie auch bei Wiederherstellung an bisheri-
ger Stelle entstanden wären. 

d) Mehrkosten infolge Preissteigerungen, die 
dadurch entstehen, dass sich die Wiederherstel-
lung durch behördliche Wiederherstellungsbe-
schränkungen verzögert, werden nach C 5.2.3.2 
ersetzt. 

e) Ist der Zeitwert Versicherungswert, so werden 
auch die Mehrkosten nur im Verhältnis des Zeit-
wertes zum Neuwert ersetzt. 

C 5.2.3.2 Mehrkosten durch Preissteigerungen  

a) Mehrkosten durch Preissteigerungen sind Auf-
wendungen für Preissteigerungen versicherter 
und vom Schaden betroffener Sachen zwischen 
dem Eintritt des Versicherungsfalles und der 
Wiederherstellung oder Wiederbeschaffung. 

b) Wenn der Versicherungsnehmer die Wiederher-
stellung oder Wiederbeschaffung nicht unver-
züglich veranlasst, werden die Mehrkosten nur in 
dem Umfang ersetzt, in dem sie auch bei unver-
züglicher Wiederherstellung oder Wiederbe-
schaffung entstanden wären. 

c) Mehrkosten infolge von außergewöhnlichen Er-
eignissen, behördlichen Wiederherstellungs- 
oder Betriebsbeschränkungen oder Kapital-
mangel sind nicht versichert. 

Sofern behördliche Wiederherstellungsbe-
schränkungen die Wiederherstellung oder 
Wiederbeschaffung der versicherten und vom 
Schaden betroffenen Sachen verzögern, werden 
die dadurch entstandenen Preissteigerungen 
jedoch ersetzt. 

d) Ist der Zeitwert Versicherungswert, so werden 
auch die Mehrkosten nur im Verhältnis des Zeit-
werts zum Neuwert ersetzt.  

C 5.2.4 Versicherungswert  
C 5.2.4.1 Neuwert  

In Erweiterung von A 15.1.1 ist der Versicherungs-
wert der mitversicherten Gebäude der Neuwert. 
Neuwert ist der Betrag, der aufzuwenden ist, um 
Sachen gleicher Art und Güte in neuwertigem 
Zustand herzustellen. Maßgeblich ist der ortsübliche 
Neubauwert, der sich nach Größe, Ausstattung sowie 
Ausbau des Gebäudes bemisst. Hierzu gehören auch 
Architektengebühren sowie sonstige Konstruktions- 
und Planungskosten.  

Bestandteil des Neuwertes sind insoweit auch Auf-
wendungen, die dadurch entstehen, dass die Wie-
derherstellung der Sachen in derselben Art und Güte 

infolge Technologiefortschritts entweder nicht mög-
lich ist oder nur mit unwirtschaftlichem Aufwand 
möglich wäre. Die Ersatzgüter müssen hierbei den 
vorhandenen Sachen möglichst nahekommen. 

Nicht Bestandteil des Neuwertes sind Mehrkosten 
durch behördliche Wiederherstellungsbeschränkun-
gen, die dadurch entstehen, dass Sachen aufgrund 
öffentlich-rechtlicher Vorschriften nicht in derselben 
Art und Güte wiederhergestellt werden dürfen, es sei 
denn, dass diese Mehrkosten als Technologiefort-
schritt gemäß Absatz 2 zu berücksichtigen sind. Ver-
sicherungsschutz für Mehrkosten durch behördliche 
Wiederherstellungsbeschränkungen besteht gemäß 
den Vereinbarungen zu den versicherten Kosten 
nach C 5.2.3.1. 

Mehrkosten durch Preissteigerungen zwischen dem 
Eintritt des Versicherungsfalles und der Wiederher-
stellung sind ebenfalls nicht Bestandteil des Neu-
wertes. Versicherungsschutz für diese Mehrkosten 
besteht gemäß den Vereinbarungen zu den versi-
cherten Kosten nach C 5.2.3.2. 

C 5.2.4.2 Zeitwert  

Ist der Wert des versicherten Gebäudes bei Eintritt 
des Versicherungsfalles niedriger als 50 % des Neu-
bauwertes, ist der Zeitwert versichert. Der Zeitwert 
ergibt sich aus dem Neuwert des Gebäudes durch 
einen Abzug entsprechend seinem insbesondere 
durch den Abnutzungsgrad bestimmten Zustand. 

C 5.2.4.3 Gemeiner Wert  

Bei Gebäuden, die zum Abbruch bestimmt oder sonst 
dauernd entwertet sind, ist nur noch der gemeine 
Wert versichert. Der gemeine Wert ist der für den 
Versicherungsnehmer erzielbare Verkaufspreis für 
das Gebäude oder für das Altmaterial. Eine dauernde 
Entwertung liegt insbesondere vor, wenn das Gebäude 
für seinen Zweck nicht mehr zu verwenden ist.  

C 5.3 Entschädigungsberechnung 
C 5.3.1 Der Versicherer ersetzt 

a) bei zerstörten oder infolge eines Versicherungs-
falles abhanden gekommenen Sachen den Ver-
sicherungswert unmittelbar vor Eintritt des Ver-
sicherungsfalles; 

b) bei beschädigten Sachen die notwendigen Repa-
raturkosten zur Zeit des Eintritts des Versiche-
rungsfalles zuzüglich einer durch den Versiche-
rungsfall entstandenen und durch die Reparatur 
nicht auszugleichenden Wertminderung, höchs-
tens jedoch den Versicherungswert unmittelbar 
vor Eintritt des Versicherungsfalles. Die Repara-
turkosten werden gekürzt, soweit durch die 
Reparatur der Versicherungswert der Sache 
gegenüber dem Versicherungswert unmittelbar 
vor Eintritt des Versicherungsfalles erhöht wird.  

C 5.3.2 Öffentlich-rechtliche Vorschriften, nach denen die 
noch vorhandene und technisch brauchbare Sach-
substanz der versicherten und vom Schaden be-
troffenen Sache für die Wiederherstellung nicht wie-
der verwendet werden darf, werden bei der Entschä-
digungsberechnung nach C 5.3.1 berücksichtigt, 
soweit  

a) es sich nicht um behördliche Anordnungen han-
delt, die vor Eintritt des Versicherungsfalles er-
teilt wurden oder  

b) nicht aufgrund öffentlich-rechtlicher Vorschrif-
ten die Nutzung der Sachen zum Zeitpunkt des 
Versicherungsfalles ganz oder teilweise unter-
sagt war. 
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Mehrkosten durch behördliche Wiederherstellungs-
beschränkungen, die dadurch entstehen, dass die 
versicherte und vom Schaden betroffene Sache auf-
grund öffentlich-rechtlicher Vorschriften nicht in 
derselben Art und Güte wiederhergestellt oder wie-
derbeschafft werden darf, werden im Rahmen der 
Entschädigungsberechnung gemäß a) nicht ersetzt, 
es sei denn, dass diese Mehrkosten als Technologie-
fortschritt im Versicherungswert zu berücksichtigen 
sind. 

C 5.3.3 Der erzielbare Verkaufspreis von Resten wird bei der 
Entschädigungsberechnung nach C 5.3.1 und C 5.3.2 
angerechnet. 

C 5.3.4 Versicherungsschutz für Aufräumungskosten, Bewe-
gung- und Schutzkosten, Schlossänderungskosten, 
Reparaturkosten für Gebäudeschäden, Mehrkosten 
durch behördliche Wiederherstellungsbeschränkun-
gen und Mehrkosten durch Preissteigerungen 
besteht gemäß den Vereinbarungen zu den ver-
sicherten Kosten.  

C 5.3.5 Neuwertanteil 

Bei Entschädigung zum Neuwert erwirbt der Versi-
cherungsnehmer auf den Teil der Entschädigung, der 
den Zeitwertschaden übersteigt (Neuwertanteil), 
einen Anspruch nur, soweit und sobald er innerhalb 
von drei Jahren nach Eintritt des Versicherungsfalles 
sichergestellt hat, dass er die Entschädigung ver-
wenden wird, um Gebäude in gleicher Art und Zweck-
bestimmung an der bisherigen Stelle wiederherzu-
stellen. Ist die Wiederherstellung an der bisherigen 
Stelle rechtlich nicht möglich oder wirtschaftlich 
nicht zu vertreten, so genügt es, wenn das Gebäude 
an anderer Stelle innerhalb der Bundesrepublik 
Deutschland wiederhergestellt wird; auch in diesem 
Fall bleibt es bei dem Entschädigungsbetrag, der bei 
einer Wiederherstellung an der bisherigen Stelle ent-
standen wäre. 

Der über den Zeitwertschaden hinausgehende Teil 
der Entschädigung wird fällig, nachdem der Versi-
cherungsnehmer gegenüber dem Versicherer den 
Nachweis geführt hat, dass er die Wiederherstellung 
oder Wiederbeschaffung sichergestellt hat. Der Ver-
sicherungsnehmer ist zur Rückzahlung der vom Ver-
sicherer nach Satz 1 geleisteten Entschädigung ver-
pflichtet, wenn die Sache infolge eines Verschuldens 
des Versicherungsnehmers nicht innerhalb einer an-
gemessenen Frist wiederhergestellt oder wiederbe-
schafft worden ist. 

C 5.3.6  Zeitwertschaden  

Der Zeitwertschaden wird bei zerstörten oder ab-
handengekommenen Sachen gemäß den Bestim-
mungen über den Versicherungswert festgestellt. 
Bei beschädigten Sachen werden die Kosten einer 
Reparatur um den Betrag gekürzt, um den durch die 
Reparatur der Zeitwert der Sache gegenüber dem 
Zeitwert unmittelbar vor Eintritt des Versicherungs-
falles erhöht würde.  

C 5.3 Besondere Obliegenheiten  
Zusätzlich zu den in B 3.3 genannten Obliegenheiten 
sind folgende Obliegenheiten einzuhalten: 

C 5.3.1 Der Versicherungsnehmer hat die versicherten 
Gebäude, insbesondere wasserführende Anlagen 
und Einrichtungen, Dächer und außen angebrachte 
Sachen stets in ordnungsgemäßem Zustand zu 
erhalten. Mängel oder Schäden hat er unverzüglich 
beseitigen zu lassen. 

C 5.3.2 Der Versicherungsnehmer hat nicht genutzte Gebäude 
oder Gebäudeteile zu jeder Jahreszeit genügend 

häufig zu kontrollieren und dort alle wasserführen-
den Anlagen und Einrichtungen abzusperren, zu ent-
leeren und entleert zu halten. 

C 5.3.3 Der Versicherungsnehmer hat in der kalten Jahres-
zeit alle Gebäude und Gebäudeteile zu beheizen und 
dies genügend häufig zu kontrollieren. Alternativ 
sind dort alle wasserführenden Anlagen und Einrich-
tungen abzusperren, zu entleeren und entleert zu 
halten. 

C 5.3.4 Rechtsfolgen von Obliegenheitsverletzungen: 

Verletzt der Versicherungsnehmer eine dieser 
Obliegenheiten, kann der Versicherer nach Teil 
B 3.3.1.2 und B 3.3.3 zur Kündigung berechtigt oder 
auch ganz oder teilweise leistungsfrei sein. 

C 5.4 Entschädigungsgrenze und Selbstbeteiligung  
Es gelten die vereinbarten und im Versicherungs-
schein benannte Selbstbeteiligungen und Entschä-
digungsgrenzen.  

C 6 Notfall-Service 
C 6.1 Umfang des Versicherungsschutzes 

Der Versicherer erbringt Beistandsleistungen durch 
Organisation mit Kostenübernahme nach C 6.6 bei 
einem unerwarteten Notfall am Versicherungsort.  

Darüber hinaus werden – unabhängig vom Versiche-
rungsfall nach C 6.2 – Vermittlungsleistungen nach 
C 6.7 als zusätzliche Serviceleistungen rund um den 
Versicherungsort angeboten. 

Der versicherten Person steht in allen Lebenslagen 
an allen Tagen des Jahres rund um die Uhr eine 
Service-Hotline zur Verfügung. Kann sich die ver-
sicherte Person anlässlich einer besonderen Notsitu-
ation nicht selbst bei der Service-Hotline melden, ist 
dies im Ausnahmefall auch durch dritte Personen 
möglich.  

C 6.2 Versicherungsfall und versicherte Personen 
Ein Versicherungsfall liegt vor, wenn die Vorausset-
zungen für die Erhebung des Anspruchs auf Bei-
standsleistungen nach C 6.6 bei einem Notfall in 
oder am Versicherungsort gegeben sind und der 
Anspruch auf Beistandsleistung durch eine versi-
cherte Person bei der Service-Hotline geltend 
gemacht wird. 

Versicherte Personen sind der Versicherungsnehmer 
sowie die Personen, die mit ihm in häuslicher 
Gemeinschaft leben. 

C 6.3 Versicherungsort 
Versicherungsort ist die im Versicherungsschein 
bezeichnete und innerhalb der Bundesrepublik 
Deutschland liegende, ständig bewohnte Wohnung 
bzw. das ständig bewohnte Einfamilienhaus ein-
schließlich zugehöriger Garagen und Carports nach 
A 11.1 und A 11.2. 

Nicht versicherbar und trotz Beitragszahlung nicht 
versichert sind Gebäude, welche ganz oder überwie-
gend leer stehen. Dies gilt auch für Wohnungen in 
überwiegend leerstehenden Gebäuden. Gebäude, 
welche sich im Bau befinden und noch nicht bezugs-
fertig sind, gelten nicht als leerstehend.  

C 6.4 Begrenzung der Leistungen  
C 6.4.1 Notfall  

Der Versicherer übernimmt im Notfall die Beistands-
leistungen durch Organisation mit Kostenüber-
nahme nach C 6.6.1 bis C 6.6.5 bis zur Höhe der 
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Anfahrtskosten des entsprechenden Fachunterneh-
mens sowie der Kosten bis zu zwei Stunden Arbeits-
zeit für die Notfallreparatur. Diese Leistungen kön-
nen in besonderen Notfällen nach Rücksprache mit 
der Service-Hotline erweitert werden. Keine Entschä-
digung wird geleistet für Ersatzteile. 

C 6.4.2  Entschädigung je Versicherungsfall  
Die Leistungen des Versicherers nach C 6.6.1 bis 
C 6.6.5 sind auf 500 EUR je Versicherungsfall 
begrenzt. 

C 6.4.3 Jahreshöchstentschädigung  
Die Beistandsleistungen durch Organisation mit 
Kostenübernahme nach C 6.6 sind auf insgesamt 
1.500 EUR je Versicherungsperiode begrenzt. Unter 
die Jahreshöchstentschädigung fallen insgesamt 
alle Schäden nach C 6.6, die in der laufenden Versi-
cherungsperiode beginnen. 

C 6.4.4 Sonstige Beschränkungen  
Der Versicherer zahlt die von ihm nach C 6.6 zu über-
nehmenden Kosten direkt an den Dienstleistungs-
betrieb. Sofern die vom Versicherer zu übernehmen-
den Kosten für die Erbringung der Leistungen nicht 
ausreichen oder die Jahreshöchstentschädigung 
nach C 6.4.3 überschritten wird, stellt der Dienstleis-
tungsbetrieb den darüber hinaus gehenden Betrag 
dem Versicherungsnehmer oder der versicherten 
Person direkt in Rechnung. 

Für die ordnungsgemäße Ausführung der Tätigkei-
ten nach C 6.6 und C 6.7 tragen die beauftragten 
oder vermittelten Unternehmen die Verantwortung. 

C 6.5 Ausschlüsse 
In Erweiterung von B 3.2 und B 3.3 ist der Anspruch 
auf Beistandsleistungen nach C 6.6 ausgeschlossen, 
wenn eine versicherte Person die Voraussetzungen 
für die Erhebung des Anspruchs auf versicherte Bei-
standsleistungen vorsätzlich herbeigeführt hat. 

Der Versicherer leistet in Erweiterung von A 2 ohne 
Rücksicht auf mitwirkende Ursachen keine Entschä-
digung für unmittelbare oder mittelbare Schäden 
durch Erdbeben.  

C 6.6 Beistandsleistungen durch Organisation mit Kos-
tenübernahme  

C 6.6.1 Türöffnungsservice / Schlüsseldienst 
Der Versicherer organisiert das Öffnen der Haustür 
bzw. Wohnungstür durch eine Fachfirma (Schlüssel-
dienst), wenn die versicherte Person nicht in den Ver-
sicherungsort gelangen kann, weil  

a) der Schlüssel abhandengekommen oder abge-
brochen ist oder  

b) die versicherte Person sich versehentlich ausge-
sperrt hat  

und keine andere zumutbare Möglichkeit besteht, in 
den Versicherungsort zu gelangen. 

Der Versicherer übernimmt zusätzlich die Kosten für 
ein provisorisches Schloss, wenn das Türschloss 
durch das Öffnen der Tür funktionsunfähig werden 
sollte. Weitere Folgekosten, die durch das Öffnen der 
Tür entstehen, werden nicht übernommen. 

C 6.6.2 Rohreinigungsservice  
Der Versicherer organisiert den Einsatz einer Rohr-
reinigungsfirma, wenn im Versicherungsort Abfluss-
rohre von Bade- oder Duschwannen, Wasch- oder 
Spülbecken, WC’s, Urinalen oder Bodenabläufen ver-
stopft sind und diese nicht ohne fachmännische Hilfe 
beseitigt werden können. 

Ausgeschlossen sind Leistungen, 

a) wenn bereits vor Vertragsabschluss Abfluss-
rohre von Bade- oder Duschwannen, Wasch- 
oder Spülbecken, WC’s, Urinalen oder Boden-
abläufen verstopft waren; 

b) bei denen die Ursachen der Rohrverstopfungen 
außerhalb des Versicherungsortes liegen. 

C 6.6.3 Sanitär-Installateurservice  
Der Versicherer organisiert den Einsatz eines Sani-
tär-Installateurbetriebes, wenn im Versicherungsort 
aufgrund eines Defekts die Kalt- oder Warmwasser-
versorgung unterbrochen ist oder nicht mehr abge-
stellt werden kann. 

Ausgeschlossen sind Leistungen, 

a) wenn bereits vor Vertragsabschluss Defekte an 
der Sanitärinstallation vorhanden und für den 
Versicherungsnehmer oder die versicherte Per-
son erkennbar waren; 

b) die der ordentlichen Instandhaltung bzw. War-
tung der Sanitärinstallation des Versicherung-
sortes dienen. 

C 6.6.4 Elektro-Installateurservice (Stromausfall) 
Der Versicherer organisiert den Einsatz eines 
Elektro-Installateurbetriebes bei Defekten an der 
Elektro-Installation des Versicherungsortes. 

Ausgeschlossen sind Leistungen, 

a) zur Behebung von Defekten an elektrischen und 
elektronischen Geräten wie z. B. Waschmaschi-
nen, Trocknern, Geschirrspülmaschinen, Mikro-
wellen, Herden sowie Backöfen einschließlich 
Dunstabzugshauben, Heizkesseln, Heizungs-
steuerungsanlagen, Kühlschränken, Tiefkühlge-
räten, Lampen einschließlich Leuchtmitteln, 
Computer Hard- und Software, Telefonanlagen, 
Fernsehgeräten, Stereoanlagen, Video-, CD- und 
DVD-Playern; 

b) zur Behebung von Defekten an Stromver-
brauchszählern; 

c) wenn bereits vor Vertragsabschluss Defekte an 
der Elektroinstallation vorhanden und für den 
Versicherungsnehmer oder die versicherte Per-
son erkennbar waren; 

d) zur Behebung von Defekten aufgrund von Blitz 
und Überspannung; 

e) die der ordentlichen Instandhaltung bzw. War-
tung der Elektroinstallation des Versicherung-
sortes dienen. 

C 6.6.5 Heizungs-Installateurservice  
Der Versicherer organisiert den Einsatz eines 
Heizungs-Installateurbetriebes, wenn im Versiche-
rungsort 

a) die Heizung wegen eines Defektes nicht in 
Betrieb genommen werden kann; 

b) Heizkörper aufgrund eines Bruchschadens oder 
Undichtigkeit repariert oder ersetzt werden müs-
sen. 

Ausgeschlossen sind Leistungen, 

a) wenn bereits vor Vertragsabschluss Defekte an 
der Heizungsinstallation vorhanden und für den 
Versicherungsnehmer oder die versicherte Per-
son erkennbar waren; 

b) die der ordentlichen Instandhaltung bzw. War-
tung der Heizungsinstallation des Versicherung-
sortes dienen. 



Seite 35 von 38 
Sparkassen-Versicherung Sachsen Allgemeine Versicherung AG 
Allgemeine Bedingungen für die Hausratversicherung (ABHR)  
Ausgabe Mai 2025 

715H-0525 

C 6.6.6 Notheizung/ Leihgeräte 
Fällt während der Heizperiode unvorhergesehen die 
Heizungsanlage im Versicherungsort aus und ist 
eine Abhilfe durch einen Heizungs-Installateurser-
vice nach C 6.6.5 nicht möglich, organisiert der Ver-
sicherer, dass maximal 3 elektrische Leih-Heizgeräte 
zur Verfügung gestellt werden. 

Nicht ersetzt werden zusätzliche Stromkosten, die 
durch den Einsatz der Leih-Heizgeräte entstehen. 

C 6.6.7 Schädlingsbekämpfung 
Der Versicherer organisiert die Schädlingsbekämp-
fung durch eine Fachfirma, wenn im Versicherungs-
ort der Befall durch Schädlinge aufgrund des Ausma-
ßes nur fachmännisch beseitigt werden kann. Als 
Schädlinge gelten ausschließlich Schaben (z. B. 
Kakerlaken), Ratten, Mäuse, Motten, Ameisen und 
Silberfische. 

Ausgeschlossen sind Leistungen, 

a) wenn bereits vor Vertragsabschluss der Befall 
des Versicherungsortes durch Schädlinge vor-
handen und für den Versicherungsnehmer oder 
die versicherte Person erkennbar war; 

b) sofern der Fachfirma der Zugang zum Versiche-
rungsort nicht gewährt wird bzw. nicht möglich 
ist. 

C 6.6.8 Entfernung von Wespennestern  
Der Versicherer organisiert die fachmännische Ent-
fernung bzw. Umsiedlung von Wespennestern, die 
sich im Bereich des Versicherungsortes befinden. 

Ausgeschlossen sind Leistungen, 

a) wenn bereits vor Vertragsabschluss dem Versi-
cherungsnehmer oder der versicherten Person 
die Existenz des Wespennests bekannt war; 

b) sofern das Wespennest nicht dem Versiche-
rungsort zugeordnet werden kann; 

c) wenn eine Entfernung bzw. Umsiedlung des 
Wespennestes aus rechtlichen Gründen (z. B. 
des Artenschutzes gemäß Bundesnaturschutz-
gesetz bzw. Bundesartenschutzverordnung) 
nicht zulässig ist. 

C 6.7 Vermittlung ohne Kostenübernahme 
Der Versicherer benennt und vermittelt Serviceleis-
tungen bzw. Dienstleister gemäß den nachfolgenden 
Beschreibungen. 

C 6.7.1 Objektüberwachung durch Wach- und Sicherheits-
dienste 
Der Versicherer benennt und vermittelt Unterneh-
men der Wach- und Sicherheitstechnik sowie Haus-
hüter-Agenturen. 

C 6.7.2 Handwerker verschiedener Gewerke 
Der Versicherer benennt und vermittelt geeignete 
Handwerker folgender Gewerke 

• Sanitär-, Elektro-, Gas- und Heizungsinstalla-
teure 

• Radio- und Fernsehmechaniker 

• Glaser, Tischler / Schreiner 

• Dachdecker. 

C 6.7.3 Beratung und Begutachtung vor Ort durch Ingeni-
eure, Architekten und Handwerksmeister 
Der Versicherer benennt und vermittelt Ingenieure, 
Architekten und Handwerksmeister zur fachlichen 
Beratung vor Ort, zur Begutachtung oder zur Bauab-
nahme. 

C 6.7.4 Sicherheitsfachfirmen 
Der Versicherer benennt und vermittelt Unterneh-
men zur Durchführung von Sicherungsmaßnahmen 
rund um den Versicherungsort (z. B. Zutrittskontroll-, 
Einbruchmelde-, Videoüberwachungs- und Brand-
meldetechnik). 

C 6.7.5 Dienstleister zur Beseitigung von Vandalismus-
schäden an Hauswänden 
Der Versicherer benennt und vermittelt geeignete 
Dienstleister für das Beseitigen von Verunreinigun-
gen an Gebäudefassaden (Graffiti, Vandalismus etc.). 

C 6.7.6 Ausleihservice für Maschinen und Geräte 
Der Versicherer benennt und vermittelt Unterneh-
men, welche Maschinen und Geräte an Endkunden 
verleihen. 

C 6.7.7 Vermittlung zusätzlicher Dienstleitungen 
Der Versicherer benennt und vermittelt Dienstleis-
tungen, z. B.: 

• Schlüsseldienste 

• Umzugsfirmen 

• Rohrreinigungsfirmen 

• Hausmeistertätigkeiten 

• Trocknungsarbeiten (inkl. Abpumpen von Keller-
räumen) 

• Dichtheitsprüfungen von Ableitungsrohren 

• Erstellung von bedarfsorientierten Energieaus-
weisen, Thermografiegutachten. 

C 6.8 Verpflichtung Dritter 
Bestehen für einen Versicherungsfall Ersatzansprü-
che gleichen Inhalts gegen Dritte, so ermäßigt sich 
der Anspruch in der Weise, dass insgesamt keine 
Entschädigung geleistet wird, die den Gesamtscha-
den übersteigt. 

Geldbeträge, die der Versicherer in besonderen Not-
fällen verauslagt, müssen unverzüglich nach deren 
Erstattung durch Dritte, spätestens jedoch innerhalb 
eines Monats nach Aufforderung an den Versicherer 
zurückgezahlt werden. 

C 6.9 Besondere Obliegenheiten  
Zusätzlich zu den in B 3.3 genannten Obliegenheiten 
sind folgende Obliegenheiten einzuhalten: 

C 6.9.1 Obliegenheiten vor Eintritt des Versicherungs-
falles 
Der Versicherungsnehmer hat besonders gefahrdro-
hende Umstände auf Verlangen des Versicherers 
innerhalb angemessener Frist zu beseitigen. Dies 
gilt nicht, soweit die Beseitigung unter Abwägung 
der beiderseitigen Interessen unzumutbar ist. Ein 
Umstand, der zu einem Schaden geführt hat, gilt 
ohne weiteres als besonders gefahrdrohend. 

C 6.9.2 Obliegenheiten bei und nach Eintritt des Versiche-
rungsfalles 
Der Versicherungsnehmer hat  

a) jeden Versicherungsfall unverzüglich durch 
Anruf bei der Service-Hotline anzuzeigen. Kann 
sich der Versicherungsnehmer anlässlich einer 
besonderen Notsituation nicht selbst bei der 
Service-Hotline melden, ist dies im Ausnahmefall 
auch durch dritte Personen möglich; 

b) den Versicherer bei der Durchsetzung der 
Ansprüche gegenüber Dritten zu unterstützen 
und dem Versicherer hierfür alle erforderlichen 
Unterlagen auszuhändigen. 
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C 6.10 Vertragsbeendigung  
Der Versicherungsschutz erlischt, sobald die Woh-
nung oder das Gebäude nach C 6.3 Absatz 2 nicht 
mehr versicherbar ist. Für dieses endet gleichzeitig 
die Versicherung. Der Beitrag, der für eine nicht ver-
sicherbare Wohnung bzw. ein nicht versicherbares 
Gebäude seit Eintritt der Versicherungsunfähigkeit 
entrichtet wurde, wird durch den Versicherer zurück-
gezahlt. 

C 6.11 Selbstbeteiligung  
Eine vereinbarte Selbstbeteiligung findet beim Not-
fall-Service keine Anwendung. 

C 7 Camping-Schutz  
C 7.1 Erweiterter Schutz der Außenversicherung 
C 7.1.1 in Kraftfahrzeugen und Wohnwagenanhängern 

In Erweiterung von A 13.1.2 besteht für versicherte 
Sachen in Kraftfahrzeugen und Wohnwagenanhä-
ngern dauerhaft Versicherungsschutz. Vorausset-
zung ist, dass das Kraftfahrzeug bzw. der Wohnwa-
genanhänger zum Zeitpunkt des Versicherungsfalls 
zugelassen war.  

In Erweiterung von A 13.6 besteht für Schäden durch 
Naturgefahren Versicherungsschutz, wenn sich die 
versicherten Sachen in einem Kraftfahrzeug oder 
Wohnwagenanhänger befinden. 

Für die weiteren Naturgefahren (Elementargefahren) 
gilt dies nur, soweit diese zusätzlich vereinbart sind. 

C 7.1.2 für Campingzubehör im Vorzelt 
Der Versicherer leistet in Erweiterung von C 7.1.1 
auch Entschädigung für folgende Sachen im Vorzelt: 

• Campingmöbel (Campingtisch und -stühle), 

• Reiseküche und Vorratsschränke, 

• Kühlboxen, 

• Stromerzeuger, 

• Grill.  

C 7.2 Diebstahl  
C 7.2.1 aus Kraftfahrzeugen 

In Erweiterung von A 7.1 leistet der Versicherer Ent-
schädigung für versicherte Sachen, die sich dauer-
haft außerhalb des Versicherungsorts befinden, 
wenn sie durch Aufbrechen verschlossener Kraftfahr-
zeuge und Wohnwagenanhänger abhandenkommen 
oder bei diesem Ereignis zerstört oder beschädigt 
werden. Dem Aufbrechen steht die Verwendung fal-
scher Schlüssel (siehe A 4.1.1) oder anderer Werk-
zeuge zum Öffnen der Türen des Fahrzeuges gleich. 
Der Versicherungsschutz gilt weltweit. 

C 7.2.1.1 Bargeld 
In Erweiterung von A 7.1 und C 7.2.1 leistet der Ver-
sicherer Entschädigung für Bargeld bis zu der verein-
barten Entschädigungsgrenze nach C 7.5. Keine Ent-
schädigung wird geleistet für weitere Wertsachen 
und Kunstgegenstände nach A 19.1. 

C 7.2.1.2 Mobile elektronische Geräte  
In Erweiterung von A 7.1 und C 7.2.1 leistet der Ver-
sicherer Entschädigung für Foto-, Film-, Videogeräte 
und mobile Geräte der Informationstechnologie 
(z. B. Laptop, Mobiltelefon, Multimedia- und Naviga-
tionsgeräte) jeweils einschließlich des Zubehörs bis 
zu der vereinbarten Entschädigungsgrenze nach 
C 7.5. 

C 7.2.2 aus dem Vorzelt 
In Erweiterung von A 7.1 und C 7.2.1 leistet der Ver-
sicherer Entschädigung auch bei Diebstahl für das in 
C 7.1.2 benannte Campingzubehör aus dem Vorzelt 
bis zu der vereinbarten Entschädigungsgrenze nach 
C 7.5.  

Voraussetzung ist, dass das Vorzelt allseitig ge-
schlossen ist (z. B. durch Reißverschluss bzw. 
Knöpfe). Eine zusätzliche Sicherung durch ein 
Schloss ist nicht erforderlich. 

C 7.3 Schäden beim Transport 
Der Versicherer leistet auch Entschädigung für versi-
cherte Sachen in Kraftfahrzeugen und Wohnwagen-
anhängern, die bei einem Unfall des Kraftfahrzeuges 
zerstört oder beschädigt werden oder infolge dessen 
abhandenkommen. Ein Unfall ist ein unmittelbar von 
außen plötzlich mit mechanischer Gewalt einwirken-
des Ereignis.  

Voraussetzung ist, dass keine Entschädigung aus 
einem anderen Versicherungsvertrag beansprucht 
werden kann.  

C 7.4 Besondere Obliegenheiten  
Zusätzlich zu den in B 3.3 genannten Obliegenheiten 
hat der Versicherungsnehmer alle zumutbaren Vor-
kehrungen treffen, um die Gefahr von Schäden oder 
Verlust abzuwenden. Dazu gehört insbesondere die 
Pflicht, die versicherten Sachen bei Abwesenheit 
durch das Verschließen von Kraftfahrzeug und Vor-
zelt zu sichern. 

Rechtsfolgen von Obliegenheitsverletzungen: 

Verletzt der Versicherungsnehmer eine dieser Oblie-
genheiten, kann der Versicherer nach Teil B 3.3.1.2 
und B 3.3.3 zur Kündigung berechtigt oder auch 
ganz oder teilweise leistungsfrei sein. 

C 7.5 Entschädigungsgrenze und Selbstbeteiligung  
Es gelten die vereinbarten und im Versicherungs-
schein benannte Selbstbeteiligungen und Entschä-
digungsgrenzen.  

Die Entschädigung je Versicherungsfall ist auf 
jeweils 1.000 EUR beschränkt für  

a) Bargeld; 

b) Foto-, Film-, Videogeräte und mobile Geräte der 
Informationstechnologie (z. B. Laptop, Mobil-
telefon, Multimedia- und Navigationsgeräte) 
jeweils einschließlich des Zubehör; 

c) Campingzubehör im Vorzelt. 

C 8 Unbenannte Gefahren  
C 8.1 Versicherte Gefahren und Schäden  

Der Versicherer leistet Entschädigung für versicherte 
Sachen, die durch unvorhergesehene Ereignisse zer-
stört oder beschädigt werden oder infolge solcher 
Ereignisse abhandenkommen. 

Unvorhergesehen sind Ereignisse, die der Versiche-
rungsnehmer oder sein Repräsentant weder recht-
zeitig vorhergesehen haben noch mit der im Verkehr 
erforderlichen Sorgfalt hätten vorhersehen können. 

Als Zerstörung oder Beschädigung gelten unmittel-
bar von außen einwirkende Ereignisse, die eine nach-
teilige Veränderung der Sachsubstanz herbeiführen. 
Eine Zerstörung oder Beschädigung liegt nicht vor, 
soweit ein ursprünglich vorhandener Mangel – mit 
oder ohne Substanzveränderung – offenkundig wird. 
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C 8.2 Nicht versicherte Gefahren und Schäden  
Nicht versichert sind Gefahren und Schäden, die nach 
den Allgemeinen Bedingungen für die Hausratver-
sicherung (ABHR) dem Grunde nach versicherbar 
sind, aber nicht zusätzlich vereinbart wurden oder 
dort ausgeschlossen sind.  

Dazu gehören insbesondere die weiteren Naturge-
fahren (Elementargefahren) nach A 6.4 sowie die 
Erweiterung des Versicherungsschutzes durch die 
Vereinbarung von Leistungsbausteinen der Hausrat-
versicherung nach Teil C. Diese Gefahren und 
Schäden sind auch dann nicht versichert, wenn der 
Versicherer eine vom Versicherungsnehmer 
beantragte Leistungserweiterung abgelehnt hat. 

C 8.3 Versicherungsort 
Versicherungsschutz besteht für die versicherte 
Wohnung des Versicherungsnehmer nach A 11.1 bis 
A 11.3. 

Die Regelungen zur Außenversicherung nach A 13 
finden keine Anwendung. 

C 8.4 Nicht versicherte Sachen 
• Wertsachen und Kunstgegenstände nach A 19.1 

• Haustiere nach A 9.3.9 

• Sehhilfen 

• gesamte Verglasung der Wohnung bzw. des 
Einfamilienhauses sowie die Innenverglasung 
sowie Sachen aus glasähnlichen Kunststoffen 
wie beispielsweise Plexiglas oder Acrylglas 

• Fahrräder, Fahrradanhänger und Fahrräder mit 
Elektromotor (auch Pedelecs) 

• Datenträger aller Art inklusive der darauf befind-
lichen Software 

C 8.5 Besondere Entschädigungsberechnung für elekt-
ronische Geräte 
Im Versicherungsfall ist abweichend von A 18 Grund-
lage der Entschädigungsberechnung  

a) bei zerstörten oder abhanden gekommenen 
elektronischen Geräten der Zeitwert zum Zeit-
punkt des Versicherungsfalls. Der erzielbare Ver-
kaufspreis von Resten wird bei der Entschädi-
gungsberechnung angerechnet. 

b) bei beschädigten elektronischen Geräten die 
erforderlichen Reparaturkosten zum Zeitpunkt 
des Versicherungsfalls. Ersetzt wird aber höchs-
tens der Wert nach a).  

Der Zeitwert berechnet sich aus folgender Zeitwert-
staffel. Bezugswert ist der Kaufpreis des versicherten 
Gerätes inklusive Mehrwertsteuer. Für elektronische 
Geräte, die älter als 5 Jahre sind, erfolgt keine Ent-
schädigung.  

Alter des elektronischen Gerätes zum  Zeitwert 
Zeitpunkt des Versicherungsfalls 

bis 3 Monate  100 % 

ab 3 Monate bis 1 Jahr 80 % 

ab 1 Jahr bis 3 Jahre  50 % 

ab 3 Jahre bis 5 Jahre 30 % 

ab 5 Jahre Null 

Zu elektronischen Geräten gehören  

• stationäre Elektronik, z. B. TV-Geräte, Receiver, 
Verstärker, PC's, Drucker, Monitore, HiFi-Anla-
gen, Mediacenter, Heimkinosysteme, Telefonan-
lagen, Anrufbeantworter, Spielekonsole 

• mobile elektronische Geräte, z. B. Foto-, Film-, 
Videogeräte und mobile Geräte der Informa-
tionstechnologie (z. B. Laptop, Mobiltelefon, 
Multimedia- und Navigationsgeräte). 

C 8.6 Ausschlüsse 
Ausgeschlossen sind Schäden durch 

C 8.6.1 Beschlagnahme, Enteignung oder Verfügung durch 
hoheitliche Maßnahmen 

C 8.6.2  Überschwemmung, Sturmflut 

C 8.6.3 die natürliche oder mangelhafte Beschaffenheit der 
versicherten Sache  

C 8.6.4 allmähliche Einwirkung von Temperaturen, Strahlen, 
Chemikalien, Feuchtigkeit, Schimmel, Verrußung, 
Staub oder Korrosion  

C 8.6.5 gewöhnliche Abnutzung, Verschleiß oder Alterung  

C 8.6.6 Haustiere und gezähmte Tiere sowie Schädlinge, 
Ungeziefer, Mikroorganismen und Pflanzen  

C 8.6.7 Bedienungsfehler  

C 8.6.8 Bearbeitung, Wartung, Umbau, Reinigung, Repara-
tur, Renovierung und Restaurierung, sofern die ver-
sicherten Sachen unmittelbar Gegenstand dieser 
Tätigkeiten sind 

C 8.6.9 Konstruktions-, Material- oder Ausführungsfehler 

C 8.6.10 Computerviren, Softwarefehler, Programmierfehler 
oder das Löschen, Ändern oder fehlerhafte Verarbei-
ten von Daten  

C 8.6.11 Schönheitsschäden, durch welche die Gebrauchs- 
oder Funktionsfähigkeit der versicherten Sache nicht 
beeinträchtig wird (z. B. Kratzer, Schrammen, Lack-
schäden) 

C 8.6.12 Verlieren, Stehen- Hängen- oder Liegenlassen 

C 8.6.13 Dies gilt zudem für Schäden, welche in Abschnitt A 
generell ausgeschlossen sind. 

C 8.7 Obliegenheiten 
Es gelten die Obliegenheiten sowie deren Rechts-
folgen nach B 3.3.  

C 8.8 Entschädigungsgrenzen und Selbstbeteiligung 
Es gelten die vereinbarten und im Versicherungs-
schein benannten Selbstbeteiligungen und Entschä-
digungsgrenzen. 

C 8.9 Verpflichtung Dritter 
Soweit im Versicherungsfall ein Dritter gegenüber 
dem Versicherungsnehmer aufgrund eines Vertrags 
(z. B. Hersteller oder Händler) zur Leistung verpflich-
tet ist, gehen diese Ansprüche unseren Leistungs-
verpflichtungen vor.  
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Glossar  
 

Dieser Abschnitt ist kein Bestandteil der Bedingungen. Die 
nachfolgenden rechtlich unverbindlichen Begriffserläute-
rungen dienen ausschließlich dem besseren Verständnis 
dieser Versicherungsbedingungen.  

Auf die gleichzeitige Verwendung männlicher und weiblicher 
Sprachformen haben wir in diesen Bedingungen verzichtet. 
Personenbezogene Formulierungen sind geschlechtsneutral 
zu verstehen. 

Versicherungsnehmer 
Das sind Sie als unser Vertragspartner und Käufer des Versi-
cherungsschutzes. 

Versicherungsfall  
Der Versicherungsfall ist das Ereignis, für das wir Entschädi-
gung leisten. 

Vandalismus 
Von Vandalismus wird gesprochen, wenn der oder die Täter 
versicherte Sachen absichtlich zerstören oder beschädigen, 
sozusagen aus reiner Zerstörungswut. Versichert ist in Ihrer 
Hausratversicherung der Vandalismus nach einem Einbruch, 
also wenn der Einbrecher absichtlich das Mobiliar in Ihrer 
Wohnung beschädigt oder zerstört. 

Rückstau 
Zu einem Rückstau kommt es, wenn Abwasser aus dem Rohr-
system in das Gebäude zurückgedrängt wird. Ursachen für 
Rückstau gibt es vielfältige. So können z. B. Rohrverstop-
fungen dafür verantwortlich sein. Dafür haben Sie im Rahmen 
der Gefahr Leitungswasser Versicherungsschutz, wenn aus-
schließlich häusliche Abwässer austreten.  

Rückstau, der auf extremen Witterungsniederschlägen wie bei-
spielsweise Starkregen beruht, können Sie über die weiteren 
Naturgefahren (Elementarschadendeckung) einschließen. Das 
gilt auch für Rückstau, der dadurch verursacht wurde, dass 
oberirdische Gewässer, wie Seen und Flüsse, über die Ufer 
getreten sind.  

Einfacher Diebstahl 
Unter den Begriff des einfachen Diebstahls fallen diejenigen 
Diebstahlfälle, die weder Einbruchdiebstahl noch Raub im 
Sinne der Hausratversicherung sind. Das heißt, dies sind 
Diebstahlfälle, bei denen es der Dieb in der Regel besonders 
leicht hat. Grund dafür kann z. B. sein, dass er kein Schloss 
aufbrechen musste, um die Sachen entwenden zu können. 
Deswegen ist der einfache Diebstahl auch nur in den konkret 
benannten Fällen mitversichert.  

Ausschlüsse 
Ein Ausschluss beschreibt eine Gefahr, eine Schadenart oder 
eine Sache, für die kein Versicherungsschutz besteht. Aus-
schlüsse dienen der Abgrenzung des Leistungsversprechens 
und gewährleisten, dass der Versicherungsschutz kalkulierbar 
bleibt. Sie finden sie in den Bedingungen entweder als gene-
relle Ausschlüsse (z. B. Krieg) oder in Bestimmungen zu einzel-
nen Gefahren und Schäden sowie bei der Beschreibung der ver-
sicherten Sachen. 

Versicherungswert 
Der Versicherungswert ist der Wert Ihres Hausrats, nach dem 
wir im Versicherungsfall entschädigen. Da die Hausratversi-
cherung im Regelfall zum Neuwert entschädigt, ist dies der 
Betrag, den Sie aufwenden müssten, um Sachen neu wieder-
zubeschaffen. Für Kunstgegenstände und Antiquitäten ist es 
der Betrag, den Sie aufwenden müssten, um Sachen gleicher 
Art und Güte wiederzubeschaffen. Bei in Ihrem Haushalt nicht 
mehr zweckgemäß verwendbaren Sachen, ist es der erzielbare 
Verkaufspreis. 

 
 
Ausreichende Versicherungssumme und Vorsorge 
Die Versicherungssumme ist ausreichend, wenn Sie dem Wert 
Ihres Hausrats entspricht. Die Versicherungssumme ist maß-
geblich für die Höhe des Beitrags. Oftmals erhöht sich der Wert 
des Hausrats während der Vertragslaufzeit, z. B. durch Neuan-
schaffungen. Deshalb stellen wir für Sie im Versicherungsfall 
noch eine zusätzliche Vorsorgeversicherungssumme in der 
Höhe von 15 % zur Verfügung. Die Versicherungssumme und 
die Vorsorge zusammen definieren die Höchstleistung im 
Versicherungsfall. Damit reduziert sich für Sie das Risiko, nicht 
ausreichend versichert zu sein.  

Unterversicherung 
Eine Unterversicherung liegt vor, wenn der tatsächliche Wert 
des gesamten Hausrats die vereinbarte Versicherungssumme 
einschließlich des Vorsorgebetrags übersteigt. Im Versiche-
rungsfall kann die Entschädigung dann gekürzt werden. Die 
Entschädigung kann auch dann gekürzt werden, wenn nur Teile 
des Hausrats vom Schaden betroffen sind. Die Kürzung erfolgt 
dann in dem Verhältnis wie Versicherungssumme und der tat-
sächliche Wert des Hausrats zueinander stehen. Eine Unterver-
sicherung kann leicht entstehen. Entweder, weil Sie nicht alle 
versicherten Sachen bei der Wertermittlung des Hausrats be-
rücksichtigt, oder Sie deren Zeitwert angesetzt haben. Wenn 
Sie eine ausreichende Versicherungssumme pro Quadratmeter 
Wohnfläche wählen, vereinbaren wir in der Regel einen Unter-
versicherungsverzicht mit Ihnen. Im Versicherungsfall sehen 
wir dann von den zuvor beschriebenen Kürzungen ab. Ist Ihr 
Hausrat mehr wert, sollten Sie eine höhere Versicherungs-
summe mit uns vereinbaren. Bei einem Totalschaden wären Sie 
ansonsten auch mit einem Unterversicherungsverzicht nicht 
ausreichend versichert. 

Summenanpassung 
Die Entschädigung zum Neuwert erfordert eine laufende Aktu-
alisierung Ihrer Versicherungssumme. Die Anpassung der Ver-
sicherungssumme richtet sich nach dem Prozentsatz, um den 
sich der Preisindex für Ihren Hausrat verändert. Das soll Sie im 
Versicherungsfall vor einer Unterversicherung durch Preis-
steigerungen schützen. 

Grobe Fahrlässigkeit  
Als fahrlässig bezeichnet man unachtsames Verhalten. Die 
grobe Fahrlässigkeit ist eine schwere Form von Fahrlässigkeit, 
also besonders nachlässiges oder leichtsinniges Verhalten. Ein 
grob fahrlässiges Verhalten setzt nach der Rechtsprechung ein 
Fehlverhalten voraus, das „auch in subjektiver Hinsicht unent-
schuldbar“ ist und ein „gewöhnliches Maß erheblich“ über-
steigt. 

Beispiel: Sie lassen Kerzen auf einem Adventskranz 
unbeaufsichtigt brennen, während Sie im Nebenzimmer 
fernsehen. 

Obliegenheiten 
Das sind Ihre Verhaltenspflichten vor, während und nach dem 
Versicherungsfall. Zum Beispiel müssen Sie zur Vermeidung 
von frostbedingten Leitungswasserschäden Ihre Wohnung in 
der kalten Jahreszeit ausreichend beheizen. Ist ein Schaden 
bereits eingetreten, müssen Sie uns bei der Feststellung und 
Aufklärung unterstützen. Wenn Sie Obliegenheiten verletzen, 
gefährden Sie Ihren Versicherungsschutz. 

Repräsentant 
Alle Pflichten aus dem Vertragsverhältnis treffen grundsätzlich 
Sie als unseren Vertragspartner. Diese Pflichten können aber 
auch für einen Dritten gelten, sofern dieser Ihr Repräsentant 
ist. Das heißt konkret, dass dieser befugt ist, selbstständig in 
einem gewissen, nicht ganz unbedeutenden Umfang für Sie als 
den Versicherungsnehmer zu handeln (z. B. Ihr Partner).  


